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Fachzeitschrift der Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstützte Beschäftigung

Liebe LeserInnen, 
Projekte zur Teilhabe am Arbeitsleben

 „Selbstbestimmung“ ist seit langem 
eine zentrale Forderung behinderter 
Bürgerinnen und Bürger. Ausgehend 
von US-amerikanischen Vorbildern 
wurden entsprechende Konzepte in 
Deutschland im Rahmen der Selbstbe-
stimmt-Leben-Bewegung insbesondere 
seit den 70er Jahren aufgegriffen und 
weiter entwickelt. „Selbstbestimmung“ 
ist mittlerweile als zentrale Leitlinie in § 
1 des SGB IX verankert, gemeinsam mit 
dem Anspruch der „gleichberechtigten 
Teilhabe behinderter Menschen am Le-
ben in der Gesellschaft“. Diese Zielset-
zungen sind somit richtungsweisend für 
alle Bereiche, die von den Sozialgesetz-
büchern erfasst werden. Anhand dieser 
Richtlinien ist die Lebenspraxis behin-
derter Bürgerinnen und Bürger zu re-
flektieren und kritisch zu beurteilen. 
Damit dies geschehen kann ist der Be-
griff „Selbstbestimmung“ jedoch zu de-
finieren bzw. immer wieder zu diskutie-
ren und möglicherweise neu zu klären; 
auf jeden Fall aber praxisrelevant zu be-
stimmen. Nur dann kann das Konzept 
„Selbstbestimmung“ handlungsleitend 
wirken und als Bewertungskriterium 
von den Beteiligten genutzt werden. 

Im Zusammenhang mit „Selbstbe-
stimmung“ wird auch von Normalisie-
rung und Empowerment gesprochen. 
Ohne auf diese Begriffe, ihre Abgren-
zung zueinander und historischen Hin-
tergründe hier näher eingehen zu kön-
nen, zielen die dahinter stehenden Kon-
zepte letztlich auf die gleichberechtig-
te Teilhabe behinderter Bürgerinnen 
und Bürger. Es geht im Kern um die 
(Wieder-) Herstellung bzw. Sicherung 
der Lebensautonomie, wie sie auch für 
nichtbehinderte Bürgerinnen und Bür-
ger üblich ist. Ziel ist die barrierefreie 
Lebensgestaltung. Das SGB IX hat nun 

verschiedene Neuerungen gebracht, die 
ein selbstbestimmtes Leben auch ermög-
lichen sollen. So z.B. das Wunsch- und 
Wahlrecht, bei dem die „persönliche Le-
benssituation“ zu berücksichtigen ist (§ 
9 SGB IX) und das persönliche Budget 
(§ 17 SGB IX), mit dessen Hilfe Leis-
tungen von den Leistungsberechtigten 
eigenständig „eingekauft“ werden kön-
nen. Der Rechtsanspruch auf Arbeitsas-
sistenz (§ 102, Abs. 4 SGB IX) kann da-
bei als eine Konkretisierung dieser Vor-
gaben verstanden werden. Im Folgen-
den sollen anhand eines Einzelfalles die 
Schwierigkeiten bei der Umsetzung des 
Rechtsanspruchs verdeutlicht werden:

Gefördert durch die Aktion Mensch 
führt die BAG UB das Projekt „Ar-
beitsassistenz“ durch, in dem u.a. die 
Verwirklichung des Rechtsanspruchs do-
kumentiert wird (s. impulse Nr. 23, S. 
12 ff.). Jörg Schulz, ein Mitarbeiter des 
Projektes, ist selbst auf Assistenz ange-
wiesen und zwar im vollen Umfang sei-
ner Arbeitszeit (20 Wochenstunden). 
Um seine Möglichkeiten zur „Selbstbe-
stimmung“ im Sinne des SGB IX aus-
zuschöpfen stellte er Ende 2000 einen 
Antrag zur Gewährung von Arbeitsas-
sistenz. Bis Ende 2000 wurden ihm As-
sistenten über seinen Arbeitgeber, die 
BAG UB, zur Verfügung gestellt, be-
zahlt über die Hauptfürsorgestelle Ham-
burg im Rahmen der Erstattung außer-
gewöhnlicher Belastungen (§ 27 Schw-
bAV). Der Antrag von Jörg Schulz wur-
de dahingehend bearbeitet, dass die 
Hauptfürsorgestelle, mit Verweis auf 
die vorläufigen Empfehlungen und die 
dort angegebenen Budgets, die Leistun-
gen um ca. 36 % kürzte. Die Kürzungen 
erfolgten somit mit der Umstellung von 
arbeitgeber- zu selbstorganisierter Ar-
beitsassistenz. Die Begründung enthielt 
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außerdem den Vermerk, dass die Ar-
beitszeit „auch pflegerische und betreu-
erische Tätigkeiten enthalte, die über 
andere Leistungsträger abzudecken wä-
ren“. Aus Sicht der BAG UB, sowohl als 
Interessenvertretung als auch als Arbeit-
geber, ist dieser Bescheid nicht nachvoll-
ziehbar: Jörg Schulz hat einen Vertrag 
über 20 Wochenstunden, die er auch 
tatsächlich leistet! Zudem widerspricht 
der Bescheid deutlich dem verankerten 
Recht auf Selbstbestimmung. 

Herr Haack, der Beauftragte der Bun-
desregierung für die Belange behinderter 
Menschen, bezieht ebenfalls eine eindeu-
tige Position: „Der Rechtsanspruch auf 
Arbeitsassistenz wurde geschaffen, um 
schwerstbehinderte Menschen mit höhe-
rer Qualifikation die Möglichkeit zur Be-
rufstätigkeit zu geben. Es ist dabei sehr 
wohl auch die Überlegung einbezogen 
worden, dass die Arbeitsassistenz auch 
den schwerstbehinderten Menschen zu-
gute kommen soll, die diese für die ge-
samte Arbeitszeit benötigen. Des weite-
ren ist politisch nicht gewollt, bürokrati-
sche Hürden insofern aufzubauen, dass 
die Arbeitsassistenz in o.g. Fällen nicht 
für die gesamte Arbeitszeit gewährt wird, 
weil evt. ein gewisser pflegerischer Anteil 
vermutet wird, der nach dem Wunsch der 
Integrationsämter aus der Pflegeversiche-
rung gezahlt werden soll“ (Schreiben an 
die BAG UB vom 26.09.2002).

Es bleibt festzuhalten: Die Assistenz-
leistung, die Jörg Schulz zur Ausübung 
seiner Tätigkeit benötigt ist unabhängig 
ob selbst- oder arbeitgeberorganisierte 
Assistenz gleich. Über die Umstellung 
von der arbeitgeber- zur selbstorgani-
sierten Arbeitsassistenz bestand Einver-
nehmen zwischen Jörg Schulz und der 

BAG UB. Aufgrund des nicht nachvoll-
ziehbaren Bescheids der Hauptfürsorge-
stelle Hamburg legte Jörg Schulz Wider-
spruch ein und im Juli 2002 erfolgte die 
Verhandlung beim Verwaltungsgericht 
Hamburg (AZ.: 5 VG 3700/2001). 
Im Urteil steht, dass der Bescheid der 
Hauptfürsorgestelle rechtswidrig ist und 
den Kläger in seinen Rechten verletzt. 
Es wird ausdrücklich festgehalten, dass 
für die Berechnung der Zuschusshöhe 
ein Unterstützungsbedarf von mehr als 
drei Stunden anzusetzen ist. Zudem er-
folgt ein Verweis darauf, dass die Emp-
fehlungen der Hauptfürsorgestellen eine 
Öffnungsklausel enthalten, die im Ein-
zelfall eine Abweichung von den Bemes-
sungsstufen zugunsten des Antragstel-
lers ermöglichen. Das Urteil scheint klar 
und eindeutig. Trotzdem erhielt Jörg 
Schulz im August 2002 einen neuen Be-
scheid, indem die Leistungen wiederum 
um ca. 34% gekürzt waren. Es wurde le-
diglich ein Bedarf an arbeitsplatzbezo-
gener Assistenz von unter drei Stunden 
die Woche zugrunde gelegt. Deutlicher 
läßt sich ein Gerichtsurteil nicht ignorie-
ren! Zu erwähnen bleibt noch, dass Jörg 
Schulz zwischen Januar 2001 und Ju-
li 2002 aufgrund des Widerspruchsver-
fahrens keine Leistungen der Hauptfür-
sorgestelle Hamburg erhielt. Seine er-
forderliche Arbeitsassistenz konnte er 
nur aufgrund privater Darlehen und der 
Vorleistung des Sozialamtes des Land-
kreises Harburg (zu 64%) finanzieren 
und damit seine Arbeitsleistung aufrecht 
erhalten.

Als Interessenvertretung sieht die 
BAG UB in dem Verhalten der Haupt-
fürsorgestelle Hamburg, mittlerweile 
Integrationsamt, einen klaren Verstoß 

gegen die Grundlagen des SGB IX. Zu-
dem gefährdet sie die finanzielle Exis-
tenz eines behinderten Menschen. Die 
Idee der „Selbstbestimmung“ ist hier 
offenbar noch nicht angekommen! Wir 
laden die Verantwortlichen aber ger-
ne ein mit uns darüber in einen Dis-
kurs zu treten. Richtungsweisend sind 
hierzu die Ausführungen des „Forums 
selbstbestimmte Assistenz für behinder-
te Menschen“ (Forsea) mit ihren Forde-
rungen für eine „Faire Assistenz“ (s. S. 
38 in dieser Ausgabe).

Als Arbeitgeber sieht die BAG UB 
durch das Verhalten des Integrations-
amtes Hamburg einen seit Jahren be-
stehenden Arbeitsplatz für einen quali-
fizierten behinderten Arbeitnehmer ge-
fährdet. Anstatt effektive Unterstützung 
für Arbeitnehmer und Arbeitgeber an-
zubieten, geht sie das Risiko einer Kün-
digung ein, deren Vermeidung ihr ei-
gentlicher Auftrag ist. Dies ist umso we-
niger verständlich, da die BAG UB und 
das Integrationsamt Hamburg im Rah-
men der Arbeitsplatzgestaltung und ar-
beitgeberorganisierten Assistenz bei ei-
ner anderen Mitarbeiterin reibungslos 
zusammenarbeiten. Es handelt sich so-
mit auch nicht um eine pauschale Verur-
teilung, sondern um die Darstellung ek-
latanter Mängel in einem Einzelfall.

Ein aktueller Nachtrag:
Jörg Schulz hat sich bei der zuständi-

gen Behörde beschwert und mit der Un-
terstützung verschiedener Reha-Fachleute 
kam es kurz vor Redaktionsschluss doch 
noch zu einer einvernehmlichen Lösung. 
Dies ist ein wichtiges Signal auch für an-
dere Menschen mit Behinderungen!

Die Redaktion

Literaturhinweis zum Thema „Selbstbe-
stimmung“:

Als Hintergrundinformation ein Auszug 
aus dem Artikel „Das Empowerment-Ethos“ 
von Norbert Herriger, erschienen in: sozial-
magazin, Heft 11, November 1997, S. 29ff. 
[eckige Klammern enthalten Übersetzungen 
in „einfache“ Sprache]:

Einleitend bemerkt Herriger (S. 29): 
„Empowerment [Selbst-Aneignung] – das 
ist heute eine gebrauchsfertige Begriffschub-
lade für alle solchen Arbeitsansätze, die die 
Menschen zur Entdeckung eigener Stärken 
ermutigen und ihnen Hilfestellungen bei 
der Aneignung von Selbstbestimmung und 
Lebensautonomie [selbständige Lebens-
gestaltung] vermitteln. Handlungsziel der 
Empowerment-Praxis ist es, die vorhandenen 
(...) Fähigkeiten der Adressaten [Nutzer, 

Verbraucher] sozialer Dienstleistung zu 
autonomer [selbständiger] Alltagsregie und 
Lebensorganisation [Alltags- und Lebens-
bewältigung] zu kräftigen und Ressourcen 
[Stärken] freizusetzen, mit deren Hilfe sie 
die eigenen Lebenswege und Lebensräume 
selbstbestimmt gestalten können. (...).“

Im Weiteren werden in Anlehnung an den 
amerikanischen Soziologen Frank Riesmann 
u.a. folgende Elemente des Empowerment-
Ansatzes beschrieben (S. 30):
♦ „Lebensautonomie: das Bemühen von 

Menschen (...) gemeinsam mit anderen 
Auswege aus Demoralisierung [Entmuti-
gung] und sozialer Isolation [Einsamkeit] 
zu suchen und – Schritt für Schritt – Kon-
trolle [Macht] über Facetten [Teile] der 
eigenen Lebensgestaltung zu gewinnen 
(...);

♦ Eine kritisch-distanzierte Haltung gegen-
über einer entmündigenden Expertokratie 
[angebliche Expertenschaft] und die Mo-
bilisierung [Anregung] von Gegenmacht 
gegen übermächtig erscheinende Instituti-
onen [Einrichtungen], Bürokratien [Ver-
waltungen] und Akteure [Beteiligte] (...);

♦ die Betonung der Betroffenenperspektive 
[Betroffenensicht]: die Akzentuierung 
[Betonung] der ‚Expertenschaft in eigener 
Sache‘ von Menschen, die durch Selbst-
betroffenheit die ‚Innenseite‘ spezifischer 
Lebensprobleme kennengelernt haben;

♦ die Akzentuierung [Betonung] der Kon-
sumentenmacht [Verbrauchermacht]: die 
Wahloptionen [Wahlmöglichkeiten] der 
Konsumenten von Dienstleistungen als 
Quelle von Einfluß- und Entscheidungs-
macht.“
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Auftrag, Ziele, Vorgehen

Anstoß für die Durchführung des Pro-
jekts waren die Unübersichtlichkeit, 

Intransparenz, regional unterschiedli-
che Entwicklung und Lückenhaftigkeit 
des gegenwärtigen Rehabilitationssys-
tems. Es fehlt eine umfassende Bestands-
aufnahme, die ein Gesamtbild der vor-
handenen Angebote einschließlich de-
ren Struktur und Arbeitsweise gibt, die 
Maßnahmen zur beruflichen Rehabilita-
tion und zur Eingliederung im Kontext 
mit weiteren im Einzelfall erforderlichen 
Leistungen zur medizinischen Rehabili-
tation, Krankenbehandlung und sozialen 
Eingliederung betrachtet und als Grund-
lage für Empfehlungen zur strukturel-
len Weiterentwicklung dienen kann. Die 
Leitfrage lautet: Wie muss berufliche Re-
habilitation und Eingliederung organi-
siert sein, damit sie den besonderen Be-
dürfnissen seelisch behinderter oder von 
einer solchen Behinderung bedrohter 
Menschen Rechnung trägt?

Bei der Rehabilitation von Menschen 
mit psychischen Beeinträchtigungen ist 
von entscheidender Bedeutung, dass 
die im Einzelfall erforderlichen Hilfen 
wohnortnah verfügbar sind und entspre-
chend den Erfordernissen des Einzel-
falls abgestimmt erbracht werden. Vor 
diesem Hintergrund beschränkte sich 
die Arbeitsgruppe bei der Konkretisie-
rung der Vorgehensweise auf folgende 
Schwerpunkte:

- Die Entwicklung und Diskussion 
von Strukturanforderungen und 
Qualitätskriterien in Form von 
Leitlinien.

- Die Durchführung von Regiona-
lerhebungen, um exemplarisch die 
verfügbaren Hilfeangebote und 

das rehabilitative Geschehen sowie 
die Arbeits- und Beschäftigungssi-
tuation von Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen in aus-
gewählten Regionen zu erfassen 
und zu bewerten.

- Die Ermittlung, Zusammenstel-
lung und Auswertung bereits rou-
tinemäßig erhobener Daten sowie 
die Auswertung von aktuellen Stu-
dien.

Die Ausgangslage
Es ist davon auszugehen, dass aktu-

ell etwa 400.000 bis 500.000 Menschen 
im erwerbsfähigen Alter in Deutsch-
land von einer chronisch verlaufenden 
psychischen Erkrankung betroffen sind 
und längerfristig, je nach den indivi-
duellen Erfordernissen, Leistungen zur 
Krankenbehandlung, Rehabilitation und 
Teilhabe benötigen.

Kennzeichnend für die besonderen 
Bedürfnisse von Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen ist, dass es 
auch während einer Rehabilitationsmaß-
nahme zum Auftreten akuter Krank-
heitssymptome unterschiedlicher Dauer 
und Ausprägung kommen kann. Rück-
schritte bei bereits erzielten Rehabilita-
tionserfolgen sind jederzeit möglich und 
treten bei vielen Rehabilitanden auf. Ei-
ne strenge zeitliche Trennung von Akut-
behandlung und Rehabilitation ist des-
halb nicht möglich; vielmehr sind medi-
zinische Behandlung und Rehabilitation 
in unterschiedlichem Ausmaß miteinan-
der verflochten. Eine erfolgreiche Wie-
dereingliederung hängt letztlich davon 
ab, dass das reibungslose Zusammenwir-
ken von Akutbehandlung und Rehabili-
tation für einen vergleichsweise langen 
Zeitraum gewährleistet wird.

Dieser Anforderung wird das gegen-
wärtig bestehende und vor dem Hinter-
grund der Leistungszuständigkeiten im 
gegliederten System der sozialen Sicher-
heit entwickelte Hilfesystem nur völlig un-
zureichend gerecht: Die Bestandsaufnah-
me wie auch die Regionalerhebungen er-
gaben, dass es insgesamt eine Vielzahl von 
Angeboten gibt, die allerdings nur auf 
den ersten Blick den Eindruck eines ent-
wickelten und differenzierten Hilfesys-
tems vermitteln. 

Zentrale Strukturprobleme 
im Überblick

• Das System der rehabilitierenden Ein-
richtungen und Dienste ist insgesamt 
und gleichermaßen für psychisch be-
einträchtigte Menschen, ihre Ange-
hörigen wie für Fachleute sehr unü-
bersichtlich. Hinter gleich bezeichne-
ten Einrichtungen und Diensten ver-
birgt sich ein breites Spektrum un-
terschiedlicher konkreter Ausgestal-
tungen, Organisationsstrukturen und 
konzeptioneller Orientierungen.

• Die Verfügbarkeit von Hilfeange-
boten ist regional sehr unterschied-
lich. Als Beispiel sind die Rehabilitati-
onseinrichtungen für psychisch Kran-
ke (RPK) zu nennen, die nur an we-
nigen Orten bestehen. In den neuen 
Bundesländern gibt es nur eine Ein-
richtung dieser Art, die einen Ver-
trag mit den Krankenkassen hat. Da-
mit sind die Rahmenbedingungen für 
eine erfolgreiche Rehabilitation in er-
heblichem Umfang vom Wohnort des 
Rehabilitanden abhängig. Notwendig 
sind grundsätzlich gleiche Rahmen-
bedingungen für alle Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen.

„Bestandsaufnahme zur Rehabilitation 
psychisch Kranker“ 
Zwischenbericht zum Projekt der Aktion Psychisch Kranke 
Von Karl-Ernst Brill, Christian Gredig, Bernd Jäger

1  Projekt im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung. Laufzeit Mai 2000  bis April 2003. Der vorlie-
gende Text basiert auf der Kurzfassung des Zwischenberichtes. Der Zwischenbericht kann unter www.psychiatrie.de/apk im PDF-For-
mat heruntergeladen werden. Vorgestellt und diskutiert wurde der Zwischenbericht bei der Tagung der Aktion Psychisch Kranke am 
14./15. Mai 2002,. In der Ende des Jahres erscheinenden Tagungsband 29 wird neben den Referaten auch der Zwischenbericht ver-
öffentlicht.



impulse 24 November 20024

Projekte zur Teilhabe am Arbeitsleben: Rehabilitation psychisch Kranker

impulse 24 November 2002 5

Projekte zur Teilhabe am Arbeitsleben: Rehabilitation psychisch Kranker

• Die Rehabilitationseinrichtungen ha-
ben Aufnahmevoraussetzungen für 
die Durchführung einer Rehabilitati-
onsmaßnahme, die sich nicht primär 
an den Bedürfnissen der Rehabilitan-
den, sondern am Leistungsprofil der 
Einrichtung orientieren. Dies führt zu 
einer Fragmentierung des Rehabilita-
tionsprozesses: Bei verändertem Hilf-
ebedarf müssen jeweils andere Ein-
richtungen und Dienste in Anspruch 
genommen werden; die damit ein-
hergehende Belastung birgt die Ge-
fahr der Destabilisierung. Notwendig 
ist es, die Bedürfnisse der Rehabili-
tanden in den Mittelpunkt zu stellen 
(personenzentrierter Ansatz) und den 
Wechsel von therapeutischem Perso-
nal soweit wie möglich zu reduzieren.

• Die vorherrschende einrichtungsbe-
zogene Organisation von Hilfen re-
sultiert auch daraus, dass in den Fi-
nanzierungsvereinbarungen mit dem 
jeweiligen Leistungsträger ein insti-
tutionelles Auftrags- und Leistungs-
angebot geregelt wird. Notwendig ist 
es, in entsprechenden Vereinbarun-
gen zwischen den Leistungsträgern 
zu flexiblen Lösungen zu kommen, 
die den individuellen Hilfebedarf der 
Rehabilitanden in den Mittelpunkt 
stellen.

• Angebote zur medizinischen Rehabi-
litation sind nach der Entlassung aus 
dem Krankenhaus für den Personen-
kreis so gut wie nicht verfügbar. Die 
wenigen vorhandenen Einrichtungen 
können diese Aufgabe nicht ausrei-
chend wahrnehmen. Notwendig ist 
der bedarfgerechte Aufbau medizini-
scher Rehabilitationsangebote in Er-
gänzung zu den über die Eingliede-
rungshilfe finanzierten Angeboten.

• Der Zugang von Menschen mit psy-
chischen Beeinträchtigungen zu Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
scheitert nicht zuletzt an den hohen 
Zugangsschwellen bei Rehabilitati-
onsleistungen, insbesondere an der 
erforderlichen günstigen Prognose 
bezüglich der (Wieder-) Erlangung 
der Erwerbsfähigkeit sowie den ho-
hen Anforderungen an die Belastbar-
keit bereits zu Maßnahmebeginn.

• Die Schwerbehinderteneigenschaft 
beinhaltet für viele Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen eine 

hohe Zugangsschwelle zu Leistungen 
zur Sicherung eines Arbeitsverhältnis-
ses. Die förmliche Anerkennung wird 
häufig als Festschreibung bestehen-
der Beeinträchtigungen empfunden 
und deshalb abgelehnt. Sie fördert ei-
ne resignative Einstellung und ist in 
vielen Fällen fachlich kontraindiziert.

Nach dem im Jahr 2001 vorgeleg-
ten Armutsbericht der Bundesregierung 
sind von den Menschen mit psychischen 
Erkrankungen insgesamt nur wenig 
mehr als die Hälfte erwerbstätig oder 
in Ausbildung und rund 43 % aus dem 
Erwerbsleben ausgeschieden [2]. Noch 
dramatischer fällt die „Beschäftigungsbi-
lanz“ bei chronisch psychisch erkrankten 
Menschen aus: Es ist davon auszugehen, 
dass 10 % auf dem allgemeinen Arbeits-
markt beschäftigt sind, rund 20 % einen 
beschützten Arbeitsplatz in einer Werk-
statt für behinderte Menschen haben, 
etwa 5 % Angebote zum beruflichen 
Training bzw. zur beruflichen Rehabili-
tation nutzen; Hilfeangebote, die auch 
Tagesgestaltung und damit Beschäfti-
gungsmöglichkeiten bieten, werden von 
rund 15 % genutzt. Aber: Die Hälfte al-
ler chronisch psychisch Kranken Men-
schen ist ohne jegliches Arbeits- oder 
Beschäftigungsangebot „zur Untätigkeit 
verurteilt“.

Zur Bedeutung von Arbeit
Die Teilhabe an der Erwerbsarbeits-

gesellschaft und das dadurch erzielbare 
Einkommen bestimmt die Lebenssitu-
ation der Menschen wesentlich. Arbeit 
verschafft aber auch „ein Gefühl von 
persönlichem Erfolg und persönlicher 
Sicherheit durch die gelungene Bewäl-
tigung von äußeren Anforderungen und 
die Erfüllung der Erwartungen ande-
rer; eine Möglichkeit, sich in normalen 
sozialen Rollen (Nicht-Patientenrolle) 
zu engagieren und somit einer chroni-
schen Krankenrolle entgegenzuwirken; 
ein leicht identifizierbares Kriterium für 
Genesung; ein Gefühl für sozialen Status 
und Identität; soziale Kontakte und Un-
terstützung; ein Mittel zur Tagesstruk-
turierung.“ [3, 4, 8]

Von entscheidender Bedeutung dafür 
ist, dass die Integration in ein den Nei-
gungen und Fähigkeiten des Menschen 
mit psychischer Beeinträchtigung ent-
sprechendes Arbeitsverhältnis gelingt, 
das Über- und Unterforderung ver-
meidet. 

Formen der Integration in Arbeit 
und Beschäftigung

Für Menschen mit psychischen Beein-
trächtigungen kommt grundsätzlich die 
ganze Palette der produzierenden oder 
dienstleistenden Aufgaben und Tätigkei-
ten für Arbeits-, Ausbildungs- und Be-
schäftigungsverhältnisse in Betracht. Je 
nach Verlauf und Ausprägung der psy-
chischen Störungen ergibt sich als zen-
trale Anforderung an die „behinde-
rungsgerechte“ Ausgestaltung des Ar-
beits- oder Ausbildungsverhältnisses, 
dass ein ggf. diskontinuierliches oder 
gemindertes Leistungsvermögen zu be-
rücksichtigen ist.

Insgesamt ergibt sich, dass gegen-
wärtig nur bei einer Vollzeittätigkeit 
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt re-
gelmäßig ein existenzsicherndes Ein-
kommen erzielt werden kann. Finan-
zielle Leistungen an Arbeitgeber (z.B. 
Eingliederungszuschüsse, Minderleis-
tungsausgleich) sowie Unterstützungs-
leistungen für Arbeitnehmer und -geber 
(z.B. im Rahmen der begleitenden Hil-
fe) sind nur im Rahmen sozialversiche-
rungspflichtiger Beschäftigungsverhält-
nisse möglich.

Integration auf dem 
allgemeinen Arbeitsmarkt

Ziel der Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben ist die Erwerbsfähigkeit 
behinderter und von Behinderung be-
drohter Menschen zu erhalten, zu ver-
bessern, herzustellen oder wiederherzu-
stellen und ihre Teilhabe am Arbeitsle-
ben möglichst auf Dauer zu sichern (§ 
33 Abs. 1 SGB IX). Hieraus ergibt sich, 
dass sie – entsprechend der „Philoso-
phie“ der Erwerbsarbeitsgesellschaft - 
in erster Linie auf eine Integration in ein 
Arbeitsverhältnis auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt ausgerichtet sind.

Für einen großen Kreis aus der Grup-
pe der Menschen mit psychischen Be-
einträchtigungen ist die Aufnahme einer 
Vollzeittätigkeit kein realistisches Ziel. 
Neuregelungen im Arbeitsrecht zur För-
derung von Teilzeitbeschäftigung und 
zur Flexibilisierung von Arbeitszeiten 
sind wichtige Instrumente, die auch zur 
Förderung der Beschäftigung dieses Per-
sonenkreises genutzt werden können.

Zur Integration in das Arbeitsleben 
werden auch für Menschen mit psychi-
schen Beeinträchtigungen die Förder-
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möglichkeiten im Rahmen von Arbeits-
beschaffungs- oder Strukturanpassungs-
maßnahmen (nach dem SGB III) oder 
im Rahmen der Hilfe zur Arbeit (§§ 18 
ff BSHG) genutzt, wobei die hierdurch 
begründeten Arbeitsverhältnisse nicht 
als Arbeitsplatz im Sinne des Schwerbe-
hindertenrechts angesehen werden (§ 73 
SGB IX).

Beschäftigungsverhältnisse in Integra-
tionsprojekten (-unternehmen, -betrie-
ben, -abteilungen, §§ 132 f SGB IX) 
sind mit dem In-Kraft-Treten des SGB 
IX erstmals gesetzlich geregelt worden. 
In der Folge wurden teilweise Förder-
programme der Länder modifiziert oder 
eingestellt mit der Konsequenz, dass ei-
ne Förderung (für Minderleistungsaus-
gleich, Betreuungsaufwand) nur noch im 
Einzelfall möglich und an das Vorliegen 
der Schwerbehinderteneigenschaft ge-
bunden ist.

Die geringfügige Beschäftigung eröff-
net insbesondere Menschen mit einer 
Belastbarkeit unterhalb der Schwelle ei-
ner sozialversicherungspflichtigen Tätig-
keit die Möglichkeit zu einer ihren Nei-
gungen und Fähigkeiten entsprechenden 
Teilhabe am Arbeitsleben. Für diese Be-
schäftigungsverhältnisse sind aber regel-
mäßig weder Leistungen an Arbeitgeber 
(z.B. für Minderleistungsausgleich) noch 
eine Unterstützung des geringfügig Be-
schäftigten (z.B. auch für Anleitung, Be-
ratung) vorgesehen.

Beschäftigung auf dem
besonderen Arbeitsmarkt

Beschützte Beschäftigungsverhältnisse 
auf dem besonderen Arbeitsmarkt kom-
men nur ausnahmsweise in Betracht, wenn 
auf Grund von Art und Schwere der Be-
hinderung eine Beschäftigung auf dem all-
gemeinen Arbeitsmarkt nicht möglich ist. 

Ein sehr großer Teil der Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen macht 
von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch, 
weil sie als zusätzliche Stigmatisierung er-
lebt wird, weil das Angebot der Tätigkei-
ten in den WfbM häufig nicht ihren Nei-
gungen und Fähigkeiten entspricht und 
weil die Arbeitszeitregelungen als zu starr 
angesehen werden.

Rehabilitative Beschäftigung

Neben der Tätigkeit auf dem allgemei-
nen oder besonderen Arbeitsmarkt sind 
bei den psychiatrischen Hilfeangeboten 
– mit erheblichen regionalen Unterschie-

den – Möglichkeiten zum Tätigsein ge-
schaffen worden, die hier als „rehabili-
tative Beschäftigung“ bezeichnet wer-
den. Dieses Angebot wird insbesonde-
re von Tagesstätten gemacht, daneben 
aber teilweise auch von Wohnheimen, 
von Kontakt- und Beratungsstellen und 
anderen Begegnungsstätten und um-
fasst ein Spektrum von tagesstrukturie-
render Tätigkeit bis hin zu Arbeitsgele-
genheiten mit einem in der Regel ge-
ringen Entgelt.

Tätigkeiten im Dritten Sektor

Berücksichtigt werden Tätigkeiten 
der hauswirtschaftlichen Versorgung 
von Familienangehörigen einschließlich 
der Betreuung von Kindern sowie von 
pflegebedürftigen Angehörigen, die je 
nach Situation einen Umfang von ei-
nigen Stunden täglich bis hin zu einer 
Tätigkeit „rund-um-die-Uhr“ haben 
können; darüber hinaus ehrenamtli-
che Tätigkeiten und Tauschbörsen, die 
auch Menschen mit psychischen Beein-
trächtigungen, die zumeist vielfältige 
Kompetenzen und Fähigkeiten haben, 
die Möglichkeit zu einer sinnvollen 
und befriedigenden Tätigkeit eröffnen 
können, für die derzeit allenfalls Ausla-
genersatz oder eine Aufwandsentschä-
digung gewährt wird [7].

Ziele und Prioritäten der 
Weiterentwicklung

Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben sind vorrangig auf den Erhalt von 
bzw. die Integration in sozialversiche-
rungspflichtige Arbeitsverhältnisse auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt gerich-
tet. Diese Zielsetzung ist grundsätzlich 
auch für Menschen mit psychischen Be-
einträchtigungen gültig. Es ist aller-
dings zu berücksichtigen, dass die hier-
mit verbundenen Anforderungen von 
diesem Personenkreis auf Grund der 
(stark) eingeschränkten bzw. diskon-
tinuierlichen Arbeits- und damit Er-
werbsfähigkeit vielfach – zumindest für 
einen längeren Zeitraum – nicht erfüllt 
werden. Eine große Herausforderung 
besteht daher darin, auch für diese Per-
sonengruppe die Möglichkeit des Zu-
gangs zu Arbeits- und Beschäftigungs-
möglichkeiten auch außerhalb der 
Werkstätten für behinderte Menschen 
zu schaffen. Es ist geradezu absurd, 
wenn ein „Recht auf Beschäftigung“ 
nur mit enormem Finanzierungsauf-

wand in einer Werkstatt für behinderte 
Menschen realisiert werden kann.

• Für einen großen Teil der Menschen 
mit psychischen Beeinträchtigungen 
besteht ein Bedarf an Teilzeitbeschäf-
tigung – auch unterhalb der Schwelle 
von 15 Stunden/Woche. Hier bedarf 
es der Absicherung des im Einzelfall 
bestehenden Anleitungs- und Unter-
stützungsbedarfs.

• Daneben besteht auch ein Bedarf be-
züglich des Zugangs zu Arbeits- und 
Beschäftigungsangeboten als „Über-
brückungshilfe“, z.B. im Vorfeld oder 
im Anschluss an Qualifizierungsmaß-
nahmen, um Brüche und damit ein-
hergehende Destabilisierungen im 
Rehabilitationsprozess zu vermeiden.

• Für die Inanspruchnahme der beglei-
tenden Hilfe im Arbeitsleben sind 
Zugangswege zu eröffnen, die “den 
besonderen Bedürfnissen seelisch be-
hinderter Menschen“ Rechnung tra-
gen (§ 10 Abs. 3 SGB IX). Für einen 
größeren Teil der Menschen mit psy-
chischen Beeinträchtigungen ist die 
gegenwärtig geforderte formelle An-
erkennung der Schwerbehindertenei-
genschaft kontraindiziert. Es ist daher 
erforderlich, für diesen Personenkreis 
beim Zugang zu dieser für sie zentra-
len Leistung Kriterien zu Grunde zu 
legen, die sich am konkreten Unter-
stützungsbedarf orientieren. Dane-
ben sollte die Inanspruchnahme der 
begleitenden Hilfe auch im Rahmen 
von geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnissen ermöglicht werden.

• Integraler Bestandteil vorrangig anzu-
strebender sozialversicherungspflichti-
ger Arbeits- und Beschäftigungsver-
hältnisse auf dem allgemeinen Arbeits-
markt ist ein dem individuellen Leis-
tungsbeitrag angemessenes Entgelt, 
ggf. gestützt durch einen Subventi-
onsanteil zum Ausgleich von Minder-
leistung oder bei der Aufnahme einer 
Beschäftigung im so genannten Nied-
riglohnsektor. Dabei sollte der Grund-
satz gelten: Subvention des Arbeits-
verhältnisses vor einer ggf. ergänzen-
den Inanspruchnahme von Sozialhilfe 
(Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 
Bundessozialhilfegesetz).

• Die Möglichkeit zur Zahlung ei-
nes Minderleistungsausgleichs als 
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Lohnkostenzuschuss an den Arbeit-
geber ist nur im Schwerbehinder-
tenrecht vorgesehen. Zur Förde-
rung und Sicherung von Arbeitsver-
hältnissen für Menschen, deren Leis-
tungsvermögen infolge einer psychi-
schen Beeinträchtigung diskontinu-
ierlich oder längerfristig vermindert 
ist, sollte die Zahlung eines Minder-
leistungsausgleichs auch dann mög-
lich sein, wenn die Anerkennung der 
Schwerbehinderteneigenschaft kon-
traindiziert ist. 

• Der Grundsatz „Subvention vor Sozi-
alhilfe“ sollte auch für Menschen mit 
einer psychischen Beeinträchtigung 
gelten, die auf Grund einer erheb-
lich eingeschränkten Leistungsfähig-
keit nur einer Teilzeitbeschäftigung – 
ggf. auch nur stundenweise – nachge-
hen oder nur auf dem besonderen Ar-
beitsmarkt tätig werden können. Hier 
sollte die Möglichkeit der Bündelung 
der Auszahlung von Leistungsentgelt 
und weiteren Leistungen (je nach Si-
tuation des Einzelfalles ,insbeson-
dere Hilfe zum Lebensunterhalt, ab 
1.1.2003 Leistungen der bedarfsori-
entierten sozialen Grundsicherung, 
(Teil-)Rente wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit) geprüft werden.

Anstöße zur Weiterentwicklung 
im Hilfesystem

Frühzeitiger Zugang zu Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben

Um einen frühzeitigen Zugang zu im 
Einzelfall notwendigen Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben zu gewähr-
leisten, ist von den Mitarbeitern psychi-
atrischer Einrichtungen und Dienste als 
„Pflichtaufgabe“ systematisch zumindest 
eine elementare Abklärung vorzunehmen. 

Die Abklärung des Bedarfs an Hilfe 
und Unterstützung, ggf. einschließlich 
der Motivierung und Begleitung zur In-
anspruchnahme von Hilfen sowie Fest-
legung von (Teil-)Zielen und des ge-
planten Vorgehens erfordert regelmä-
ßig die Beteiligung von Fachkräften, 
die über psychiatrische Erfahrung hin-
aus vor allem auch über Erfahrungen in 
der Arbeitsrehabilitation und Kenntnisse 
der Arbeitswelt und der Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben verfügen müs-
sen. Als fachliche Anforderung ist zu be-

rücksichtigen, dass bei Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen die Fä-
higkeit zur selbstständigen Inanspruch-
nahme, Koordination und Abstimmung 
von Hilfen häufig beeinträchtigt ist. Oh-
ne eine motivierende und unterstützen-
de Begleitung besteht die Gefahr, dass 
die Betroffenen z.B. bei bloßer Über- 
oder Weiterverweisung auf andere An-
gebote „verloren gehen“, insbesondere 
bei einem Übergang von psychiatrischen 
zu arbeitsbezogenen Hilfen. 

Für und mit Patienten bzw. Klienten 
mit komplexen Bedarf an Hilfen ist ei-
ne personenzentrierte und integrierte 
Hilfeplanung unter Beteiligung aller im 
Einzelfall beteiligten Leistungserbringer 
vorzusehen. Die Umsetzung der Hilfe-
planung ist durch eine koordinierende 
Bezugsperson zu begleiten, die einrich-
tungs- bzw. angebots- und leistungsträ-
gerübergreifend tätig wird und für eine 
abgestimmte Leistungserbringung Sor-
ge trägt.

Abb. 1: Personenbezogene Perspektive von Abklärungs- und Entscheidungsfragen  für Mitar-
beiter psychiatrischer Dienste und Einrichtungen

Hat der psychisch erkrankte / behinderte Mensch einen Arbeits-/Ausbildungsplatz?

JA NEIN

Abklärung:
Ziele des Klienten/der Klientin bzgl 
Arbeit / Ausbildung und: Ist der 
Klient/die Klientin in der Lage, die 
erforderlichen Schritte selbständig und 
eigenverantwortlich zu unternehmen?

Wenn nein oder unklar

Abklärung des Bedarfs an Hilfe und 
Unterstützung, 

- ggf. sofortige Kriseninterven-
tion / Konfliktmanagement 
im Betrieb

-  ggf. einschließlich der Motivie-
rung und Begleitung zur In-
anspruchnahme von Hilfen 

sowie Festlegung von (Teil-) Zielen 
und des geplanten Vorgehens.
Die Wahrnehmung dieser Aufgaben 
ist durch Fachkräfte für Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben in der 
Region zu gewährleisten.
Wenn und solange die Krankenbe-
handlung im Vordergrund steht, 
sind die arbeitsbezogenen Proble-
me auch Aufgabe psychiatrischer 
Fachkräfte, ggf. in Zusammenar-
beit mit Fachkräften für Leistun-
gen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
in der Region.

- Ist der Erhalt des 
Arbeits-/ Ausbil-
dungsplatzes aktu-
ell bedroht? Wer-
den Hilfen zur Er-
haltung des Aus-
bildungs-/ Arbeits-
platzes benötigt?

- Bestehen Konflikte 
am Arbeitsplatz?

- Ist die Arbeitsfä-
higkeit (in bezug 
auf die konkre-
ten Anforderungen 
des Arbeits-/Aus-
b i ldungsp la tzes) 
beeinträchtigt?

- Besteht bei der Aus-
bildung / Tätigkeit 
Über- oder Unter-
forderung?

-  Gibt es Konflik-
te zwischen Ausbil-
dung bzw. Tätigkeit 
und Lebenszielpla-
nung?

W
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Barrierefreier Zugang zu 
Rehabilitationsleistungen

Die Möglichkeiten des Zugangs zu 
Leistungen der Teilhabe am Arbeitsle-
ben bedürfen dringend der Verbesse-
rung. Zur Überwindung von Barrieren 
beim Zugang zu und der Inanspruch-
nahme von Sozialleistungen wurde im 
SGB IX und im Gesetz zur Gleichstel-
lung behinderter Menschen ein An-
spruch auf einen Gebärdendolmetscher 
verwirklicht. Analog hierzu benötigen 
Menschen mit psychischen Beeinträchti-
gungen eine persönliche Assistenz durch 
eine Bezugsperson, die die Umsetzung 
der Hilfeplanung als „Lotse“ koordinie-
rend begleitet.

Das System der Hilfen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben ist hochgradig selektiv 
und trägt nicht den besonderen Bedürf-
nissen von Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen Rechnung. Die hier 
im Einzelfall notwendige Verknüpfung 
von psychiatrischen und arbeitsbezoge-
nen Hilfen ist strukturell unterentwi-
ckelt und weithin eher von einem un-
verbundenen Nebeneinander geprägt. 
Das gegenwärtige System ist angebots- 
und maßnahmebezogen organisiert. 
Für den Zugang zu Leistungen müssen 
von den Rehabilitanden jeweils spezifi-
sche Voraussetzungen erfüllt sein. Zu 
den persönlichen Voraussetzungen ge-
hört u.a. eine günstige Prognose be-
züglich der (Wieder-)Erlangung der Er-
werbsfähigkeit.

Soweit bekannt, sind die sich hieraus 
ergebenden Selektionsmechanismen in 
Deutschland noch nicht empirisch un-
tersucht worden. Aus den Daten des in 
Bern entwickelten „PASS-Programms 
zur Wiedereingliederung psychisch 
Kranker in die Freie Wirtschaft“ ergibt 
sich, dass der größte Selektionseffekt 
mit deutlich über 50 % bereits im Vor-
feld der Entscheidung über die Aufnah-
me in das Rehabilitationsprogramm ein-
tritt und nach Ablauf der zweiwöchigen 
„Schnupper- und Abklärungsphase“ nur 
knapp 30 % überhaupt in das Rehabili-
tationsprogramm aufgenommen werden 
[6]. Für Deutschland dürfte die Situati-
on strukturell vergleichbar sein, wonach 
nur eine vergleichsweise kleine Grup-
pe der Menschen mit psychischen Be-
einträchtigungen überhaupt Zugang zu 
Maßnahmen der Teilhabe am Arbeitsle-
ben erhält. 

Normalisierungsprinzip: Rehabilitation 
im betrieblichen Umfeld

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben für Menschen mit psychischen Be-
einträchtigungen werden gegenwärtig 
weithin in bzw. durch spezielle Rehabili-
tationseinrichtungen und in überbetrieb-
lichen Maßnahmen erbracht und nur in 
Ausnahmefällen betrieblich, obwohl in 
mehreren Versuchen und Modellen po-
sitive Erfahrungen mit der betrieblichen 
Rehabilitation auch in Deutschland ge-
macht worden sind.

Einen besonders anschaulichen und 
nachdrücklichen Anstoß, die Rehabilita-
tion im betrieblichen Umfeld nachhaltig 
zu stärken, geben die Ergebnisse einer in 
den USA von Drake et al. [5] durchge-
führten Studie, bei der die Effektivität 
von zwei unterschiedlichen Ansätzen in 
der beruflichen der Rehabilitation von 
Personen mit schweren psychischen Stö-
rungen untersucht wurden:  Einerseits 
der Weg der individuellen Platzierung 
und Unterstützung durch eine Fachkraft 
(employment specialist) auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt und andererseits 
die schrittweise Rehabilitation durch 
Rehabilitationseinrichtungen.

Als wichtigstes Ergebnis der Studie 
wird festgehalten, dass die Integration 
in den allgemeinen Arbeitsmarkt (com-
petitive employment) mit dem Ansatz 
der individuellen Platzierung und Unter-
stützung wesentlich besser gelang als auf 
dem herkömmlich „gestuften“ Weg in 
und durch Rehabilitationseinrichtungen.

Der Ansatz der individuellen Platzie-
rung und Unterstützung entspricht dem 
Normalisierungsprinzip und den Prin-
zipien unserer sozialrechtlichen Rege-
lungen, nach denen „allgemeine“ – hier 
insbesondere betriebliche – Maßnahmen 
Vorrang vor denen in speziellen Einrich-
tungen haben. Allerdings stellt sich häu-
fig das Problem, dass die im Einzelfall 
erforderliche spezielle Handlungskom-
petenz von Fachkräften vorwiegend in 
speziellen Einrichtungen zu finden und 
dort „institutionell“ abgesichert ist. Es 
sind Struktur-/Organisationskonzepte 
zu entwickeln, wie die derzeit unter 
dem Dach einer Einrichtung gebündel-
te Kompetenz personen- und bedarfs-
orientiert „laufen lernen“ kann (unter-
stützte Erprobung, Qualifizierung, Be-
schäftigung).

Funktionale und personenzentrierte 
Organisation von Hilfen

Im Zuge der Weiterentwicklung fach-
licher Konzepte und Erkenntnisse in der 
beruflichen Rehabilitation ist auch im 
Bereich der Leistungen zur Teilhabe ein 
Paradigmenwechsel von einer einrich-
tungs- und maßnahmebezogenen Orga-
nisation von Hilfen zur einer personen-
zentrierten Organisation zu vollziehen. 
Eine solche Umorientierung wird inzwi-
schen auch bei den Eingliederungsstra-
tegien zur Beschäftigungsförderung zu 
Grunde gelegt [1].

Gegenwärtig sind Rehabilitationsleis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 
weithin angebotsorientiert organisiert, 
mit der Folge, dass für die Maßnahmen 
jeweils die passenden Klienten gesucht 
werden. Bei einer personenzentrierten 
Organisation und Erbringung von Hil-
fen wird dagegen gefragt:

Welche Unterstützung und Förde-
rung braucht der Mensch mit psychi-
scher Beeinträchtigung aktuell, um 
seine Arbeitsfähigkeit zu erproben, zu 
erhalten oder wieder zu erlangen, sei-
ne beruflichen Neigungen zu entde-
cken und seine Fähigkeiten weiterzu-
entwickeln, einen seinen Neigungen 
und Fähigkeiten entsprechenden Zu-
gang zu Arbeit und Beschäftigung zu 
erhalten und zu sichern?

Die Realisierung der auf den indivi-
duellen Bedarf abgestimmten und da-
mit personenzentrierten Hilfen erfor-
dert eine Weiterentwicklung der Finan-
zierungsvereinbarungen der Rehabilita-
tionsträger. Ziel muss das reibungslose 
Ineinandergreifen von Akutbehandlung 
und Rehabilitation sein, unter Berück-
sichtigung des individuellen Hilfebedarfs 
der einzelnen Behinderten. Herkömmli-
che Maßnahmen, wie z.B. Förderlehr-
gänge mit festgelegten Teilnahmevor-
aussetzungen, festgelegter Teilnehmer-
zahl und definierter Dauer erfüllen diese 
Voraussetzungen nicht.

Außerdem sind Anreize und Rahmen-
bedingungen für eine verstärkte Hin-
wendung zur betrieblichen Rehabilita-
tion (platziert rehabilitieren) und Be-
schäftigung und damit einhergehend 
zur Entwicklung von Kooperations-
strukturen zwischen Rehabilitationsein-
richtungen und Bildungsträgern sowie 
Betrieben zu schaffen. In diesem Zu-
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sammenhang ist insbesondere zu prü-
fen, wie die Finanzierung von funktio-
nalen Leistungen zur Teilhabe gestaltet 
werden könnte.

Elementare Hilfefunktionen

Beratung – Diagnostik – Planung 
Bei Menschen mit einer (drohenden) 

psychischen Behinderung wird in der 
Regel eine „allgemeine“ Beratung z.B. 
durch die Leistungsträger über Mög-
lichkeiten und Wege zur Teilhabe am 
Arbeitsleben nicht ausreichen. Eine ein-
gehende Abklärung von Zielen und des 
Bedarfs an Hilfen als Grundlage für die 
Erstellung eines Rehabilitationsplans 
wird notwendig sein.

Dabei geht es um die Klärung von 
Wünschen und Zielen des Menschen 
mit psychischer Beeinträchtigung, unter 
Berücksichtigung seiner biografischen 
Entwicklung, seiner Erfahrungen und 
seiner Lebenszielplanung, insbesondere 
der vorausgegangenen Ausbildung und 
beruflicher Erfahrungen sowie der vor-
handenen und verfügbaren sowie beein-
trächtigten oder noch nicht entwickel-
ten Fähigkeiten und Fertigkeiten.

Diese Aufgabe kann nicht allein im 
Rahmen von Gesprächen wahrgenom-
men werden, sondern erfordert regel-
mäßig auch Möglichkeiten der prakti-
schen Erprobung von Fähigkeiten und 
Fertigkeiten sowie der Klärung und Ent-
wicklung von Neigungen und Interes-
sen. Auf dieser Grundlage ist gemeinsam 
mit dem Menschen mit psychischer Be-
einträchtigung eine Rehabilitationspla-
nung zu erarbeiten, die sich auf über-
schaubare Zeitabschnitte und Rehabili-
tationsziele bezieht und im Rehabilitati-
onsprozess fortgeschrieben wird.

Unterstützung, Koordination 
und Abstimmung im Verlauf 
(Rehabilitationsmanagement)
Bedingt durch den häufig wechseln-

den Verlauf chronischer psychisch Er-
krankungen und Behinderungen und 
den hiermit einhergehenden Schwan-
kungen in der psychischen Stabilität und 
Belastbarkeit handelt es sich bei dem 
Weg zur Teilhabe am Arbeitsleben meist 
um einen längerfristigen Prozess, in dem 
unterschiedliche Hilfen nicht nur nach-
einander, sondern ggf. auch wiederholt 
bzw. gleichzeitig in Anspruch genom-
men werden müssen. 

Es ist zu berücksichtigen, dass bei die-
sem Personenkreis zumeist in Folge der 

Erkrankung die Fähigkeit zur selbst-
ständigen Inanspruchnahme, Koordina-
tion und Abstimmung von Hilfen be-
einträchtigt ist. Häufig äußern sich An-
triebsschwäche, emotionale Instabilität 
und gestörtes Selbstwertgefühl in ei-
nem ausgeprägten Rückzugsverhalten. 
Es entsteht eine Barriere, insbesondere 
neue soziale Kontakte zu knüpfen und 
notwendige Hilfen in Anspruch zu neh-
men.

Erforderlich ist daher eine kontinu-
ierliche begleitende Unterstützung, ins-
besondere mit der Aufgabe der Koordi-
nation und Abstimmung der im Einzel-
fall erforderlichen Hilfen und der Fort-
schreibung des Rehabilitationsplans, wie 
sie für den Bereich der psychiatrischen 
Behandlung und Rehabilitation einge-
hend in dem Konzept der „integrierten 
Behandlungs- und Rehabilitationspla-
nung“ dargestellt worden ist. Danach ist 
zur Umsetzung des Behandlungs- und 
Rehabilitationsplans eine „therapeuti-
sche Bezugsperson“ verbindlich festzu-
legen.

Die Unterstützung und Koordination 
der Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben erfordert neben Kenntnissen der 
(Förder-) Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben und der regionalen Um-
setzungsmöglichkeiten vor allem Kennt-
nisse der regionalen betrieblichen Land-
schaft und Erfahrungen mit dem be-
trieblichen Alltag. Der mit der Aufnah-
me einer Arbeit bzw. dem Eintreten in 
den Prozess der beruflichen Rehabilitati-
on verbundene Übergang von der Rolle 
als Patienten bzw. Klienten zum (künfti-
gen) Arbeitnehmer ist zu beachten und 
bei der Organisation von Hilfen Rech-
nung zu berücksichtigen.

Vor diesem Hintergrund ist es sinn-
voll, mit dem Eintritt eines Menschen 
mit psychischer Beeinträchtigung in 
das System der Leistungen zur Teilha-
be am Arbeitsleben auch einen geson-
derten Ansprechpartner als „Unterstüt-
zungsperson“ zur Seite zu stellen. Die-
ser hat für alle arbeitsbezogenen Fragen 
beratend zur Verfügung zu stehen, den 
Verlauf als „Lotse“ koordinierend zu be-
gleiten, den Zugang zu rehabilitativen 
Hilfen zu ermöglichen, die Integration 
in und den Erhalt von Arbeitsverhältnis-
sen zu sichern. 

Es handelt sich um ein spezifisches, 
den Bedürfnissen von Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen Rech-
nung tragendes Aufgabenprofil, wie es 
für die Integrationsfachdienste (§ 110 

SGB IX) beschrieben ist. Dabei hat die 
Unterstützungsperson keine im enge-
ren Sinne therapeutische Funktion zu 
übernehmen, aber gleichwohl die Ver-
knüpfung und Abstimmung mit den im 
Einzelfall erforderlichen psychiatrischen 
Hilfen zu leisten.

Vorbereitende Hilfen
Die vorbereitenden Hilfen umfassen 

ein Spektrum von Leistungen, das von 
der (Wieder-) Erlangung von Grundfä-
higkeiten bis hin zu arbeitsspezifischen 
Kompetenzen reicht. Diese gegenwär-
tig maßnahmebezogen definierten Hil-
fen sind hinsichtlich Inhalt, Intensität 
und Dauer entsprechend den Erforder-
nissen des Einzelfalles zu gestalten und 
können in den unterschiedlichsten Be-
schäftigungsfeldern (allgemeiner oder 
besonderer Arbeitsmarkt, Dritter Sek-
tor, rehabilitative Beschäftigung) reali-
siert werden.

Die Verwirklichung personenzentrier-
ter „maßgeschneiderter“ Hilfen im Be-
reich der Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben mit einer flexiblen an den 
individuellen Erfordernissen orientier-
ten Ausgestaltung erfordert auch eine 
Umorientierung bei den Maßnahmen-
trägern (Einrichtungen und Diensten) 
wie bei den Leistungsträgern: Denn: 
Wenn und solange „Maßnahmepro-
gramme“ finanziert werden, geht von 
diesen eine angebotsbezogene Sogwir-
kung aus, ohne dass die Leistung dem 
tatsächlichen Bedarf der chronisch Men-
schen mit psychischen Beeinträchtigun-
gen entspricht.

Qualifizierung
Bei den Leistungen zur Qualifizie-

rung handelt es sich neben Ausbildung/
Umschulung um ein breites Spektrum 
von unterschiedlich ausgestalteten Fort- 
und Weiterbildungsmaßnahmen zum 
Erwerb spezifischer beruflicher Kompe-
tenzen. Die gegenwärtig in diesem Be-
reich angebotenen Maßnahmen für be-
hinderte Menschen sind noch nahe-
zu ausnahmslos als Vollzeitmaßnahmen 
konzipiert. Eine Flexibilisierung der 
Durchführung von Qualifizierungsmaß-
nahmen in Teilzeit und / oder in Teil-
/Vollzeit entsprechend der aktuellen in-
dividuellen Belastbarkeit ist dringend er-
forderlich.

Arbeit und Beschäftigung
Für Arbeit und Beschäftigung sind vor 

allem Hilfen zur Erlangung und Erhal-
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tung eines Arbeitsplatzes sowie beglei-
tende Hilfen von grundlegender Bedeu-
tung, die Beratung und Unterstützung 
des Menschen mit psychischer Beein-
trächtigung beinhalten, wie auch die Be-
ratung und ggf. Anleitung von Vorge-
setzten und Kollegen.

In einem regionalen System zur Teil-
habe am Arbeitsleben für Menschen mit 
psychischen Beeinträchtigungen ist ne-
ben rehabilitativen und qualifizierenden 
Hilfen auch die Schaffung und Vorhal-
tung von Arbeits- und Beschäftigung-
sangeboten erforderlich. Insbesondere 
Teilzeitarbeits-/Beschäftigungsmöglich-
keiten – auch unter 15 Stunden die Wo-
che (Zuverdienst) und Überbrückungs-
hilfen“ (bis zum Beginn oder im An-
schluss an eine Qualifizierungsmaßnah-
me) sind zu schaffen.

Anforderungen an die Ausgestaltung

Die Organisation von Hilfen unter 
besonderer Berücksichtigung der Ab-
klärung des Rehabilitationsbedarfs, der 
Rehabilitationsplanung und des Reha-
bilitationsmanagements, einschließlich 
der Vernetzung zu/Abstimmung mit im 
Einzelfall erforderlichen Leistungen der 
medizinischen Rehabilitation, der Kran-
kenbehandlung und der sozialen Ein-
gliederung, soll insbesondere folgenden 
Anforderungen entsprechen:

- Zielorientierte Planung der im 
Einzelfall erforderlichen Hilfen 
entsprechend dem aktuellen Be-
darf für überschaubare Zeiträume;

- Bestimmung der notwendigen 
Leistungen unter Berücksichti-
gung der Prinzipien der Selbst-
hilfeorientierung und Normalisie-
rung;

- Koordination und Abstimmung im 
Verlauf.

Flexibel und barrierefrei 
Rehabilitationsmaßnahmen sollen ent-

sprechend den im Einzelfall bestehen-
den Erfordernissen flexibel gestaltet sein 
und durchgeführt werden. Es muss die 
Möglichkeit der Anpassung an eine dis-
kontinuierliche Leistungsfähigkeit und 
einen möglicherweise fluktuierenden 
Krankheitsverlauf bestehen, um struk-
turbedingte Abbrüche zu vermeiden 
und die Chance des Eingliederungser-
folges zu maximieren. Die Rehabilita-
tionsplanung und das Rehabilitations-
management sollen die Kontinuität der 
notwendigen therapeutischen Beglei-

tung des Rehabilitanden über Maßnah-
me- und Leistungsträgergrenzen hin-
weg und im Sinne des Integrationserfol-
ges bis zur Erlangung eines Arbeitsplat-
zes und der Stabilisierung am Arbeitsort 
gewährleisten.

Weiter ist das Gebot der „barrierefrei-
en Leistungserbringung“ zu beachten. 
Soweit einerseits für den Zugang zu spe-
ziellen Leistungen spezifische Voraus-
setzungen erfüllt sein müssen, ist dafür 
Sorge zu tragen, dass diese nicht zu ei-
ner Zugangsbarriere zum System wer-
den; erforderlich ist auch die Vorhaltung 
von „niedrigschwelligen“ Angeboten, 
die darauf zielen, überhaupt eine Moti-
vation zur Aufnahme einer Tätigkeit zu 
entwickeln und Neigungen, Fähigkeiten 
und Belastbarkeit zu erproben.

Netzwerkorientierung 
(Wohnortnähe)

Die Bedeutung wohnortnaher Hilfen 
gerade auch im Bereich der Leistungen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben ist wieder-
holt und eingehend beschrieben wor-
den. Ein wesentliches Kriterium für die 
Wohnortnähe ist, ob die Hilfen bzw. 
Arbeits-, Erprobungs- oder Qualifizie-
rungsmöglichkeiten im Tagespendelbe-
reich erreichbar sind. Ein Ortswechsel 
darf nur dann infrage kommen, wenn er 
von dem Menschen mit psychischer Be-
einträchtigung ausdrücklich in Betracht 
gezogen wird. Hierzu ist in jedem Fall 
wohnortnah die Abklärung von Rehabi-
litationszielen und des Bedarfs an Un-
terstützung und Förderung vorzuneh-
men.

Regionale Umsetzung
In Anbetracht der gegenwärtig beste-

henden erheblichen regionalen Unter-
schiede in der Entwicklung und Verfüg-
barkeit von Hilfen und dem weit verbrei-
teten Nebeneinander von Angeboten ist 
einerseits, analog zum Aufbau gemein-
depsychiatrischer Verbünde, auch für die 
Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben die 
Entwicklung von Verbundsystem zu för-
dern und zu fordern und andererseits, 
strukturell wie auch im Einzelfall, die 
ggf. erforderliche Verknüpfung von psy-
chiatrischen Hilfen und Leistungen zur 
Teilhabe am Arbeitsleben zu gewähr-
leisten.

Zur wohnortnahen Vorhaltung und 
bedarfsgerechten Ausgestaltung der vor-
stehend beschriebenen elementaren Hil-
fen und Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben einschließlich der Förderung 

von Arbeits- und Beschäftigungsange-
boten sind verbindliche Strukturen zur 
Koordination und Steuerung auf regi-
onaler Ebene zu entwickeln und um-
zusetzen, in denen sich die jeweiligen 
Leistungsanbieter und -träger zu einer 
gemeinsam getragenen Leistungsver-
pflichtung insbesondere für den Perso-
nenkreis der Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen zusammenfinden. 
Qualitätsstandards für die Hilfeangebote 
und für die Leistungserbringung sind zu 
erarbeiten und zu implementieren. Die 
Wahrnehmung der regionalen Koordi-
nations- und Steuerungsfunktion erfor-
dert die Entwicklung und Implementa-
tion von Instrumenten und Verfahren 
zur Bedarfsermittlung und –planung, 
verknüpft mit einer regelmäßigen Be-
richterstattung.

Leitlinien zur Teilhabe 
am Arbeitsleben für 

Menschen mit psychischen 
Beeinträchtigungen

Die Sicherung der Teilhabe am 
Arbeitsleben als vorrangiges Ziel
Die Teilhabe am Arbeitsleben ist nicht 

nur für die Erzielung eines Einkommens 
von zentraler Bedeutung, sondern vor 
allem auch für soziale Anerkennung und 
Teilhabe und für das Selbstwertgefühl. 
Ausschluss vom Arbeitsleben und er-
zwungene Untätigkeit führen zu psychi-
schen Belastungen und bei langer Dauer 
zu zusätzlichen Störungen mit weiterge-
hendem Hilfebedarf.

Dies gilt auch für Menschen psychi-
schen Beeinträchtigungen. Daher ist 
für diesen Personenkreis das Ziel, „die 
Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend 
den Neigungen und Fähigkeiten dauer-
haft zu sichern“ (§ 4 SGB IX, § 10 SGB 
I) konsequent und nachhaltig zu verfol-
gen: von geringfügiger Teilzeitbeschäfti-
gung bis zur Vollzeitbeschäftigung, vor-
rangig auf dem allgemeinen Arbeits-
markt, aber auch im besonderen Ar-
beitsmarkt und im Dritten Sektor.

Wirtschaftliche Sicherung
Jeder Mensch mit einer psychischen 

Beeinträchtigung, der im Rahmen seiner 
Leistungsfähigkeit seine Arbeitskraft ein-
setzt, sollte ein dem individuellen Leis-
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tungsbeitrag angemessenes Einkommen 
erzielen. Hierfür sind leistungsmoti-
vierende Entgeltmodelle unter Berück-
sichtigung des Grundsatzes „Subventi-
on vor Sozialhilfe“ (einschließlich der 
Bündelung von Sozialhilfe – Hilfe zum 
Lebensunterhalt - und Leistungsentgelt 
bei der Beschäftigung in einer WfbM) 
zu entwickeln und umzusetzen; hierzu 
gehört auch, für diesen Personenkreis 
einen Anspruch auf Minderleistungs-
ausgleich ohne förmliche Anerkennung 
der Schwerbehinderteneigenschaft und 
auch bei geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnissen zu schaffen.

„Den besonderen Bedürfnissen
 wird Rechnung getragen“

Zu den Besonderheiten schwerer und 
chronischer psychischer Erkrankungen 
gehören ein fluktuierender Verlauf mit 
wechselnder Stabilität und Belastbarkeit. 
Diese besonderen Beeinträchtigungen 
lassen sich durch Behandlung und Reha-
bilitation positiv beeinflussen, aber nicht 
vermeiden. Hieraus ergibt sich ein kom-
plexer Bedarf an Hilfen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben, zur Behandlung, zur För-
derung alltagspraktischer Fähigkeiten 
und zur Teilhabe am Leben in der Ge-
meinschaft. Diesem ist durch integrierte 
personenzentrierte Rehabilitationspro-
gramme Rechnung zu tragen. 

Qualitätskriterien 
• Für jeden Menschen mit psychischer 

Beeinträchtigung ist gemeinsam mit 
ihm frühzeitig eine integrierte Be-
handlungs- und Rehabilitations-
planung zu erarbeiten, ausgehend 
von seinen Neigungen, Interessen, 
Fähigkeiten und Zielen und unter 
Berücksichtigung des regionalen Ar-
beitsmarktes, die in jeweils über-
schaubaren Zeiträumen überprüft 
und fortgeschrieben wird.

• Zur Umsetzung ist eine fortlaufen-
de kontinuierliche Begleitung und 
Koordination durch eine Bezugs-/
Unterstützungsperson verbindlich 
festzulegen und zu gewährleisten.

• Bei den Leistungen zur Teilha-
be am Arbeitsleben ist das Norma-
lisierungsprinzip zu berücksichti-
gen. Die Erbringung von Leistungen 
im betrieblichen Kontext hat Vor-

rang vor Leistungen in Rehabilitati-
onseinrichtungen, die Nutzung von 
Ressourcen im betrieblichen Umfeld 
(Unterstützung und Anleitung durch 
Kollegen und Vorgesetzte) Vorrang 
vor Leistungen durch Rehabilitati-
ons-Fachkräfte und vor psychiatri-
schen Hilfen.

• Die Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben müssen wohnortnah ver-
fügbar sein, um Desintegrationsrisi-
ken zu mindern und die Kontinuität 
tragender therapeutischer Beziehun-
gen zu ermöglichen.

• Der Zugang zu Hilfen zur Teilhabe 
am Arbeitsleben muss entsprechend 
dem im Einzelfall bestehenden Be-
darf an Unterstützung und Förde-
rung barrierefrei möglich sein und 
auch „niedrigschwellige“, motivie-
rende Angebote zur Entwicklung 
und Entdeckung von Neigungen und 
Fähigkeiten umfassen.

• Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben sind frühzeitig in Betracht 
zu ziehen und mit ihnen ist ent-
sprechend dem individuellen Bedarf 
rechtzeitig – bereits in der Akutbe-
handlung – und ohne Wartezeit zu 
beginnen.

• Die flexible Anpassung der Hil-
fen an wechselnde Bedarfssituatio-
nen und der Anforderungen an eine 
diskontinuierliche Leistungsfähigkeit 
müssen gewährleistet sein. Schwan-
kungen in der Leistungsfähigkeit 
bzw. Belastbarkeit oder der Über-
gang von Maßnahmen sollten nicht 
zwangsläufig einen Wechsel des Ar-
beitsortes nach sich ziehen.

• Die Leistungen zur Teilhabe am Ar-
beitsleben sind berufsgruppen- und 
einrichtungsübergreifend zu erbrin-
gen.

Finanzierung der Hilfen
Die Realisierung personenzentrier-

ter „maßgeschneiderter“ Hilfen auch 
bei den Leistungen zur Teilhabe am 
Arbeitsleben erfordert eine Weiterent-
wicklung von Finanzierungsvereinba-
rungen, um eine bedarfsorientierte und 
leistungsträgerübergreifende Leistungs-
erbringung sicher zu stellen. Die Leis-
tungsvereinbarungen müssen die vor-

stehend genannten Qualitätskriterien 
durchsetzen, insbesondere die frühzeiti-
ge, verbindliche und komplexe Gewäh-
rung und Durchführung der im Einzel-
fall erforderlichen Leistungen.

Regionale Koordination 
und Steuerung

Analog zum Aufbau gemeindepsychi-
atrischer Verbünde und hiermit vernetzt 
sind verbindliche und vertraglich Ver-
bundsysteme für den Bereich der Hilfen 
zur Teilhabe am Arbeitsleben zu schaf-
fen. Diese haben dafür Sorge zu tragen, 
dass entsprechend dem (nicht immer 
gleichmäßigen) Bedarf für jeden Men-
schen mit psychischer Beeinträchtigung 
in der Region die geeigneten Hilfen zur 
Verfügung stehen.

Dazu gehören arbeitsbezogene Be-
ratung und Unterstützung, (Wieder-) 
Erlangung und Erprobung von arbeits-
bezogenen Fähigkeiten und Fertigkei-
ten, Qualifizierung einschließlich Aus-
bildung sowie ein ausreichendes Ange-
bot an Möglichkeiten zur unterstützten 
oder geschützten Beschäftigung. Dabei 
ist dafür Sorge zu tragen, dass struktu-
rell wie auch im Einzelfall die ggf. er-
forderliche Verknüpfung von psychiatri-
schen Hilfen und Leistungen zur Teilha-
be am Arbeitsleben gewährleistet ist.

Zur Entwicklung einer wirksamen re-
gionalen Koordination und Steuerung 
ist eine verbindliche Kooperation der 
Leistungsträger durchzusetzen, die Ent-
scheidungen „vor Ort“ ermöglicht.
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Hintergrund und Ziele

Frauen, behinderte Frauen, geistigbe-
hinderte Frauen – eine Steigerung 

der Diskriminierung, wie sie ihresglei-
chen sucht.

Frauen – über 100 Jahre nach Beginn 
einer wahrnehmbaren Frauenbewegung 
immer noch auf dem Weg zu einer tat-
sächlichen Gleichberechtigung, immer 
noch überwiegend für „Familienarbeit“ 
zuständig, immer noch kaum in Spit-
zenpositionen zu finden, immer noch im 
Durchschnitt schlechter bezahlt als Män-
ner. Sicherlich hat sich im vergangenen 
Jahrhundert viel getan – aber dennoch...

Behinderte Frauen – erst in den letz-
ten beiden Jahrzehnten finden sie sich 
zunehmend in Selbsthilfegruppen zu-
sammen, erkennen diese Frauen, dass sie 
nur dann wahrgenommen werden, wenn 
sie sich zusammenschließen und ihre Be-
dürfnisse formulieren. Vereinzelt gibt 
es bereits Angebote, wie wohnortnahe 
Reha-Angebote, Unterstützung bei „Fa-
milienarbeit“, Selbsthilfeprojekte u.ä. – 
es hat sich auf Initiative dieser Frauen in 
den letzten Jahren etwas getan, auch in 
der Gesetzgebung – aber dennoch...

Geistigbehinderte Frauen – arbeiten 
traditionell in Werkstätten für Behinder-
te und arbeiten und arbeiten. Integrati-
onsprojekte, Vermittlungsdienste, Inte-
grationsfachdienste, die in den letzten 10 
Jahren entstanden sind, haben Zugangs-
möglichkeiten für Menschen mit einer 
geistigen Behinderung am allgemeinen 
Arbeitsmarkt geschaffen – allerdings für 
Männer in einem weitaus höherem Ma-

ße als für Frauen. Einzelne Werkstätten 
haben in den letzten Jahren das Amt der 
Frauenbeauftragten eingeführt, sehr ver-
einzelt sind gezielte Angebote entstan-
den, aber dennoch ...

Vor diesem Hintergrund sind wir 1999 
mit dem „Frauenqualifizierungsprojekt“ 
gestartet. Ein derartiges Angebot hat es 
unseres Wissens bisher an keiner Werk-
statt für behinderte Menschen (im fol-
genden WfB) in Deutschland gegeben. 
Selbst europaweit war es nicht möglich, 
ein Partnerprojekt zu finden, das genau 
diese Zielgruppe hatte: entweder ging 
es um die berufliche Qualifizierung (be-
nachteiligter) Frauen oder um die beruf-
liche Eingliederung von Menschen mit 
einer geistigen Behinderung. In beiden 
Zielgruppen konnten wir uns zwar an-
satzweise wiederfinden, keine traf aller-
dings den Kern unserer Fragen, die wir 
uns vor Projektbeginn stellten:

1. Was sind die besonderen Bedürfnis-
se von Frauen mit einer geistigen 
Behinderung?

2. Welches sind zentrale Problemfel-
der, die bearbeitet werden müssen, 
um diese Gruppe adäquat auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt vorzube-
reiten?

3. Ist eine berufliche Vorbereitung 
in einer reinen Frauengruppe er-
folgreicher als in einer gemischten 
Gruppe?

4. Kann durch eine sorgfältige Quali-
fizierung erreicht werden, dass die 
Frauen höher bewertete Arbeitsplät-
ze erhalten, um finanziell unabhän-
gig zu sein?

5. Ist die Zahl der Vermittlungen hö-

her, wenn es ein spezifisches Ange-
bot gibt?

6. Welche Instrumentarien können in-
nerhalb der WfB dazu führen, den 
Frauen Mut zu machen, ein selb-
ständiges Leben zu führen?

„Aber wenn uns niemand etwas zu-
traut, können wir nie beweisen, dass wir 
etwas können. Denn wenn wir besse-
re Arbeit hätten, wären wir auch zufrie-
dener, weil wir sehen könnten, dass wir 
die Leistung erbringen können. Wenn 
wir mehr Geld verdienen würden, könn-
ten wir normaler leben, eben auch Miete 
bezahlen oder uns von dem Geld ernäh-
ren. Aber da das nicht so ist, muss die 
Behörde uns einen Zuschlag bezahlen. 
Das gibt mir das Gefühl, dass ich nicht 
selbst für mich sorgen kann. Es ist kein 
schönes Gefühl, immer auf andere an-
gewiesen zu sein. Und schon gar nicht 
wenn ich weiß, ich könnte auch selbst 
für mich sorgen.“1

Zur Konzeption
Zielsetzungen

Das Projekt wurde im Rahmen des 
Europäischen Sozialfonds innerhalb der 
„Gemeinschaftsinitiative Horizon“ ge-
fördert. Kernziel des für 28 Monate be-
willigten Projektes war die berufliche In-
tegration von 18 besonders benachteilig-
ten schwerbehinderten Frauen am allge-
meinen Arbeitsmarkt, die bisher in der 
Werkstatt für behinderte Menschen be-
schäftigt waren und die ohne eine spe-
zielle Förderung dauerhaft aus dem Er-
werbsleben ausgegrenzt bleiben würden. 

Aus diesem übergeordneten Ziel erga-
ben sich weitere Zielbereiche:

Das Frauenqualifizierungsprojekt
Berufliche Qualifizierung für Frauen in der Werkstatt für behinderte 
Menschen 
Von Susanne Glasbrenner
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1. Erhöhung bzw. Weiterentwicklung 
der beruflichen Qualifikation,

2. Entwicklung eines frauenorientierten 
Qualifizierungsinstrumentariums in 
den gewünschten Arbeitsbereichen 
unter Berücksichtigung der individu-
ellen Voraussetzungen,

3. Erhöhung der Chancen zur berufli-
chen Ausbildung durch gezielte Vor-
bereitung sowie durch die Schaffung 
von Lern- und Beschäftigungsbrü-
cken zu Institutionen/Trägern be-
ruflicher Bildung und Weiterbil-
dung, Betrieben und Einrichtungen 
des Arbeitsmarktes,

4. Erweiterung des Spektrums der be-
ruflichen Perspektiven,

5. Erhöhung der Chancen zur berufli-
chen Eingliederung am allgemeinen 
Arbeitsmarkt.

Diese Ziele ergaben sich nicht nur aus 
der in der Einleitung beschriebenen Si-
tuation der Frauen selbst, sondern auch 
aus den Erfahrungen, die bei Werkstatt 
Bremen, deren WfB - der Martinshof -  
bereits seit 50 Jahren besteht, mit un-
terschiedlichen Eingliederungsinstru-
mentarien gemacht wurden. So wurden 
bereits vor 15 Jahren Kleinwerkstätten 
und Einzelaußenarbeitsplätze einge-
richtet, die zunächst den Bedürfnissen 
psychisch kranker Menschen entgegen-
kommen sollten. Später folgten Außen-
arbeitsgruppen für geistig-, lern- und 
mehrfachbehinderte Menschen in Be-
trieben des allgemeinen Arbeitsmarktes. 
Parallel zu dieser Entwicklung wurde 
schon 1991 das ersten Berufliche Ein-
gliederungsprojekt durchgeführt, bei 
dem über 30% der TeilnehmerInnen 
vermittelt werden konnten. Ein zweites 
Projekt mit stärken beruflichen  Qualifi-
zierungsanteilen erreichte eine Vermitt-
lungsquote von knapp 50% in weiterfüh-
rende Maßnahmen und auf Arbeitsplät-
ze am allgemeinen Arbeitsmarkt.  1993 
wurde ein spezieller Vermittlungs-
dienst eingerichtet, der alle Beschäf-
tigten der WfB (z.Zt. ca. 1550 Perso-
nen), die einen Wechsel auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt wünschen, bei ih-
rem Vorhaben unterstützt und fachlich 
begleitet.

Alle diese Maßnahmen hatten eine auf-
fällige Gemeinsamkeit: sie wurden in ers-

ter Linie von Männern besucht und führ-
ten bei diesen auch eher zum Erfolg. In 
den Projekten lag die Teilnehmerzahl bei 
75% Männer zu 25% Frauen, bei den Ver-
mittlungen ergab sich das gleiche Bild. 
(Anmerkung: der Anteil der vermittel-
ten nichtbehinderten Frauen im Arbeits-
amtbezirk Bremen betrug in den Jahren 
1998/99 knapp über 30%!)2 Aus diesem 
breiten Spektrum von Vorerfahrungen 

kristallisierte sich zum einen die Notwen-
digkeit der Entwicklung eines frauenspe-
zifischen und frauenorientierten Ansatzes 
heraus, zum anderen konnten einzelne 
Elemente der bisherigen Arbeit in diese 
Konzeption einfließen. 

Ablauf
Die folgende Grafik zeigt den zeitli-

chen Ablauf des Projektes:

Die Grundidee des Projektes war, 
nach einer Kennenlern- und Orientie-
rungsphase eine fundierte Qualifizie-
rung bei KooperationspartnerInnen au-
ßerhalb der WfB durchzuführen. Wich-
tig war uns, dass diese Ausbildungs- 
und Qualifizierungseinrichtungen für 
alle Menschen zugänglich waren und 
das die Lerninhalte denen der ange-
botenen Ausbildungsgänge angegli-
chen war. Die Kontakte der Koope-
rationspartnerInnen zu Betrieben des 
allgemeinen Arbeitsmarktes sollten für 

die anschließende Vermittlung genutzt 
werden.

Die drei Qualifizierungsbereiche 
„Hauswirtschaft“, „Hotel/Gastronomie“ 
und „Reinigungstechnik“ wurden auf 
Wunsch vieler Frauen als Schwerpunkte 
gewählt. Hier hatten sie im Laufe ihres 
Lebens berufliche Erfahrungen gesam-
melt und fühlten sich sicher. Hinzu kam 
als Vorteil der geringe Anteil an Männern 
in diesen Berufsfeldern und die Tatsa-
che, dass der Dienstleistungssektor z.Zt. 

Hauswirtschaft Hotel
Gastronomie

Reinigungstechnik

Allgemeiner
Arbeitsmarkt

Ausbildung Einzelaußen-
arbeitsplatz

Werkstatt für 
Behinderte

Vermittlungsphase
10 Monate

Qualifizierungsphase
2 Monate

Orientierungsphase
2 Monate

Vorbereitungsphase
2 Monate

Abbildung 1
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noch expandiert, wenn auch teilweise zu 
schlechten Bedingungen. 

Zur praktischen Projektarbeit
Teilnehmerinnenstruktur

Es nahmen insgesamt 24 Frauen am 
Projekt  teil (fünf Nachrückerinnen wur-
den bei der Projektauswertung nicht be-
rücksichtigt). Der überwiegende Anteil 
der Frauen war bereits über 30 Jahre alt. 
Dies war in den vorhergehenden Projek-
ten ähnlich und scheint darauf hinzu-
deuten, dass bei vielen WfB – Beschäf-
tigten erst in diesem Alter der Wunsch 
nach einer Berufstätigkeit in einem re-
gulären Arbeitsumfeld entsteht. 

Alle Frauen hatten einen Schwerbe-
hindertenausweis, über die Hälfte mit 
einem GdB über 80%. Dies war in den 
gemischten Projekten und auch im Ver-
mittlungsdienst noch nie vorgekommen 
und bei genauerer Durchsicht der Akten 
zeigte sich, dass es überwiegend Männer 
waren, die keinen Ausweis hatten. Dies 
würde die These bestätigen, dass Frauen 
mit Behinderungen sich in ihrem Selbst-
bild eher als „Behinderte“ sehen als als 
„Frau“.

Bis auf eine hatten alle Frauen eine 
Sonderschule für Lern- und Geistigbe-
hinderte besucht und keine Berufsaus-
bildung absolviert, die meisten waren 
direkt nach der Schule in den Arbeits-
trainingsbereich (jetzt Berufsbildungs-
bereich) der WfB aufgenommen wor-
den. Dort waren fast alle Frauen in den 
mittleren Lohnstufen zwei und drei ein-
gruppiert (von insgesamt vier Lohn-
stufen). Dies bedeutet entweder, dass 
die Arbeitsleistung dieser Frauen eher 
durchschnittlich war (wir es also nicht 
mit den Leistungsträgerinnen zu tun 
hatten!) oder dass die Arbeitsleistung 
von Frauen auch innerhalb der WfB zu 
niedrig bewertet wird.

Projektverlauf
Das Projekt war in vier Phasen unter-

teilt (siehe Abb.1):

• Vorbereitungsphase
• Orientierungsphase
• Qualifizierungsphase
• Vermittlungsphase

Die Vorbereitungsphase umfasste die 
inhaltliche Vorbereitung, die Verhand-
lungen mit den potentiellen Kooperati-

onspartnerInnen, die Teilnehmerinnen-
auswahl sowie die Besetzung der freien 
Stellen im Projekt (je eine Stelle Projekt-
leitung, Sozialpädagogin, Gruppenleite-
rin sowie eine Anerkennungspraktikan-
tin).

Die Orientierungsphase sollte die 
Grundlage bilden für den Qualifizie-
rungsblock.  Alle Teilnehmerinnen ab-
solvierten ein erstes Erfahrungsprak-
tikum am allgemeinen Arbeitsmarkt 
und erhielten Unterricht mit folgenden 
Schwerpunkten: räumliche und zeitliche 
Orientierung, frauenspezifische Themen 
(z.B. historische und gesellschaftliche 
Bedingungen, Rollenbilder, Selbstbild, 
Rechte usw.), Berufskunde und Grund-
bildung. 

Die Qualifizierungsphase bildete das 
Kernstück des Projektes. Mit den Koo-
perationspartnerInnen wurden die fach-
spezifischen Inhalte vorbereitet und von 
je einer Projektmitarbeiterin begleitet. 
Von den Bildungsträgern wurde jeweils 
ein/e Mitarbeiter/in für unsere Maß-
nahme freigestellt, die bereits ähnliche 
Maßnahmen oder Ausbildungsgänge 
für andere Personengruppen durchge-
führt hatten.

Geplant war eine enge Vernetzung 
von praktischen und theoretischen An-
teilen, wobei letztere nicht den Um-
fang anderer Maßnahmen hatten. Die 
Teilnehmerinnen wurden in betriebli-
che Abläufe eingebunden und konnten 
so die erlernten Fähigkeiten in einer rea-
len Arbeitssituation erproben. Hinzu ka-

men eng begleitete Praktika am allge-
meinen Arbeitsmarkt. Parallel zur beruf-
lichen Qualifizierung wurde das Grund-
bildungsangebot einmal wöchentlich 
fortgesetzt. In diesem Rahmen bilde-
ten die frauenspezifischen Themen ei-
nen Schwerpunkt.

Die Qualifizierungsphase brach-
te wie erwartet zum einen höhere be-
rufliche Kompetenzen für die Teilneh-
merinnen, zum anderen gewannen die 
meisten an Selbstvertrauen und Selbst-
sicherheit. Das Eingehen auf frauenspe-
zifische Probleme insbesondere in den 
Bereichen „Sexueller Missbrauch“ so-
wie „Situation und Rolle als Frau“ und 
die Auseinandersetzung mit der Behin-
derung hat bei den meisten Frauen da-
zu geführt, dass sie zu einer realistische-
ren Selbsteinschätzung ihrer Fähigkei-
ten und zu einem Erkennen ihrer Be-
dürfnisse gekommen sind. Dadurch 
war eine weitaus bessere Grundlage 
der zukünftigen Berufswegeplanung 
der Einzelnen vorhanden als zu Beginn 
des Projektes. Zum Abschluss der Qua-
lifizierungsphase erhielten alle Teilneh-
merinnen von den Kooperationspart-
nerInnen Zertifikate, die die Inhalte 
der Maßnahme dokumentieren und bei 
späteren Bewerbungen eingesetzt wer-
den können.

In den letzten zehn Monaten des Pro-
jektes sollte die Vermittlung auf einen 
geeigneten Arbeitsplatz oder in eine 
Ausbildung erfolgen. Folgende Abbil-
dung zeigt den Verbleib der Teilnehme-
rinnen bei Projektende:
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Die Teilnehmerinnen wurden über 
Praktika auf ihre zukünftigen Arbeits-
plätze vorbereitet. Die Außenarbeits-
plätze dienten der weiteren Qualifizie-
rung und waren zunächst auf ein Jahr 
befristet. Bei den sechs Frauen, die in 
den WfB-Vermittlungsdienst wechsel-
ten, erhielten vier einen Außenarbeits-
platz und je eine weitere begann ei-
ne Ausbildung bzw. wechselte in eine 
Außenarbeitsgruppe.  Die Projektdau-
er  von zwei Jahren erwies sich bei ei-
nigen Teilnehmerinnen als zu kurz, um 
eine Eingliederung am allgemeinen Ar-
beitsmarkt zu erreichen, insbesondere 
dann, wenn Verhaltensänderungen not-
wendig waren.

Pädagogische Grundlagen der Projektarbeit
Das Projekt sollte dazu beitragen, ein 

frauenorientiertes Qualifizierungsinstru-
mentarium zu entwickeln, das auch zu-
künftig in der Arbeit mit Frauen inner-
halb aber auch außerhalb der WfB die 
Eingliederungschancen erhöht. Auf der 
Grundlage des Normalisierungsprin-
zips, das in den letzten 20 Jahren häu-
fig Grundgedanke pädagogischer Ar-
beit mit Menschen mit geistigen Behin-
derungen war, scheint dies jedoch nicht 
möglich zu sein, denn Frauen, insbeson-
dere behinderte Frauen, kommen mit 
ihren besonderen Bedürfnissen nicht vor 
bzw. ihre Lebenssituation wird durch 
„Normalität“ nicht gerade verbessert. 
„Diese hierarchische Normalität, in der 
Frauen und Menschen mit Behinderung 
keinen oder einen randständigen, min-
derwertigen Platz haben, eben keinen 
selbstverständlichen und gleichberech-
tigten, ist für sie sehr fragwürdig und 
nicht unbedingt erstrebenswert, weil 
diese Art von Normalität, die im wesent-
lichen von nichtbehinderten Männern 
definiert und bestimmt wird, nicht für 
Lebensqualität von Frauen und Men-
schen mit Behinderung steht.“3

Mit dem Normalisierungsprinzip als 
Grundlage hätten wir das Projekt nicht 
durchführen müssen, den mit unseren 
Teilnehmer- und Vermittlungszahlen 
befanden wir uns durchaus im Rahmen 
der „Normalität“. Aus unserer Sicht bie-
tet das von Gertrud Meuth entwickel-
te Lebensqualitätskonzept eine weit-
aus geeignetere Grundlage, die nicht 
nur den Bedürfnissen behinderter Frau-
en Rechnung trägt, sondern allen entge-
genkommt, die nicht eine oftmals frag-
würdige Normalität anstreben.

Das Konzept der Lebensqualität

Definition: Lebensqualität ist ein Zu-
sammentreffen von objektivem und sub-
jektivem Wohlergehen.

Diese Definition beinhaltet zwei Ebe-
nen bzw. Dimensionen:

1. „Die erste Dimension betrifft ob-
jektive, beobachtbare Aspekte des 
Wohlergehens, der Versorgungs-
qualität, des ökologischen Kontex-
tes, die festgemacht werden (auch 
quantifizierbar sind) an sozialen In-
dikatoren und immateriellen Kom-
ponenten.“4

Dies bedeutet zum einen, dass al-
le Möglichkeiten zur Befriedigung 
menschlicher Grundbedürfnisse vorhan-
den sind sowie sämtliche Standards an 
sozialen Lebensbedingungen erfüllt sein 
müssen. Beispielsweise war bis zu Be-
ginn der 70er Jahre der Schulbesuch für 
Kinder mit einer geistigen Behinderung 
nicht verpflichtend. Der heutige Stan-
dard ist die allgemeine Schulpflicht, die 
für alle Kinder gilt.5

2. Die zweite Dimension betrifft die 
subjektiven Wahrnehmungen und 
Bewertungen der zur Verfügung 
stehenden Lebensbedingungen.

Hier ist die Einschätzung der betrof-
fenen Männer und Frauen die Grundla-
ge pädagogischen Handels. Es wird da-
von ausgegangen, dass nur sie als „Ex-

perten“ Auskunft darüber geben kön-
nen, was sie als „gut“ oder „schlecht“ 
in ihrem Leben bewerten, und zwar 
unabhängig von der Einschätzung Au-
ßenstehender (Eltern, Betreuer, Leh-
rer). Sie werden somit in die Lage ver-
setzt, ihr Leben selbst in die Hand zu 
nehmen, selbst zu bestimmen, aber 
auch die Verantwortung für ihr eigenes 
Leben bzw. ihren Lebensweg zu tra-
gen. Sie definieren ihre „Lebensquali-
tät“ selbst. Ein Weg, diese zu erreichen, 
kann die Tätigkeit am allgemeinen Ar-
beitsmarkt sein.

Das Lebensqualitätskonzept 
und Frauenförderung

Innerhalb der ersten Dimension, der 
objektiven Voraussetzungen, stellt allein 
die Tatsache, dass mit diesem Projekt 
nur Frauen angesprochen wurden, einen 
zentralen Aspekt dar. Weitere Schwer-
punkte waren:

Berufliche Orientierung:
• Entdecken von und Experimentieren 

mit verschiedenen Möglichkeiten der 
Berufstätigkeit

• Individuelle Zukunftsplanung
• Aufbau beruflicher und persönlicher 

Kontakte

Qualifizierung:
• Berufliche Identitätsentwicklung
• Verselbständigung
• Anerkennung von weiblicher Kompe-

tenz
• Aufbau von beruflichen Fähigkeiten 

und Schlüsselqualifikationen
• Erfahrung von Solidarität und Gleich-

behandlung
 
Vermittlung:

• Vertiefung der beruflichen Kontakte
• Berufliche Verselbständigung an ei-

nem gewünschten Arbeitsplatz / 
Ausbildungsplatz

• Aufzeigen weiterer Entwicklungs-
möglichkeiten

Neben diesen Zielen und Inhalten 
sollte zukünftig die Frauenförderung in-
nerhalb der WfB verankert werden, um 
auch nach Abschluss des Projektes die 
objektiven Voraussetzungen zu erfüllen.

Kommen wir nun zur zweiten Di-
mension, der subjektiven Wahrneh-
mung. Zwar lag zu Beginn der Projek-
tarbeit nicht das Lebensqualitätskonzept 
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als theoretische Grundlage zugrunde, 
dennoch war die subjektive Einschät-
zung der Teilnehmerinnen von Anfang 
an Bestandteil der Planungen:

1. Durch die Arbeit in Kleingruppen 
und einem guten Betreuungsschlüssel 
konnten individuelle Entwicklungs-
möglichkeiten ermöglicht werden.

2. Die notwendige Unterstützung war 
individuell angepasst.

3. Die Lerngruppen konnten in der 
Qualifizierungsphase dem jeweili-
gen Niveau angepasst werden.

4. Den Bedürfnissen der Frauen in 
den Bereichen Aufbau von Selbst-
sicherheit, Selbstverteidigung und 
der Auseinandersetzung mit dem 
Thema „Sexuelle Gewalt“ konnte 
entsprochen werden.

5. Schutz und Unterstützung bei se-
xuellen Belästigungen am Arbeits-
platz konnte gewährleistet werden.

6. Die Teilnehmerinnen wurden im-
mer wieder nach ihren Wünschen, 
Bedürfnissen und Fähigkeiten be-
fragt, um ein hohes Maß an Selbst-
bestimmung zu erreichen.

7. Die Teilnehmerinnen wurden in 
den beiden Hauptphasen des Pro-
jektes anonym zur Arbeit der Pro-
jektmitarbeiterInnen befragt.

8. Die Teilnehmerinnen wurden auch 
zur Verselbständigung in Bereichen, 
die über die beruflichen Aspekte hi-
nausgehen, ermutigt (z.B. gegenü-
ber den Eltern und Ehemännern).

Aufgrund der sehr großen individuel-
len Unterschiede der Frauen bezüglich 
ihrer Wünsche, Fähigkeiten und Zie-
le lässt sich zusammenfassen, dass der 
gleichwertige Dialog und die Berück-
sichtigung der individuellen Bedürfnisse 
der Ausgangspunkt für eine erfolgreiche 
berufliche Entwicklung ist. 

Zur Arbeitssituation von Frauen 
mit geistiger Behinderung

In Statistiken der Arbeitsämter wer-
den Männer und Frauen in den letzten 
Jahren getrennt dargestellt. Wie aber 
stellt sich nun die Situation von Frau-
en mit Behinderungen dar? Die Bremer 
Statistik hilft in diesem Punkt nicht wei-
ter, weil sie Frauen mit Behinderungen 
nicht gesondert erfasst. Bleibt also ein 
Blick auf die Zahlen für Schwerbehin-
derte: 1999 waren 17,7 % in den alten 
und 24,3 % in den neuen Bundesländern 

arbeitslos gemeldet (zum Vergleich: die 
Quote für alle Bundesbürger lag bei 
9,9%).6 Wiederum sind schwerbe-
hinderte Frauen nicht erfasst.

Deutlicher sind die Erfolgsmel-
dungen des BMA: im März 2000 
wurde mitgeteilt, dass 5.694 Men-
schen mit einer Schwerbehinderung 
weniger arbeitslos seien als ein Jahr 
zuvor. Aufgeteilt nach Männern und 
Frauen ergab sich allerdings ein an-
deres Bild: „So ging die Zahl ar-
beitsloser schwerbehinderter Män-
ner sogar um 5.745 zurück, wäh-
rend die Zahl schwerbehinderter 
arbeitsloser Frauen im gleichen Zeit-
raum um 51 zunahm.“7

Wo aber stehen Frauen mit einer geis-
tigen Behinderung? Diese Gruppe wird 
von keiner Statistik gesondert ausgewie-
sen, die Vermutung liegt jedoch nahe, 
dass nahezu alle Frauen dieser Gruppe, 
sofern sie nicht zu Hause bleiben und/
oder in den (wohl eher weniger verblie-
benen) Familienbetrieben tätig sind, in 
einer Werkstatt für behinderte Men-
schen beschäftigt werden. Das bedeutet 
eine mindestens 20jährige Abhängigkeit 
(Beginn: Eintritt WfB) von Eltern und 
Sozialämtern. Nach 20jähriger Tätigkeit 
in der WfB wird z.Zt. in der Regel ei-
ne Erwerbsminderungsrente gezahlt, 
die gemeinsam mit dem WfB-Lohn ein 
unabhängiges Leben ermöglicht, aller-
dings nur dann, wenn keine Betreuung 
notwendig ist. Nur – wie soll das mög-
lich sein nach so vielen Jahren Abhän-
gigkeit ?

Das bestehende berufliche Rehabilitati-
onssystem führt die Frauen also direkt in 
die WfB. Für die meisten bleibt dies der 
Arbeitsplatz bis zur Rente. Die Vermitt-
lungsquote aller Beschäftigten auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt lag 1990 nach 
einer exemplarischen Umfrage der Le-
benshilfe e.V. bei 0,3 – 0,6 %. Der Anteil 
von Frauen an dieser Quote wurde nicht 
ermittelt. Nach den Erfahrungen aus 
vorhergehenden Projekten bei WERK-
STATT BREMEN machte der Anteil der 
Frauen maximal ein Viertel aus.

Ursache dafür sind letztendlich auch 
die Bereiche, in denen innerhalb der 
WfB gearbeitet wird. Für WERKSTATT 
BREMEN liegen in dieser Hinsicht kei-
ne Zahlen vor, es ist aber anzunehmen, 
dass sie sich nicht erheblich von anderen 
WfBs unterscheidet. Eine Untersuchung 
in der Region Reutlingen – Tübingen8 

sowie eine Untersuchung im Bundes-
land Hessen9 ergab folgendes Bild: in 
den Bereichen Metall, Holz und Elektro 
ist nur ein kleiner Teil der beschäftigten 
Frauen zu finden, größer wird der Anteil 
im hauswirtschaftlichen Bereich und be-
sonders hoch ist er im Bereich der Klein-
serienfertigung, die den größten Um-
fang der WfB-Arbeiten ausmacht. „Hier 
sind überwiegend einfach strukturierte, 
manuelle Tätigkeiten gefordert, mit de-
ren Inhalten sie (die Frauen, S.G.) sich 
in der Regel nicht identifizieren kön-
nen und die ihnen weder die Chance auf 
ein gestärktes berufliches Selbstvertrau-
en noch auf ein berufliches Weiterkom-
men bieten.“10 

Dies erklärt u.a. die geringe Anzahl 
von Bewerberinnen in den gemischten 
Projekten sowie im Vermittlungsdienst. 
Hier sind die WfBs gefordert, beschäf-
tigte Frauen auf allen Ebenen für quali-
fizierte Tätigkeiten in allen vorhandenen 
Bereichen vorzubereiten, wobei dem 
Berufsbildungsbereich als Weichenstel-
le eine besondere Bedeutung zukommt. 
Bereits nach Abschluss der Schule soll-
te es die Möglichkeit geben, verschie-
dene Arbeitsbereiche innerhalb und au-
ßerhalb der WfB kennen zu lernen, um 
dann eine fundierte Entscheidung hin-
sichtlich der beruflichen Zukunft treffen 
zu können. Die frühzeitige Zuweisung 
in die traditionellen „Frauenbereiche“ 
führt dazu, dass die Frauen sich auch 
dann, wenn sie sich beruflich verändern 
wollen, nur eine Tätigkeit in diesen Be-
reichen vorstellen können. Allerdings 
spielt es abgesehen von den Vorerfah-
rungen eine bedeutende Rolle überwie-
gend mit Frauen zusammenzuarbeiten. 
Vor dem Hintergrund häufiger negati-
ver Erfahrungen mit Männern streben 
Frauen aus der WfB selbst dann tradi-
tionelle Frauenbereiche am allgemei-
nen Arbeitsmarkt an, wenn sie vorher 
in anderen Bereichen eingesetzt waren. 
Die Auswahl der Qualifizierungsberei-
che im Projekt resultierte dann auch aus 
den von vielen Frauen geäußerten Wün-
schen. Es sollte an die Erfahrungen an-
geknüpft und darauf aufgebaut werden.

Sozialisation

Die Gründe für das geringe Interes-
se an einer Vermittlung oder auch für 
andere Qualifizierungsangebote inner-
halb einer WfB sind jedoch wesentlich 
komplexer und hängen nicht nur mit 
der Angebotsstruktur der WfB zusam-
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Für nichtbehinderte Frauen gilt: Für Frauen mit geistiger 
Behinderung gilt:

Hausarbeit statt Erwerbsarbeit

Ehegebot

Gebärzwang

Sterilisation muss erkämpft werden

Abtreibung ist verboten (§ 218 StGB)

Erwerbsarbeit statt Hausarbeit

Eheverbot

Gebärverbot

Zwangssterilisation

Abtreibung ist geboten (§ 218 StGB)

men. Ganz deutlich wurden im Projekt 
die Folgen von Überbehütung und ge-
schlechtsspezifischer Sozialisation. Viele 
Teilnehmerinnen hatten immense Pro-
bleme, eigene Bedürfnisse zu erken-
nen bzw. zu formulieren. Auch ande-
ren Frauen mit Behinderungen geht es 
so: „Also viele haben irgendwie ihr gan-
zes Leben nie die Möglichkeit gehabt, 
diese Bedürfnisse wahrzunehmen und 
sie zu formulieren. Sie haben die Erfah-
rung gemacht, dass über sie und nicht 
mit ihnen entschieden wurde. Eine Er-
fahrung, die nicht nur für den privaten 
Bereich gilt, sondern ebenso im Bereich 
des Erwerbslebens.“11 Weiterhin äußer-
te sich die Sozialisation beispielsweise in 
kindlichen Verhaltensweisen, im Selbst-
bild, in der Angst vor Dunkelheit, vor 
neuen Situationen usw. Dabei waren 
die Teilnehmerinnen bereits die ‚Muti-
gen‘ unter den beschäftigten Frauen, die 
den Schritt in das Projekt gewagt hat-
ten. Schwerpunkt der arbeitsbegleiten-
den Projektarbeit war deshalb auch der 
Aufbau von Selbstsicherheit, die Über-
nahme der Erwachsenenrolle und die re-
alistische Einschätzung der eigenen Fä-
higkeiten.

Besonders problematisch erwies sich 
die Entwicklung einer individuellen 
Frauenrolle, da Frauen mit einer geisti-
gen Behinderung anderen gesellschaft-
lichen Erwartungshaltungen ausgesetzt 
sind als Frauen ohne Behinderungen. 
Diese Unterschiede werden in folgender 
Darstellung deutlich:12

Gewalt gegen Frauen mit geistiger 
Behinderung

Tatsache ist, dass viele Frauen mit 
geistiger Behinderung lebenslang auf 
Hilfe angewiesen sind. Das bedeutet 
gleichzeitig, dass sie immer in Abhän-
gigkeiten leben: von ihren Eltern, von 
ihren BetreuerInnen und nicht zuletzt 
von Ämtern, die jeden Lebensbereich fi-
nanzieren, sofern die Frau nicht in der 
Lage ist, ihren Lebensunterhalt selbst zu 
erwirtschaften. Immer da, wo Abhän-
gigkeiten bestehen, ist die Gefahr, dass 
von den zuständigen Personen Gewalt 
ausgeübt wird, besonders groß. „Gewalt 
liegt immer dann vor, wenn Menschen 
so beeinflußt werden, dass ihre aktuelle 
somatische und geistige Verwirklichung 
geringer ist als ihre potentielle Verwirk-
lichung.“13 Diese Gewalt bleibt häufig 
verborgen, denn sie äußert sich in Struk-
turen, in Sachzwängen, Normen und 
Regeln und nicht nur (oder sogar eher 
selten) in körperlicher Form. Strukturel-
le Gewalt hat viele Gesichter und ist für 
Menschen mit einer geistigen Behinde-
rung so vertraut, dass Einschränkungen 
größtenteils noch nicht einmal als solche 
wahrgenommen werden. 

In diese Kette von erlebter Gewalt 
reiht sich sexuelle Gewalt in Bezug auf 
Frauen mit geistiger Behinderung ein. 
„Es gibt im deutschsprachigen Raum 
noch keine offizielle Statistik, in der 
behinderte Frauen als Opfer sexuel-
ler Gewalt berücksichtigt werden. Von 
amerikanischen und britischen Untersu-
chungen wissen wir aber, dass behinder-
te Frauen besonders häufig Opfer sexu-
eller Gewalt werden. Bei gehörlosen und 
geistigbehinderten Frauen ist die Betrof-
fenenquote erschreckend hoch.“14 Eine 
Studie der Universität Utrecht zeigt, 
dass 85% aller behinderten Frauen schon 
einmal sexuellen Übergriffen ausgesetzt 
waren.15 

Dass ein hoher Anteil der beschäftig-
ten Frauen bei WERKSTATT BREMEN 
sexuelle Gewalt erlebt hat, war vor Pro-
jektbeginn bekannt. Dennoch ist für alle 
Beteiligten das gesamte Ausmaß erschre-
ckend. Die Ergebnisse der o.g. Utrech-
ter Studie finden in dem vergleichsweise 
kleinen Rahmen unseres Projektes Be-
stätigung. Die Auswirkungen sind im-
mens und äußern sich auf unterschied-
lichste Weise: durch Vertrauensverlust 
(in sich selbst und die Umwelt), Sprach-

Die Frauen sind aufgrund dieser un-
terschiedlichen Erwartungen Widersprü-
chen in ihrer Lebensplanung ausgesetzt, 
die kaum lösbar sind. So wurde bei den 
Teilnehmerinnen immer wieder deut-
lich, wie hin- und hergerissen sie sind 
zwischen ihren beruflichen Wünschen 
und ihrem Bedürfnis, den Normen, die 
an nichtbehinderte Frauen gestellt wer-

den, zu entsprechen. Allem voran steht 
hier der Wunsch, eigene Kinder zu ha-
ben und diese, nebst Ehemann, zu ver-
sorgen. Den meisten Frauen ist bewusst, 
dass sie bis ins Alter ohne ‚Familienpau-
se‘ oder andere Unterbrechungen be-
rufstätig sein werden, sie räumen die-
ser Tatsache jedoch nicht die Bedeu-
tung ein, wie es eine Frau täte, die sich 
bewusst für diesen Weg entschieden hat. 
Tatsächlich wurden den meisten Frauen 
bereits in der Jugend diese Entscheidung 
von Eltern oder Ärzten „abgenommen“.

Viele leiden für den Rest ihres Lebens 
darunter, keine eigene Familie gründen 
zu können. Bezogen auf die zukünfti-
gen Arbeitsbereiche wurde von sehr vie-
len Frauen der Wunsch geäußert, mit 
Kindern zu arbeiten (oder auch mit al-
ten Menschen). Ganz eindeutig ging 
es den meisten darum, andere zu pfle-
gen und zu versorgen, wie sie es selbst 
erlebt haben. Der Wunsch, in Altenhei-
men, Kindertagesheimen oder Krabbel-
gruppen zu arbeiten, stellte für die Pro-
jektmitarbeiterinnen immer ein Problem 
dar, da eine selbständige und verantwor-
tungsvolle Übernahme von Aufgaben 
in diesen Bereichen selten möglich er-
schien – lediglich für eine Teilnehme-
rin wurde ein Praktikum direkt in einer 
Krabbelgruppe organisiert, auch wenn 
die Chance auf einen festen Arbeitsplatz 
in diesem Bereich sehr gering ist. Leider 
kam auch für keine Teilnehmerin eine 
Ausbildung (beispielsweise als Kinder- 
oder Altenpflegerin) in Betracht, da die 

formalen Voraussetzungen (z.B. Haupt-
schulabschluss) bei allen Frauen fehl-
ten, die sich für diesen Bereich interes-
sierten. Aus diesem Grund wurden eine 
Reihe von Praktika in Küchen von Kin-
dertagesheimen und Altenpflegeheimen 
durchgeführt, die teilweise in Außenar-
beitsplätze mündeten, bei denen eine 
Aussicht auf Festeinstellung besteht.
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losigkeit, Schuld- und Schamgefühle, 
Angst, Rückzug und Zweifel an der ei-
genen Wahrnehmung. „Auf emotiona-
ler Ebene reagieren die Betroffenen z.B. 
mit regressivem, überangepaßtem, aber 
auch aggressivem Verhalten, mit diffu-
sen Ängsten bis hin zu Depression und 
Psychose. Das soziale Verhalten kann 
ebenso durch distanzloses Verhalten wie 
durch Verschlossenheit und Mißtrauen 
geprägt sein“.16

Bezogen auf die Vorbereitung auf eine 
Tätigkeit am allgemeinen Arbeitsmarkt 
wurden unterschiedlichste Auswirkun-
gen von sexueller Gewalt schnell deut-
lich: so wurden Praktika mit Arbeitszei-
ten, die entweder in den frühen Mor-
gen- oder in den späten Abendstunden 
lagen, abgelehnt; es wurden Arbeitsbe-
reiche gewünscht, in denen überwie-
gend Frauen arbeiten; es kam zu Abbrü-
chen, denen eine Belästigung vorange-
gangen war; es wurden sexuelle Über-
griffe am Arbeitsplatz thematisiert, die 
tatsächlich nicht stattgefunden hatten 
(sondern in der Vergangenheit mit an-
deren Personen). 

In einer reinen Frauengruppe fiel es 
einzelnen Frauen nicht schwer, über ihre 
Erlebnisse zu reden, im Gegenteil, bei ei-
nigen war ein sehr großes Bedürfnis vor-
handen, ihre Geschichte mitzuteilen. Das 
wiederum führte zu Problemen bei an-
deren Frauen, die in solchen Situatio-
nen den Raum verlassen mussten. In den 
unterschiedlichsten Situationen wurde se-
xuelle Gewalt zum Thema: bei Betriebs-
besichtigungen, in Praktika, im Unter-
richt und selbstverständlich auch bei der 
Auseinandersetzung mit dem Selbstbild. 

Schnell wurde klar, dass eine professi-
onelle Herangehensweise an dieses The-
ma notwendig ist, die zum einen den 
Frauen hilft, ihre Gewalterfahrungen 
zu verarbeiten und zum anderen prä-
ventiv vor weiteren Übergriffen schützt 
und das Bewusstsein für ein Selbstbestim-
mungsrecht aufbaut. Hierzu wurde Kon-
takt zum Verein „Schattenriss“ aufge-
nommen. Dieser Verein arbeitet seit 
1985 in Bremen als autonome feminis-
tische Beratungsstelle für Mädchen und 
Frauen. Es werden unterschiedlichste 
Angebote zum Thema „sexuelle Gewalt“ 
gemacht.

Im Rahmen des Projektes wurden 
zwei Kurse zur Prävention sexueller Ge-

walt für jeweils neun Teilnehmerinnen 
mit zwei Dozentinnen von Schattenriss 
durchgeführt.  Die Kurse umfassten den 
letzten  Unterrichtsblock des Schulungs-
tages, wurden also über je vier Monate 
einmal wöchentlich angeboten. Die Teil-
nahme an den Kursen war freiwillig. Es 
gab zwei Teilnehmerinnen, die das An-
gebot zunächst nicht wahrnehmen woll-
ten, da sie befürchteten, sie müssten 
über ihren erlebten Missbrauch berich-
ten. Diese Bedenken konnten aber mit 
den beiden Dozentinnen ausgeräumt 
werden. Sie stellten von vornherein klar, 
dass es nicht um die Bearbeitung indivi-
dueller Erfahrungen geht (dafür gibt es 
die Einzelberatungsmöglichkeit im Ver-
ein), sondern in erster Linie um den Auf-
bau von Selbstachtung und Selbstbe-
stimmung, um Aufklärung und Infor-
mationen über Hilfsangebote. Es wur-
de innerhalb der jeweiligen Gruppe ein 
Stillschweigen über die Gesprächsinhalte 
vereinbart, das auch eingehalten wurde. 

Die einzelnen Themenfelder der Kur-
se waren:

• Wünsche und Befürchtungen (bezüg-
lich des Kurses)

• Gefühle (Gefühle benennen)

• Frau-sein (Frauenbilder, „Was ist 
schön daran, eine Frau zu sein?“, 
Frau und Behinderung)

• Problembearbeitung (kritische Situa-
tionen, Verhaltensmöglichkeiten)

• Wohn- und Lebenssituation ( „Gibt 
es Verbündete, Vertrauensperso-
nen?“)

• Selbstwahrnehmung (angenehme/
unangenehme Gefühle, angenehme/
unangenehme Berührungen, Gren-
zen)

• Körperlichkeit („Welche Körperteile 
magst du?“, „Was tut deinem Körper 
gut?“)

• Nein – sagen (Distanz erkennen und 
benennen)

• Körperpflege

• Kennenlernen der Räumlichkei-
ten des Vereins „Schattenriss“ (um 
Hemmschwellen abzubauen) 

Den Mitarbeiterinnen von Schatten-
riss fiel bei der Durchführung des Kurses 
auf, dass die Frauen überwiegend in der 
Lage waren, ihre Gefühle sehr differen-
ziert wahrzunehmen und zu beschrei-
ben. Es wurden Konflikte angesprochen, 
die für die Gruppe tragbar waren. Im 
anderen Fall wurde auf die Möglichkeit 
der Einzelberatung hingewiesen. Allge-
mein wurde eine große Körperunsicher-
heit deutlich, die z.T. Rückschlüsse auf 
die allgemeine Lebensunsicherheit zu-
lässt. Insbesondere in der zweiten Grup-
pe konnte keine Frau positive Aspekte 
ihrer Körperlichkeit benennen. Die Be-
hinderung stand in Zusammenhang mit 
dem eigenen Körper ganz deutlich im 
Vordergrund.

Eine MitarbeiterInnenfortbildung fand 
im gleichen Zeitraum wie die Kurse 
statt. Zusätzlich wurde die Arbeit mit 
den Frauen nach jedem Kurs gemeinsam 
von den Dozentinnen und Projektmitar-
beiterinnen reflektiert und ausgewertet. 
Alle Teilnehmerinnen hatten außerdem 
die Möglichkeit, an einem Wen-Do Kurs 
teilzunehmen.

Im Projekt wurde deutlich, dass Ge-
walterfahrungen, insbesondere sexuelle 
Gewalt, dazu führen, dass die dadurch 
aufgebauten Ängste und andere Aus-
wirkungen potentielle Fähigkeiten, aber 
auch alternative Lebensmöglichkeiten 
vieler Frauen behindern, wenn nicht so-
gar verhindern. Das bedeutet auch, dass 
erlebte und potentielle Gewalt verhin-
dert, dass sich Frauen aus der WfB auf 
den allgemeinen Arbeitsmarkt trauen. 

Zusammenfassung der 
Projektergebnisse

1. Die Qualifizierung im Dienstleis-
tungssektor war zum einen bezo-
gen auf den Arbeitsmarkt in Bre-
men sinnvoll, zum anderen traf sie 
die Vorerfahrungen und Wünsche 
vieler Frauen aus der WfB.

2. Das Phasenmodell erwies sich als 
sehr geeignet für eine aufbauende 
Qualifizierung.

3. Es konnten folgende Ursachen für 
das geringe Interesse von Frauen 
mit einer geistigen Behinderung an 
einer Vermittlung auf den allgemei-
nen Arbeitsmarkt ermittelt werden:
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• Gewalterfahrungen und Ängste 
u.ä.

• Die allgemeine Sozialisation, 
wenig Selbständigkeit,

• Wenig Vorbereitung bzw. Quali-
fizierung innerhalb der WfB für 
Frauen

• Wenig Unterstützung aus dem 
Umfeld.

4. Die Vermittlungschancen wur-
den durch die gezielte Qualifizie-
rung deutlich erhöht. Bis Mai 2001 
wurden fünf Frauen in feste Arbeits-
verhältnisse vermittelt, drei Frauen 
in eine Ausbildung, sieben Frauen 
auf einen Außenarbeitsplatz (z.T. 
mit Einstellungsperspektive), drei 
Frauen in eine Außenarbeitsgruppe 
und zwei Frauen auf qualifizierte-
re Arbeitsplätze innerhalb der WfB. 
Zwei Frauen wurden weiterhin vom 
Vermittlungsdienst auf den Über-
gang auf den allgemeinen Arbeits-
markt vorbereitet (beide haben im 
August 2002 einen qualifizierenden 
Außenarbeitsplatz mit Einstellungs-
perspektive). D.h., dass lediglich 
zwei von 24 Teil-
nehmerinnen auf 
ihren vorherigen 
Arbeitsplatz zu-
rückkehrten, ins-
gesamt 22 Frauen 
konnten sich be-
ruflich verbessern, 
das sind 92%!

5. Für einzelne Teil-
nehmerinnen er-
wies sich die Pro-
jektlaufzeit als zu 
kurz, um Verhal-
tensprobleme ab-

terien berücksichtigt und sich nicht 
an einer sog. „Normalität“ orien-
tiert.

8. Ein sehr hoher Anteil der Teilneh-
merinnen hat Erfahrungen mit 
Gewalt bzw. sexueller Gewalt ge-
macht. Es gab bisher sehr weni-
ge Möglichkeiten für diese Frauen, 
sich mit diesen Erfahrungen ausein-
ander zu setzen.

9. Es gab eine sehr hohe Bereitschaft 
seitens vieler Betriebe, Frauen mit 
geistiger Behinderung im Rahmen 
eines Praktikums zu beschäftigen. 
Die Bereitschaft, feste Stellen einzu-
richten, war deutlich niedriger.

Umsetzung der Projektergebnisse

Die Ergebnisse des Projektes führen 
zu Verbesserungsvorschlägen bzw. For-
derungen auf unterschiedlichen Ebe-
nen: da sind zum einen die Forderungen 
an die WfB, in denen der überwiegende 
Anteil von Frauen mit geistiger Behin-
derung beschäftigt ist, und da sind zum 
anderen gesamtgesellschaftlichen Forde-

kann durch die Übernahme an-
spruchsvoller Tätigkeiten gesche-
hen, deren Sinn und Zweck deut-
lich wird. Insbesondere ist dieses 
Selbstbewusstsein aber durch ge-
zielte Qualifizierungsmaßnahmen 
zu erreichen, die auch für reine 
Frauengruppen angeboten werden 
sollten (z.B. Einsatz einer Frauen-
gruppe z.B. im Metallbereich). Ein 
Frauenförderplan für beschäftigte 
Frauen wäre zur besseren Struktu-
rierung und Vernetzung der Ange-
bote denkbar, ebenso eine Quoten-
regelung.

3. Frauen sollten innerhalb ihrer 
Gruppen besonders ermutigt wer-
den, einmal neue und andere We-
ge auszuprobieren, mit ihren beruf-
lichen Fähigkeiten zu experimentie-
ren und alte Pfade zu verlassen. 

4. In allen WfB’s sollte es Frauenbe-
auftragte geben, die sich für die In-
teressen der Frauen einsetzen kön-
nen (diese ist bei WERKSTATT 
BREMEN bereits seit mehreren 
Jahren vorhanden).

5. Die Tatsache, dass ein hoher Anteil 
der Frauen (sexuelle) Gewalt erlebt 
hat, sollte größeren Einfluss auf die 
Begleitdienstangebote und die psy-
chologischen Betreuungsangebote 
der WfB haben. Hier sollten zuneh-
mend Expertinnen ausgebildet und 
eingesetzt werden, die ein therapeu-
tisches Angebot für Frauen machen 
können, um den Frauen zu helfen, 
ihre Erfahrungen zu verarbeiten. 
Gewalterfahrungen haben ganz ein-
deutig auch erhebliche Auswirkun-
gen auf die Berufstätigkeit. Auch 
eine entsprechende Präventionsar-
beit sollte geleistet werden. Weiter-
hin sollten innerhalb der WfB kla-
re Handlungsanweisungen für den 
Umgang mit sexuellen Übergriffen 
formuliert werden. 

6. Das Selbstwertgefühl der Frauen 
sollte auf allen Ebenen gestärkt wer-
den. Die Einrichtung von Frauen-
gruppen in Begleitmaßnahmen wä-
re sinnvoll, da ein frauenspezifischer 
Ansatz nur so durchführbar ist.

7. Auf Schlüsselqualifikationen sollte 
innerhalb der WfB verstärkt Wert 
gelegt werden, da sich damit die 

zubauen bzw. ge-
nügend Selbstsicherheit aufzubau-
en. Für diese Frauen war die Zwi-
schenlösung „Außenarbeitsplatz“ 
die geeignete Form, den Schritt aus 
der WfB auf den allgemeinen Ar-
beitsmarkt zu wagen.

6. Es konnte ein umfangreiches För-
derinstrumentarium entwickelt 
werden, das die Bedürfnisse von 
Frauen mit geistiger Behinderung 
berücksichtigt.

7. Als pädagogische Grundlage eignet 
sich das Lebensqualitätskonzept, 
weil es subjektive und objektive Kri-

rungen, die sich auf die allgemeine Situ-
ation behinderter Frauen beziehen. Be-
ginnen wir mit den Veränderungen in-
nerhalb der WfB, die die Situation der 
betroffenen Frauen verbessern können:

1. Zunächst einmal muss die frau-
enspezifische Benachteiligung in-
nerhalb der WfB erkannt werden. 
Hier gilt es, genau zu ermitteln, in 
welchen Bereichen und zu welchen 
Bedingungen Frauen beschäftigt 
werden. 

2. Frauen müssen ein berufliches 
Selbstbewusstsein entwickeln. Dies 
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Vermittlungschancen erhöhen (dies 
gilt auch für Männer).

8. Die WfB sollte bereits im Berufsbil-
dungsbereich eine gezieltere Förde-
rung für Frauen anbieten und früh-
zeitig auf Tätigkeiten am allgemei-
nen Arbeitsmarkt oder eine Ausbil-
dung vorbereiten. Dies wurde im 
Jahr 2000 durch die Einrichtung 
der Maßnahme „Arbeitstraining im 
Betrieb“ bei WERKSTATT BRE-
MEN begonnen.

9. Auch im Rahmen der WfB soll-
te die Möglichkeit bestehen, schu-
lisch gefördert zu werden. Die Ent-
wicklungsmöglichkeiten von Frauen 
würden dadurch entscheidend ver-
bessert werden.

10. Der Vermittlungsdienst der WfB 
sollte zukünftig mindestens 50% sei-
ner Plätze für Frauen reservieren. 
Eine entsprechende Quotierung 
auch bei anderen weiterführenden 
Maßnahmen wäre sinnvoll.

Die Vorschläge, die die WfB betref-
fen, können natürlich nicht alleine ste-
hen, sondern machen nur Sinn, wenn 
sich auch insgesamt an der Situation 
behinderter Frauen etwas ändert. Dies 
kann folgendermaßen realisiert wer-
den:

1. Der Frauenfördergrundsatz sollte 
auch in den Gesetzen der Reha-Trä-
ger (also auch der WfB) ausdrück-
lich Anwendung finden.

2. Statistiken, Erhebungen und ähn-
liches sollten geschlechterdifferen-
ziert erstellt werden, um Hand-
lungsbedarfe aufzuzeigen.

3. Teilzeitmaßnahmen sollten in grö-
ßerem Umfang möglich sein.

4. Leistungen aus Mitteln der Aus-
gleichsabgabe sind hälftig für Frau-
en einzusetzen.

5. Die Hälfte der Pflichtplätze nach 
dem SGB IX § 71 sind mit behin-
derten Frauen zu besetzen.

6. Zur Prävention gegen sexuelle Ge-
walt sind Selbstbehauptungs- und 
Selbstverteidigungskurse flächende-
ckend zu fördern.

7. Spezielle Beratungsprogramme 
für betroffene Frauen wären wün-
schenswert.

8. Das Vorhandensein behinderter 
Frauen muss deutlicher werden, be-
sonders auch sprachlich, z.B. in Ge-
setzestexten, in Berichten, in grund-
sätzlichen pädagogischen Überle-
gungen usw.

Dies sind nur einige Aspekte, die 
sich aus der Arbeit des Frauenqualifi-
zierungsprojektes ergeben haben. Si-
cherlich ließe sich die Liste unter an-
deren Schwerpunktsetzungen deutlich 
verlängern. 

Das Projekt hat eindeutig die Situa-
tion der meisten Teilnehmerinnen ver-
bessert und sie auf den Weg gebracht, 
ihr Leben selbständig in die Hand zu 
nehmen. Es hat gezeigt, dass auch 
Frauen mit einer geistigen Behinde-
rung, wenn sie entsprechend geför-
dert werden, in der Lage sind, am all-
gemeinen Arbeitsmarkt zu arbeiten. 
Dass dazu eine frauenspezifische Un-
terstützung notwendig ist, war eine der 
Grundtheorien vor Beginn des Projek-
tes, die sich bestätigt hat. Schließlich 
war diese Tatsache bei nichtbehinder-
ten Frauen schon seit Jahrzehnten be-
kannt, und mündete in entsprechende 
Weiterbildungsangebote.

Was bleibt also noch zu tun, um die 
Situation für WfB-Mitarbeiterinnen 
dauerhaft zu verbessern:

Da ist zum einen der Forderungska-
talog (siehe oben), der die aktuelle Si-
tuation erheblich verbessern würde. Im 
nächsten Schritt ginge es um Verände-
rungen im Berufsbildungsbereich, bei 
der vor allem die berufliche Qualifi-
zierung für Tätigkeiten am allgemei-
nen Arbeitsmarkt und die Erhöhung 
des Selbstbewusstseins für junge Frau-
en im Vordergrund stehen sollten. Im 
Vorfeld sind die (Sonder-) Schulen ge-
fordert, die Selbständigkeit, das Selbst-
bewusstsein und das Erkennen eigener 
Bedürfnisse bei den Mädchen zu för-
dern. 

Das heißt nicht, dass der allgemeinen 
Arbeitsmarkt für jede Frau die geeigne-
ten Perspektiven bietet. Wichtig ist das 
Erkennen der eigenen Fähigkeiten, die 
Entwicklungsmöglichkeiten von indi-
viduellen Perspektiven und die Wahl-

möglichkeit zwischen verschiedenen 
beruflichen und privaten Lebensmög-
lichkeiten für alle Frauen. Das Lebens-
qualitätskonzept bietet eine geeignete 
theoretische Grundlage, die Rahmen-
bedingungen müssen allerdings noch 
geschaffen werden. Die Ergebnisse und 
Empfehlungen des Projektes zur Ver-
besserung der Situation der Frauen sol-
len bei WERKSTATT BREMEN in na-
her Zukunft praxisnah umgesetzt wer-
den.

1 Elbe-Werkstätten GmbH: Traum und Wirk-
lichkeit - Ein Theaterstück, Hamburg 1992, 
S. 52

2 Bremische ZGF: Zur Arbeitsmarktsituation 
von Frauen im Lande Bremen, Bremen, No-
vember 2000

3 Meuth, Gertrud: Beratungskonzept zur be-
ruflichen Integration, Reutlingen 1998, S. 24

4 vgl. Wacker, Elisabeth: Qualitätssicherung in 
der sozialwissenschaftlichen Diskussion. Grund-
fragestellungen und ihr Transfer in die bundes-
deutsche Behindertenhilfe; in: Geistige Behin-
derung, 33 Jg., Heft 4, S. 267-281

5 vgl. Meuth, S. 27

6 vgl. Dt. Bundestag, 76. Sitzung, 2. Dezem-
ber 1999

7 Arnade, Sigrid: Schlußlicht auf dem Arbeits-
markt. In:Mixed Pickles: Behinderte Arbeit ?!, 
Lübeck, Dez. 2000

8Schön, Elke: Frauen und Männer mit geistiger 
Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
in der Region Reutlingen – Tübingen, Reutlin-
gen 1993 ( unveröffentlicht )

9Jacobs, Kurt u.a.( Hrsg. ): Betrifft: Beruf-
liche Integration, Zwei Jahre PBI, Frankfurt 
1995, S.74

10Wegner, Karola: Benachteiligung von Frauen 
mit geistiger Behinderung im Erwerbsleben, in: 
Mixed Pickles, Lübeck, Dez. 2000

11 Niehaus, Mathilde: Die soziale La-
ge behinderter Frauen, in: www.admin.uni-
oldenburg.de/presse

12Vgl. Schön, Elke: Als Frau geistig behindert 
sein ( 1995 ), S. 206

13 Gisper/Stein-Hilbers: Wenn Frauen aus der 
Rolle fallen, Weinheim 1980, S. 235

14 Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen:
Das Tabu im Tabu, Bonn 1996, S.22

15 ebenda, S.31

16 Andrea Friske, Als Frau geistig behindert sein, 
1995, S. 178
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Tel.: 0421/361-5782
Fax: 0421/361-5848
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Das Projekt „Betriebliches Arbeits-
training“ des Integrationsfach-

dienstes ACCESS existiert seit Januar 
2001 (siehe auch Impulse Nr. 19, Ju-
ni 2001). In Kooperation mit 8 Werk-
stätten für behinderte Menschen im Ar-
beitsamtsbezirk Nürnberg werden die 
TeilnehmerInnen durch Fachdienst-
mitarbeiterInnen von ACCESS in Be-

trieben des allgemeinen Arbeitsmark-
tes qualifiziert. Bisher schlossen 12 
TeilnehmerInnen die Qualifizierungs-
maßnahme ab, davon wechselten 7 in 
ein sozialversicherungspflichtiges Ar-
beitsverhältnis. 

Einer von ihnen ist Markus Hirsch-
mann. Er hat einen unbefristeten Ar-

beitsvertrag als Innerbetrieblicher Hel-
fer von der Firma Sympalog Speech 
Technologies AG in Erlangen bekom-
men. Wie es dazu kam, was die Motive 
von Markus Hirschmann und den Mit-
arbeiterInnen der Firma Sympalog wa-
ren und welche Rolle dabei der Integra-
tionsfachdienst ACCESS spielte, ist in 
folgenden Interviews nachzulesen. 

"Betriebliches Arbeitstraining" 
als Sprungbrett in den ersten Arbeitsmarkt
Erfolgreiche Vermittlung durch den Integrationsfachdienst 
ACCESS gGmbH, Erlangen
Von Andrea Seeger

Interview mit Markus Hirschmann, Innerbetrieblicher Helfer bei der Firma Sympalog Speech Technologies AG
Markus, Sie haben seit 01.06.02 ei-

nen unbefristeten Arbeitsvertrag bei 
der Firma Sympalog Speech Technolo-
gies AG. Wie kam es dazu? 

Markus Hirschmann:
Ich war im Berufsbildungsbereich des 

Behinderten-Zentrum-Boxdorf einge-
gliedert und habe am „Betrieblichen Ar-
beitstraining“ der Firma ACCESS teil-
genommen. Am 16.01.01 habe ich bei 
Sympalog ein Praktikum begonnen und 
dann habe ich ab Juni einen Arbeitsver-
trag bekommen. 

Wenn Sie an die ersten Prak-
tikumstage zurückdenken. Wie war 
das? 

Bild: Markus Hirschmann

Markus Hirschmann:
Also als ich angefangen hatte, ist mir 

einiges schwer gefallen. Alles war neu. 
Ich kannte meine Aufgaben nicht und 
musste sie lernen. Mir haben dabei die 
Andrea Seeger und der Stefan Bauer von 
ACCESS geholfen und meine Kollegen. 
Ganz am Anfang war die Andrea Seeger 
jeden Tag da und hat mich unterstützt. 
Das ist dann immer weniger geworden, 
weil ich immer selbständiger geworden 
bin. Die Leute von ACCESS haben mit 
mir meine Aufgaben eingeübt. 

Können Sie mal einen Arbeitstag 
von sich beschreiben?

Markus Hirsch-
mann:

Montag morgens, 
wenn ich in die Fir-
ma komme, dann 
schnapp‘ ich mir erst 
mal den Briefkasten-
schlüssel. Sperr‘ den 
Briefkasten auf und 
hol‘ die Wochenend-
post hoch. Dann ver-
teile ich die Post und 
sag‘ den Kollegen da-
bei „Guten Morgen“. 

Dann schau‘ ich 
erst mal in die Kü-
che, ob da alles aufge-

räumt ist. Danach geh‘ ich ins Bespre-

chungszimmer, um Ordnung zu ma-
chen. Wenn ich mit all dem fertig bin, 
dann verschrifte ich am Computer unser 
Kinosystem "Fränki".

Und wenn das fertig ist, dann ge-
he ich mit ‘ner Brotzeitliste ‘rum und 
frag die einzelnen Kollegen, ob sie was 
benötigen zum Mittagessen und dann 
schreiben die es auf. So um 10.45 Uhr 
bestelle ich per Telefon das Essen. 

Um 11.00 Uhr gehe ich zum Bus 
und fahre in die Stadt und um 12.00 
Uhr bin ich wieder da. In der Stadt 
hole ich das Essen beim Bäcker oder 
beim Chinesen. Dann gibt‘s gemein-
sames Essen und nach dem Essen räu-
me ich die Küche auf. Ich muss z. B. Ti-
sche und Arbeitsflächen abwischen, die 
Spüle reinigen und die Spülmaschine 
einräumen und einschalten. Dann ma-
che ich die Geld-Abrechnung mit den 
Kollegen.

Danach schaue ich, ob noch alle Vor-
räte da sind. Hier habe ich eine Liste, die 
ich gemeinsam mit Stefan Bauer erstellt 
habe. Dann mache ich nochmal einen 
Gang ins Besprechungszimmer. Wenn 
wieder eine Besprechung war, muss ich 
abräumen. Wenn Kunden kommen, de-
cke ich den Tisch. 

Und dann so um 15.00 Uhr räu-
me ich meistens die Spülmaschine aus, 
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die ist dann schon fertig und dann ma-
che ich jeden Tag unsere italienische 
Kaffeemaschine sauber.  

So ab 15.45 Uhr frage ich die Kolle-
gen,  ob sie noch was für den Briefkasten 
haben und meistens muss ich dann noch 
auf die Sparkasse oder auf die Dresdner 
Bank, um Überweisungen abzugeben. 

Sie haben ganz schön viel verschiedene 
Aufgaben. Was ist eigentlich Ihre 
Behinderung? 

Markus Hirschmann:
Ich hab‘ eine Zyste im Kleinhirn, das 

wirkt sich auf mein Gleichgewicht aus. 
Ich habe Gleichgewichtsstörungen. Ich 
rede halt langsamer als normal und bin 
in meinem Arbeitstempo eingeschränkt. 
Außerdem bin ich lernbehindert. Ich 
war in einer Schule für Körperbehin-
derte und wurde nach dem Lehrplan 
zur individuellen Lernförderung unter-
richtet. 

Gehen wir nochmal weit zurück. Wa-

rum haben Sie nach der Schule den 
Wunsch gehabt, auf dem allgemeinen 
Arbeitsmarkt zu arbeiten? 

Markus Hirschmann:
Weil ich mit nichtbehinderten Kolle-

gen in Kontakt kommen wollte und weil 
ich Geld verdienen wollte.

Wie kommen Sie mit Ihren Kollegen 
und Kolleginnen zurecht?

Markus Hirschmann:
Ich habe im Moment 15 Kollegen 

und Kolleginnen und da komme ich 
recht gut aus. Die sind ganz nett. Ich 
fühle mich akzeptiert und geborgen.

Wenn Sie zurückdenken, wie hat sich 
in den letzten 2 Jahren Ihr Leben ver-
ändert? 

Markus Hirschmann:
Also, früher war ich sehr schüchtern 

Menschen und Kollegen gegenüber. 
Und hab‘ nicht alles alleine geschafft 
mit der Arbeit. Und jetzt trau‘ ich mich 

eigentlich, auf Kollegen zuzugehen und 
auch auf andere Leute und bin eigent-
lich selbständiger als vor 2 Jahren. 

Über was freuen Sie sich besonders, 
wenn Sie zurückdenken? 

Markus Hirschmann:
Dass ich ein langes Praktikum ge-

macht hab‘ und dass ich nie den Kopf 
hängen hab‘ lassen. Und dass ich immer 
weiter gemacht hab‘ mit meinem Prakti-
kum und am meisten freue ich mich, 
dass ich jetzt seit einem Monat und ein 
paar Tagen einen Arbeitsvertrag habe. 

Gibt es noch etwas, was Sie sagen 
möchten?

Markus Hirschmann:
Ja, es macht mir hier tierisch Spaß in 

der Firma und ich würde mich freuen, 
wenn die Firma noch weiter expandiert.

Gäbe es ACCESS nicht, so hätte das 
mit der Arbeit bei mir nicht geklappt. 
Ihr seid einfach die Besten! 

Vielen Dank für das Interview.

Interview mit Manuela Boros, Mitarbeiterin und Personalverantwortliche 
bei der Firma Sympalog Speech Technologies AG, Erlangen. 

Die Firma Sympalog Speech Technolo-
gies gilt als ein führendes Unternehmen 
im Bereich der Sprachtechnologie. Was 
sind das für Produkte, die Ihre Firma 
entwickelt?

Manuela Boros:
Die Sympalog AG ist eine Firma, 

die Sprachtechnologie herstellt, unsere 
Produkte sind Spracherkennungs- und 
Sprachdialogsysteme. 

Unser Ziel ist es, Systeme zu bau-
en, die es dem Nutzer ermöglichen 
per Umgangssprache mit dem Com-
puter zu reden so wie er auch mit ei-
nem anderen Menschen redet. So 
kann man zum Beispiel ganz einfach 
Informationen vom Computer erfra-
gen. Wir haben als Demo-Applikation 
u.A. ein Kino-Auskunftssystem gebaut, 
bei dem man anruft und das dann auf 
ganz normal gesprochene Sätze rea-
giert und sagt, welcher Film wo läuft. 
Das Programm ist von jedem benutz-
bar. Man muss es nicht erst lernen, 
man muss sich auch nicht erst daran 
gewöhnen.

Was waren die Gründe für Ihre Be-
teiligung am Projekt „Betriebliches 
Arbeitstraining“ des Integrationsfach-
dienstes ACCESS? 

Manuela Boros:
Sympalog ist eine relativ junge Firma. 

Uns gibt es erst seit März 2000 und wir 
haben uns von uns aus eigentlich nicht 
mit solchen Fragen beschäf-
tigt. Aufmerksam geworden 
sind wir durch einen Mit-
gründer unserer Firma, der 
ein Nachbar von Markus ist 
und der uns von diesem In-
tegrationsfachdienst erzählt 
hat. Dieser Mitgründer wuss-
te, dass Markus ein Praktikum 
sucht und hat uns vorgeschla-
gen, Markus bei uns als Prak-
tikanten aufzunehmen. 

Zunächst waren wir ein bis-
schen skeptisch, weil wir da-
durch dass wir so klein sind, 
befürchtet haben, nicht die 
Möglichkeit zu haben, Markus auch or-

dentlich zu betreuen. Es war also nicht 
die Angst, einem behinderten Menschen 
ein Praktikum anzubieten, sondern eher 
die Sorge,  ihm nicht die Umgebung 
und die Voraussetzungen bieten zu kön-
nen, die er für sein Praktikum braucht. 

Ansonsten hat uns die Idee sehr 
gut gefallen, weil es auch unse-

Bild: Manuela Boros
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rer Unternehmenskultur und unse-
rer Unternehmensethik entspricht, dass 
wir auch behinderte Mitmenschen ganz 
normal betrachten und auch ganz nor-
mal bei uns integrieren möchten. 

Wie wurden Sie als Unternehmen 
durch den IFD ACCESS unterstützt? 

Manuela Boros:
Also zunächst muss ich sagen, wir 

wurden sehr, sehr gut unterstützt. 

Wir haben nämlich überhaupt nichts 
selber machen müssen. Das fing damit 
an, dass ACCESS vor der Anstellung al-
le Formalitäten für uns übernommen 
hat, d.h. Anträge, Formulare wurden 
von ACCESS ausgefüllt und wir muss-
ten nur noch unterschreiben. Als Mar-
kus mit seinem Praktikum im Januar 
2001 anfing, wurde er jeden Tag be-
treut, d. h. jemand von ACCESS kam 
vorbei und ist mit Markus seine Aufga-
ben durchgegangen und hat ihn dabei 
betreut. Das bedeutet, wir mussten nie-
manden abstellen, der sich täglich meh-
rere Stunden mit Markus beschäftigt 
hätte. Das war ja genau die Befürch-
tung, von der ich vorhin sprach, dass 
wir uns das nämlich gar nicht hätten 
leisten können. Hier sind wir sehr ent-
lastet worden. Wir mussten eigentlich 
nur sagen, was Markus tun soll und 
dann war jemand da, der es mit ihm 
durchgesprochen und eingeübt hat. 

Insofern würde ich sagen, war die Be-
treuung optimal. 

Es ist leider keine Selbstverständ-
lichkeit Menschen mit Behinderung zu 
beschäftigen. Was hat letztendlich dazu 
geführt, dass Markus Hirschmann bei 
Ihnen einen Arbeitsvertrag bekam? 

Manuela Boros:
Ja, letztendlich hat eine gewisse Ab-

hängigkeit unsererseits von Markus da-
zu geführt. 

Wir haben uns so an ihn gewöhnt 
und er ist mittlerweile so gut in die Fir-
ma integriert, dass, als wir uns überleg-
ten, ob wir in Zukunft auf ihn verzich-
ten wollen, die einhellige Meinung, 
war, eben nicht auf ihn verzichten zu 
wollen. 

Er ist für uns ein sehr, sehr wichtiger 
Mitarbeiter geworden.  Nicht nur weil 
er uns viele lästige kleine Aufgaben ab-
nimmt sondern auch weil er ein net-
ter Kumpel geworden ist, mit dem man 
sehr gut zurechtkommt und der sehr 
fröhlich ist.

Wurden Sie außer von ACCESS auch 
von anderen Stellen bei der Arbeitsplatz-
schaffung unterstützt? 

Manuela Boros:
Ja, wir haben für die Beschäftigung 

von Markus einen Eingliederungs-
zuschuss für Schwerbehinderte beim Ar-
beitsamt beantragt, der einen Teil seines 
Gehalts abdeckt. Außerdem bekommen 
wir einen Zuschuss vom Integrations-
amt für seinen Arbeitsplatz - für den 
Rechner, für den Schreibtisch und für 
den Stuhl, den wir für ihn angeschafft 
haben. 

Ansonsten kann ich noch sagen, 
dass wir auch hier nichts selber ma-
chen mussten. Hier hat uns ACCESS 
geholfen. Wir hätten auch gar nicht ge-
wusst, dass es all‘ diese Fördermöglich-
keiten gibt. ACCESS ist von sich aus auf 
uns zugekommen und hat gesagt, man 
könne das Alles fördern lassen. AC-
CESS hat uns die Anträge besorgt, hat 
sie auch ausgefüllt, hat den Kontakt mit 
dem Arbeitsamt übernommen, so dass 
wir damit relativ wenig Arbeit hatten. 

Vielen Dank für das Interview.

Die Interviews wurden von Andrea 
Seeger vom IFD ACCESS geführt. 

Kontakt: 
IFD ACCESS gGmbH 
Andrea Seeger, Projektleiterin 
Michael-Vogel-Str. 1 b
91052 Erlangen 
Tel. 09131/89 74 44
Fax 09131/89 74 49
eMail: andrea.seeger@access-ifd.de

Integrationsbetriebe und 
Integrationsabteilungen
Erfolgreiche berufliche Eingliederung und Schaffung von 
Arbeitsplätzen für arbeitslose Behinderte
Von Rainer Dolle

Am 29. September 2000 hat der 
Deutsche Bundestag das Schwer-

behindertengesetz novelliert und mit 
diesem „Gesetz zur Sicherung der 
Eingliederung Schwerbehinderter in 
Arbeit, Beruf und Gesellschaft“ die 
neueren Bestrebungen zur berufli-
chen Eingliederung behinderter Men-
schen sowohl im Hinblick auf die In-
tegrationsfachdienste als auch auf die 
weitere Innovation, nämlich die Inte-

grationsabteilungen und –firmen, auf-
gegriffen.

So werden erstmals in der deutschen 
Geschichte neben den beschützenden 
Werkstätten jetzt auch Integrationsun-
ternehmen, Integrationsbetriebe oder 
Integrationsabteilungen zur Beschäfti-
gung für Schwerbehinderte gesetzlich ge-
regelt und finanziell gefördert, wobei min-
destens 25 % und höchstens 50 % der Be-

schäftigten Schwerbehinderte sein sollen.

Der Behindertenbeauftragte der Bun-
desregierung, K. Hermann Haack, hat 
damals die Vision in den Raum gestellt, 
dass der behinderte Mensch selbst ent-
scheiden soll, ob er

1. über das Arbeitsamt eine Vermitt-
lung in den regulären Arbeitsmarkt 
anstrebt oder
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2. eine Werkstatt für Behinderte be-
sucht oder

3. in einem Integrationsbetrieb zu-
sammen mit nicht behinderten 
Menschen  arbeiten möchte oder

4. mit Hilfe der Beratung und Ver-
mittlung spezieller Integrations-
fachdienste die für ihn geeigne-
te Beschäftigung auf dem norma-
len Arbeitsmarkt, z.T. unter Zuhil-
fenahme von Jobcoachs zu finden 
sucht.

Die im Schwerbehindertengesetz § 53 
a aufgenommenen Regelungen zu den 
Integrationsfirmen wurden in das neue 
Sozialgesetzbuch IX dann übernom-
men. In Hessen waren beispielsweise auf 
dieser Basis im April 2002 bereits 34 an-
erkannte Integrationsprojekte mit 471 
Arbeitsplätzen identifizierbar.

Nach Augenschein steigt diese Zahl 
weiter an und die etablierten Betriebe 
in diesem Bereich erhalten Konkurrenz 
durch interessierte Behindertenverbän-
de, die hier mit den Firmen neue Be-
schäftigungsmöglichkeiten und Arbeits-
plätze für ihr Klientel sehen.

Mitten in dieser Entwicklung ehemals 
eher „alternativ“ ausgerichteter Behin-
dertenbetriebe mit einer vorherrschen-
den Zielgruppe der psychisch kranken 
Menschen, hat das Bundesarbeitsmi-
nisterium ein 4-jähriges Modellprojekt 
aufgelegt,  um herauszufinden, welche 
Arten von Integrationsbetrieben oder –
abteilungen sich am Markt halten kön-
nen bzw. welchen Zuschussbedarf sie 
haben.

Das hessische Modellprojekt ging an 
die Praxis GmbH in Marburg mit den 
Hauptgesellschaftern Arbeit und Bil-
dung e.V., einem Bildungs- und Be-
schäftigungsträger der freien Wohl-
fahrtspflege sowie den Städten Stadt 
Marburg und Stadt Stadtallendorf.

Arbeit und Bildung e.V. hatte sich 
im Bereich der beruflichen Eingliede-
rung behinderter Menschen bereits 
mehrfach einen Namen gemacht, so z.B. 
im sogenannten Marburger Modell, ei-
ner Konzeption, die durch berufliche 
Qualifizierung und Training on the Job 
innerhalb von 5 Jahren über 110 ehema-
lige Mitarbeiter aus Werkstätten für Be-

hinderte in den regulären Arbeitsmarkt 
vermittelt hatte.

Der Kernbereich der Praxis GmbH 
ist ein Gebrauchtwarenkaufhaus für 
insbesondere gebrauchte Möbel sowie 
Dienstleistungen im Garten- und Land-
schaftsbau und im Baunebenbereich, 
hier vorzugsweise im Auftrag der Kom-
munen.

Arbeit und Bildung e.V. mit seinen 
GmbHs und Zweckbetrieben beschäf-
tigte schon immer ca. 10 % Behinder-
te und bewarb sich als hessische Mo-
dellintegrationsfirma „relectro“ mit 
einem Konzept der Aufarbeitung und 
des Verkaufs von Elektroaltgeräten 
zusammen mit Reparaturwerkstatt, Ab- 
und Zulieferdienst, mitten im größten 
Einkaufszentrum der mittelhessischen 
Region und mit der Schaffung von 16 
sozialversicherungspflichtigen Arbeits-
plätzen, vor allem für schwerbehinderte 
arbeitslose Frauen.

Wir dockten uns sozusagen an den 
größten Multimedia-Markt der Region 
an und konnten somit auf großer Fläche 
für die interessierten Kunden gemein-
sam Neugeräte, Altgeräte und Dienst-
leistungen anbieten.

relectro arbeitet sehr eng am Markt 
und unterliegt allen normalen unter-
nehmerischen Marktentscheidungen, 
Schwankungen und auch entsprechend 
straffer Erlösorientierung.

11 Behinderte und 7 Nichtbehin-
derte sind bei dieser Integrationsab-
teilung relectro angestellt und verdie-
nen durchschnittlich ca. 1.500,00 € 
im Rahmen normaler tariflicher Ent-
lohnung.

Die Handicaps der ehemals arbeitslo-
sen Behinderten sind sehr unterschied-
lich: Epilepsie, Gehörlosigkeit, psy-
chische Behinderung, Schizophrenie, 
Krebserkrankung und in Folge körper-
liche Einschränkung, Sehbehinderung, 
Hirnaneurysma, geistige Behinderung, 
Lernbehinderung. 

Im vergangenen Jahr 2001 konnte 
600.000,00 € Umsatz erzielt werden, 
wobei 130.000,00 € als Verkaufserlös 
am Markt erwirtschaftet werden muss-
ten. Nach Ablauf der Modellfinanzie-
rung hat das Bundesministerium für Ar-

beit für die ehemaligen Modellträger ei-
ne Übergangsphase vorgegeben, die es 
ihnen ermöglichen soll, nach 3-jähri-
ger Übergangsförderung ohne die ehe-
mals höheren Zuschüsse am Markt zu 
bleiben.

Die von der Integrationsabteilung re-
lectro vorgelegte Konzeption umfasst 
daher eine Verdoppelung des Ver-
kaufserlöses und der Einnahmen aus 
den Dienstleistungen auf dann mehr als 
die Hälfte des Gesamtumsatzes. Erreicht 
werden soll dies durch 

1. Ausweitung des Kerngeschäftes 
durch Ausweitung der Verkaufsflä-
che und der dafür nötigen Lagerflä-
che

2. Sortimentserweiterung der Elek-
troaltgeräte um insbesondere Per-
sonalcomputer und eine neu aufzu-
bauende Ersatzteilbörse und

3. Internetvermarktung mit dem Ziel 
des späteren Verkaufs über das In-
ternet.

Die Hälfte der Vorhaben sind z.Z. be-
reits umgesetzt, bis Ende 2005 hoffen 
wir auf die Restumsetzung.

Ähnlich wie die anderen Integrations-
firmen in Deutschland müssen auch wir 
die durchschnittliche Arbeitsprodukti-
vität der Mitarbeiter mit ca. 50 % an-
geben, der Krankenstand liegt z.Z. bei 
durchschnittlich 50 %, es kommt zu er-
heblichen Ausfallzeiten durch berufs-
begleitende und sprachliche Schulung 
bzw. Qualifizierung, zu Minderleistun-
gen durch fehlende Fachkompetenz, ge-
ringere Belastbarkeit und höhere Stress-
anfälligkeit.

Es gibt keine besondere Behandlung 
der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, 
sondern die normale Personalentwick-
lung mit Motivations- und Leistungs-
anreizen, die in unserem Haustarifver-
trag sowie im Förderplan festgelegt 
sind. Wie für alle anderen Beschäftigten 
unserer Beschäftigungsbetriebe auch, 
erfolgt eine hohe Betreuung und sozi-
alpädagogische Einzelberatung, Qua-
lifizierung am Arbeitsplatz und Ver-
mittlung in berufliche Praktika mit 
dem Ziel, jährlich mindestens 20 % der 
Belegschaft in den regulären Arbeits-
markt zu vermitteln.
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Im Jahr 2001 konnten so 4 von 13 
ehemaligen Mitarbeitern und Mitarbei-
terinnen vermittelt werden.

Eine Rückschau auf alle beschäftigten 
Behinderten seit 1998 bei Praxis GmbH 
ergibt, dass z.Z. noch 12 beschäftigt 
sind, 6 wurden vermittelt, 3 wurde ge-
kündigt und 9 sind arbeitsuchend aus-
geschieden.

Wir halten dies für eine erfolgreiche 
Arbeit.

Wichtig für unseren Ansatz ist uns un-
ser Betriebsprofil und unsere Betriebs-
philosophie:

Aus unserer Sicht ist es unerheblich, 
welches Handicap ein Arbeitsloser oder 
ein Arbeitsuchender hat, ob er zu alt ist 
(über 50), ob er zu jung ist (unter 20), 
ob er Ausländer ist oder keine Ausbil-
dung hat, ob er drogenabhängig ist oder 
kein Deutsch spricht, ob er seit 20 Jah-
ren aus dem Beruf oder als langzeitar-
beitslos eingestuft werden muss oder ob 
er eben als behinderter Mensch ein be-
sonderes  Arbeitsmarktrisiko hat.

In allen Fällen haben wir uns auszu-
richten an der individuellen Biographie 
und müssen jeweils den „richtigen De-
ckel“ für den „einzelnen Topf“ finden. 

Diese Betrachtung setzt gleichzeitig 
voraus, dass wir uns nicht in erster Li-
nie mit dem jeweiligen Handicap be-
schäftigen, sondern vor allem mit den 
produktiven Potenzen des Einzelnen,  
der Wiedererweckung seines Arbeitsver-
mögens und der Erkenntnis seiner Leis-
tungsfähigkeit.

Im Unterschied zu allen anderen För-
derungsformen ist in der Integrations-
firma die Auszahlung eines normalen 
sozialversicherungspflichtigen Loh-
nes von enormem Vorteil. Für vie-
le aus ehemals in einem Wohnheim le-
bend, kommt jetzt erst ein normales 
Leben und ein normales Wohnen über 
das Lohneinkommen in Frage, berufli-
che Normalität evoziert normales sozi-
ales Leben.

Folgende Probleme werden uns in 
der Zukunft beschäftigen:

1. Der Normalitätsanspruch an Be-
triebe unserer Art hat dazu geführt, 

dass man keine sozialpädagogische 
Arbeit mehr finanzieren möchte, 
obwohl man dabei übersieht, dass 
auch so genannten normale Betrie-
be natürlich einen Sozialdienst und 
entsprechend pädagogische Fach-
kräfte haben.

2. Die erheblichen Leistungsminde-
rungen und Einschränkungen füh-
ren zu einem erheblichen betriebs-
wirtschaftlichen Nachteil im Un-
terschied zu anderen am Markt be-
findlichen Betrieben. Dieser müsste 
durch einen dauerhaften Ausgleich 
kompensiert werden. Statt dessen 
werden wir hier von den Kosten-
trägern über Gebühr ausgereizt und 
der Bogen möglicherweise über-
spannt im Hinblick auf die wirt-
schaftliche Rentabilität.

3. Leistungsstärkere behinderte Mit-
arbeiter/-innen werden leichter in 
den regulären Arbeitsmarkt vermit-
telt, führen auf der anderen Sei-
te aber auch sofort zu einem Ver-
lust an Produktivität in unserer Ab-
teilung (hier haben wir also auch 
wieder das klassische Problem der 
beschützenden Werkstätten). Dies 
darf aber nicht zu einem Festhal-
ten bei den Leistungsträgern führen 
und kann m.E. ebenso durch Aus-
gleichszahlungen kompensiert wer-
den, wie wir es ja auch vergleichs-
weise bei der Arbeitsverwaltung fin-
den durch Fortzahlung der Gelder 
bis zu einem bestimmten Datum.

4. Die Vermittlung der Arbeitslosen 
aus unserem Betrieb heraus gelingt 
meist nur durch Lohnkostenzu-
schüsse an Arbeitgeber des 1. Mark-
tes. Diese Zuschüsse geraten aber 
zunehmend in Konkurrenz  zum 
regional verfügbaren Budget der 
Arbeitsämter und somit zu ande-
ren Arbeitsamtsaufgaben. In Hes-
sen schwankten vor einem halben 
Jahr diese Eingliederungszuschüsse 
zwischen 30 % und 100 %, je nach 
Arbeitsamtsbezirk. Bei dieser nied-
rigen Zuschusshöhe sind allerdings 
die behinderten Menschen kaum, 
angesichts der Arbeitgebervorurtei-
le, zu vermitteln.

5. Dem Auftrag der Weitervermitt-
lung kann nur nachgegangen wer-
den, wenn hierfür ausreichendes 

Fachpersonal zur Verfügung steht. 
Letzteres wird vom Landeswohl-
fahrtsverband nicht finanziert mit 
Verweis auf die Existenz der Inte-
grationsfachdienste. Diese wieder-
um sind bei uns mit der Vermittlung 
arbeitsloser Schwerbehinderter der 
Arbeitsverwaltung mehr als bedient. 

6. Soziale Unternehmen unserer Art 
weisen in der Regel gut ausgestat-
tete Arbeitsplätze mit tariflicher Be-
zahlung auf. Hierdurch entsteht ein 
gewisses Anspruchsniveau an einen 
Arbeitsplatz, der in der Privatwirt-
schaft vielfach nicht gehalten wer-
den kann, weder im Hinblick auf die 
Bezahlung noch im Hinblick auf die 
Qualität des Arbeitsplatzes und der 
Arbeitszeit und der Erfordernisse. 
Dieses Problem ist nur lösbar durch 
den Wissenstransfer an den behin-
derten Beschäftigten, dass seine Zeit 
in jedem Fall befristet ist und er bald 
wieder gehen muss zu möglicher-
weise eben anderen Bedingungen.

7. Der Modellversuch hatte vorgege-
ben, die Schwerbehinderten unbe-
fristet einzustellen. Es ist eine er-
hebliche Erschwernis in der Wei-
tervermittlung, da natürlich für den 
Einzelnen nicht einzusehen ist, wa-
rum er angesichts seines unbefriste-
ten schönen Arbeitsvertrages frei-
willig sich einen neuen Arbeitgeber 
suchen soll.
Dies muss für die Zukunft unbe-
dingt geändert werden – nur befris-
tete Arbeitsverträge.

Trotz aller kritischen Betrachtung 
bleibt:

Die Integrationsfirmen in Deutsch-
land haben sich in den letzten 20 Jah-
ren etabliert, sie haben eine gesetzliche 
Grundlage erhalten und müssen nun 
weiter entwickelt werden.

Hierfür ist vor allem wichtig, dass sich 
die Akteure dieser Betriebe zu Wort 
melden und auf Gelungenes und Miss-
lungenes hinweisen, so wie auch in die-
sem Artikel versucht.

Kontakt:
Rainer Dolle
Arbeit und Bildung e.V.
Krummbogen 3 - 35039 Marburg
Telefondurchwahl 06421-9636-0
eMail  AUBMR@t-online.de
http://home.t-online.de/home/AUBMR
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Runderlass der Bundesanstalt für Arbeit (BA) 
zur Zusammenarbeit mit den Integrations-
fachdiensten (IFD) nach § 109 ff. SGB IX
Von Jörg Bungart 

Die positive Meldung zuerst: Der 
aktuelle Runderlass der BA zur 

Zusammenarbeit mit den IFD vom 
19.08.2002 (Geschäftsanweisung 30/
2002), hat verschiedene, der von der 
BAG UB gestellten Forderungen, die 
auch im Gespräch der IFD-Länderver-
tretungen am 10.04.02 bei der BA er-
örtert wurden, aufgenommen (vgl. im-
pulse Nr. 22, S. 12ff. sowie impulse Nr. 
23, S. 24ff. oder unter www.bag-ub.de). 
Dazu gehören u.a.: mindestens drei-
jährige Vergütungsvereinbarungen (s. 
Punkt 1.); kooperative und realistische 
Zielvereinbarungen (s. Punkt 3); Zuwei-
sungsdauer mindestens sechs Monate 
plus Ausnahmeregel wie „z.B. bei Werk-
stattbeschäftigten, psychisch behinder-
ten oder gehörlosen Menschen“ (länge-
re Zuweisungsdauer, s. Punkt 4 a)); die 
Möglichkeit der Verlängerung der Zu-
weisungsdauer – nach schriftlicher Be-
gründung - ist ausdrücklich festgehalten 
(s. Punkt 4 b)); die Vermittlungsvergü-
tung erfolgt bereits nun, wenn Beschäf-
tigungsverhältnisse von mind. drei Mo-
naten abgeschlossen wurden (s. Punkt 6 
b) 1. Abs.), dazu zählen nach Auskunft 
der BA auch dreimonatige Probebe-
schäftigungen nach § 238 SGB III; An-
erkennung der Vermittlungsleistung des 
IFD (s. Punkt 6 b), 3. Abs.); Übernah-
me der Kosten für Gebärdensprachdol-
metscher (s. Punkt 11).

Neben diesen positiven Aspekten be-
fürchten jedoch verschiedene IFD einen 
zunehmenden Verwaltungsaufwand 
durch die Erstellung eines Abschlussbe-
richtes bei Beendigung der Zuweisung 
ohne berufliche Integration (s. Punkt 4 
c)). Hier sollten – und dies betont auch 
die BA – praktikable Formen gefunden 
werden. Deutlich negativ zu beurteilen 
ist, dass der Runderlass keine generelle 
Erhöhung der Betreuungspauschale so-
wie keine Anhebung des Vermittlungs- 
und Erfolgshonorars enthält. Letzteres 
war zumindest noch im Entwurf des 
Runderlasses vorgesehen. Dort hieß es 
unter Punkt 6 b): „Nach § 421g Abs. 2 

SGB III erhält der eingeschaltete Ver-
mittler bei dauerhafter Vermittlung ei-
nes neun Monate lang Arbeitslosen ei-
ne Vergütung von 2.500,- € (1.000,- € 
Vermittlungsvergütung; 1.500,- € Er-
folgsvergütung). Im Hinblick auf die 
unabhängig von der Dauer der Ar-
beitslosigkeit eine Vermittlung deut-
lich erschwerenden besonderen Han-
dicaps des Personenkreises nach § 109 
Abs. 2 Satz 3 SGB IX wird die Ver-
mittlungsvergütung für IFD auf insge-
samt 2.500,- € angehoben; § 421g Abs. 
2 Satz 3 SGB III ist entsprechend an-
zuwenden.“ Dieser wichtige Teilaspekt 
wurde auf der Sitzung des Ausschusses 
nach § 105 SGB IX (Beratender Aus-
schuss für behinderte Menschen bei der 
BA) am 08.08.2002 ebenfalls verhan-
delt. Leider wurde die genannte Pas-
sage später gestrichen. Übrig geblie-
ben ist folgende Aussage in Punkt 14: 
„Zur Höhe der Vermittlungsvergütung 
– ggf. Angleichung an die Leistungen 
nach § 421g SGB III -  und zur Ver-
einheitlichung des Verfahrens der Zu-
sammenarbeit zwischen Arbeitsamt und 
IFD ergehen demnächst gesonderte 
Weisungen.“

Es bleibt festzuhalten, dass die Finan-
zierung der IFD unzureichend und un-
gesichert bleibt, gerade auch zur Erfül-
lung der erforderlichen Querschnitts-
aufgaben. Außerdem können nach wie 
vor bestimmte fachliche Inhalte für 
Zielgruppen mit einem besonders ho-
hen Unterstützungsbedarf nicht vor-
gehalten werden, da die finanziellen 
und damit personellen Ressourcen feh-
len. Sollen z.B. SchulabgängerInnen ef-
fektiv unterstützt werden, muss, darauf 
verweisen Praxis und empirische Ergeb-
nisse übereinstimmend, eine Beratung 
zwei Jahre vor Schulentlassung erfol-
gen. Nach wie vor ist die Phase der Ein-
arbeitung im Betrieb nach Abschluss ei-
nes Arbeitsvertrages nur unzureichend 
abgesichert, zumal den MitarbeiterIn-
nen in den IFD ab diesem Zeitpunkt 
neue KlientInnen zugewiesen werden. 

Die o.g. Entwurfspassage wäre hier ein 
Schritt in die richtige Richtung gewe-
sen. 

Die zukünftige Absicherung der Fi-
nanzierung der IFD bleibt somit eine 
aktuelle Forderung! Diese muss im We-
sentlichen über die Ausgleichsabgabe 
erfolgen. Zu beachten ist in diesem Zu-
sammenhang die Kann-Regelung nach 
§ 113 SGB IX. Dabei gilt, dass insbe-
sondere die IFD aufgrund ihrer Nähe 
zu Betrieben des allgemeinen Arbeits-
marktes ein gezieltes Instrument zur ef-
fektiven und effizienten Nutzung der 
Ausgleichsabgabe bzw. des Ausgleichs-
fonds (vgl. §§ 77 (5) und 78 SGB IX) 
sind. Dies verdeutlicht auch § 41 (1) 
Abs. 3, der als Verwendungszweck aus-
drücklich den „Aufbau und die Förde-
rung von IFD“ benennt. Von Interes-
se ist in diesem Zusammenhang wofür 
die Mittel des Ausgleichsfonds verwen-
det werden. Zum Vergleich seien zwei 
Positionen genannt, die im Wirtschafts-
plan des Ausgleichsfonds für das Jahr 
2002 aufgeführt sind: 1. Zuschüsse für 
IFD = 51,1 Mio €. 2. Leistungen für 
Wohnstätten = 71,5 Mio €. Ein großer 
Teil der Mittel wird somit höchstens in-
direkt zur Teilhabe schwerbehinderter 
Menschen am Arbeitsleben eingesetzt. 
Außerdem stehen für 2002 planmäßig 
insgesamt 317 Mio € zur Verfügung. 
Eine deutliche Steigerung gegenüber 
2001 mit umgerechnet ca. 232,6 Mio 
€. Es stehen offenbar ausreichend Mit-
tel zur Verfügung, die IFD endlich fi-
nanziell so auszustatten, das sie ihrem 
Auftrag auch im vollem Umfang nach-
kommen können.

Ungeachtet der immer noch unklaren 
Finanzsituation der IFD, zeigt der ak-
tuelle Runderlass (-Entwurf), dass fach-
liche Argumente durchaus Verbesse-
rungen erzielen können und die Arbeit 
der BAG UB zu tatsächlichen Erfolgen 
führt. Eine breite Mitgliedschaft sichert 
dies auch für die Zukunft!
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Persönliches Budget für Menschen mit 
Behinderung in Hessen
– Konzeption eines Modellversuches –     Frankfurt, April 2002

Paritätischer Wohlfahrtsverband Hessen
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1. Präambel

Am 15. November 1994 trat eine Än-
derung des Grundgesetzes in Kraft. 

In Artikel 3 Absatz 3 des Grundgeset-
zes wurde der Satz angefügt: „Niemand 
darf wegen seiner Behinderung benach-
teiligt werden.“ 

In der „Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union“ wurde ebenfalls 
die Nichtdiskriminierung behinderter 
Menschen (Artikel 21 Absatz 1) sowie 
die Integration von Menschen mit Be-
hinderungen (Artikel 26) aufgenommen. 

Die Verfassungsänderung drückt auch 
ein verändertes Selbstbewusstsein von 
Menschen mit Behinderungen aus. Die-

ser Paradigmenwechsel wurde von den 
Behinderten-Selbsthilfeorganisationen in 
langen Jahren erkämpft. Menschen mit 
Behinderungen wollten nicht länger als 
„Sorgenkinder“ betrachtet und deshalb 
gänzlich von der Fürsorge der Wohl-
fahrtspflege umgeben werden. Vielmehr 
wollen Menschen mit Behinderungen 
als gleichberechtigte Bürgerinnen und 
Bürger in unserer Gesellschaft leben und 
demzufolge selbst verantwortlich für 
ihr Leben sein – weg vom „Objekt der 
Fürsorge“ hin zum „Subjekt des Han-
delns“. Die Bundesregierung greift die-
sen Paradigmenwechsel in ihren Geset-
zen zum Sozialgesetzbuch IX (SGB IX) 
mit dem Titel „Rehabilitation und Teil-
habe behinderter Menschen“ auf. 

So setzt Teilhabe auch Teilnahme vo-
raus – bei Entscheidungsprozessen über 
Leistungen und gleichermaßen bei der 
Auswahl und Ausführung von Leis-
tungen. Dies ist im § 9 des SGB IX 
„Wunsch- und Wahlrecht“ verankert. 
Wie, neben den angebotenen Sachleis-
tungen dieses „Wunsch und Wahlrecht“ 
umgesetzt werden kann, wird im § 
17(1) 4. (2) beschrieben. Mit dem „Per-
sönlichen Budget“ können behinderte 
Menschen den „Einkauf“ von Leistun-
gen künftig eigenverantwortlich regeln. 
In Modellprojekten sollen die Rehabili-
tationsträger prüfen, welche Leistungen 
sich dafür eignen und wie die Budgets 
konkret bemessen sein müssen.

Bereits das BSHG verfolgt seit sei-
ner Einführung das Ziel der „Hilfe zur 
Selbsthilfe“: „Art, Form und Maß des 
Sozialhilfe richten sich nach der Beson-
derheit des Einzelfalles, vor allem nach 
der Person des Hilfeempfängers, der Art 
seines Bedarfs und den örtlichen Ver-
hältnissen.“ - § 3 Absatz 1 BSHG be-
schreibt damit zutreffend die  zu Recht 
geforderte selbstbestimmte Hilfe. Die in 
§ 101 a BSHG formulierte Experimen-
tierklausel ruft ausdrücklich zur Weiter-
entwicklung der Sozialhilfe auf. Statt 
Sachleistungen sollen und können Hil-

fen auch als Geldleistungen pauschal ge-
währt werden – sofern sie den Grund-
satz der Bedarfsdeckung erfüllen.

Die Zeit ist daher reif, auch in Hes-
sen für Menschen mit Behinderungen 
das Konzept eines „Persönlichen Bud-
gets“ einzuführen, damit sie selbst über 
Art, Weise und Umfang den von ihnen 
benötigten Hilfen bestimmen können. 
Der Paritätische Landesverband hat un-
ter Berücksichtigung bereits vorliegen-
der Entwürfe ein Konzept für ein „Per-
sönliches Budget“ entwickelt, das den 
Belangen behinderter Menschen Rech-
nung trägt.

Der Landesverband fordert daher ei-
nen hessischen Modellversuch „Persön-
liches Budget“. 

2. Forderung
Der Paritätische Landesverband Hes-

sen fordert, ermutigt auch durch die ein-
hellig positiven Voten aller Fraktionen 
der Verbandsversammlung des Landes-
wohlfahrtverbandes Hessen entsprechend 
§ 17 Abs 3 SGB IX die schnellstmögliche 
Einrichtung von Modellversuchen zur 
Erprobung eines „Persönlichen Budgets“ 
für Menschen mit Behinderungen.

In insgesamt sechs unterschiedlich 
strukturierten Modellregionen sollen die 
Voraussetzungen, unter denen „Persön-
liche Budgets“ für Menschen mit Behin-
derungen zu einer erhöhten Lebens-
qualität und zu verbesserten Möglich-
keiten der Selbstbestimmung führen, er-
probt werden.

Nach einer gemeinsamen Bewertung 
der Ergebnisse eines 3-jährigen Mo-
dells unter Beteiligung von Landesregie-
rung, Leistungsverpflichteten (Rehabili-
tationsträger), Leistungserbringen, der 
Wohlfahrtsverbände und der Selbsthil-
feverbände behinderter Menschen, soll 
entschieden werden, wie das „Persön-
liche Budget“ als Wahlmöglichkeit ne-
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ben der Inanspruchnahme von Sachleis-
tungen flächendeckend in Hessen einge-
führt werden kann.

3. Eckpunkte zu einem Modellversuch 
für das „Persönliche Budget“

3.1 Zusammensetzung des 
„Persönlichen Budgets“

Es wird ein Gesamtbudget bestimmt, 
welches alle Hilfen beinhaltet, auf die 
der behinderte Mensch einen Leistungs-
anspruch nach dem BSHG hat. Dazu 
gehören vor allem:

a) Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft (die persönliche Assistenz)

- Der Umfang der Leistungen (Assis-
tenz) wird entsprechend dem indi-
viduellen Hilfebedarf nach Stunden 
festgelegt. Dabei ist auch der Be-
darf an Unterstützung bei der In-
anspruchnahme des „Persönlichen 
Budgets“ zu berücksichtigen.

- Die Höhe der Vergütung je Stun-
de wird für Fachkräfte (z. B. pä-
dagogische Fachkräfte, pflegeri-
sche Fachkräfte, hauswirtschaftliche 
Fachkräfte)  sowie für Nichtfachkräf-
te („Laienhelfer“) pauschaliert.

b) Sachkosten

- Sachleistungen zur selbstständigen 
Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft und am Arbeitsleben (z. B. 
Beratung, Regiekosten, Bildungs- 
und Freizeitangebote). 

- Diese Hilfen werden mit einer mo-
natlichen Pauschale abgegolten.

- Mobilitätshilfen (z. B. Taxi, Son-
derfahrdienste). Hierzu wird ei-
ne Anzahl von Fahrten pro Monat 
pauschal festgelegt.

- Hilfen zur Kommunikation nach 
individuellem Bedarf.

c) Teilhabe am Arbeitsleben, siehe 
auch § 33, SGB IX, z. B.:

- Hilfen zur Erlangung eines ge-
eigneten Arbeitsplatzes (Beratung 
und Vermittlung ...)

- Qualifizierung: Fort- und Weiter-
bildung

- Zuschuss zum Arbeitslohn

- Arbeitsassistenz

- Arbeitsplatz in einem Integrations-
projekt

- Arbeitsplatz in einer Werkstatt für 
behinderte Menschen

d) medizinische Rehaleistungen

e)  Budgetassistenz

Die Möglichkeit der Inanspruchnah-
me einer Budgetassistenz als unabhän-
gige Begleitung und Unterstützung des 
Budgetnehmers, ist eine unabdingbare 
Voraussetzung für die Einlösung des 
Anspruchs, dass das persönliche Budget 
allen behinderten Menschen unabhän-
gig von Art und Schwere ihrer Behin-
derung zur Verfügung steht. Sie leistet 
weiterhin einen unverzichtbaren Bei-
trag zur Qualitätssicherung für Leistun-
gen für Menschen mit Behinderung. 
Budgetassistenz ist ein Angebot für 
die Budgetnehmer, die diese in An-
spruch nehmen können. Der Einzel-
ne entscheidet auch, wie viel Hilfe-
stellungen aus der Budgetassistenz er 
nutzen will.
Die Budgetassistenz muss eine an-
waltschaftliche Beratung, unabhängig 
von den Interessen von Leistungsträ-
gern und Leistungsanbietern, gewähr-
leisten.
Es ist sicher zu stellen, dass den Leis-
tungsberechtigten kostenfreie Budge-
tassistenz bereit gestellt wird.
Die Budgetassistenz soll mit einer ei-
genen Infrastruktur ergänzend zur ge-
setzlichen Betreuung aufgebaut wer-
den.
Budgetassistenten müssen Qualifizie-
rungen erhalten (z.B. über Qualitäts-
kriterien der ambulanten Dienste und 
anderer Leistungserbringer, rechtliche 
Rahmenbedingungen, Strukturen der 
Selbsthilfe, Gesprächsführung). Zu 
den vorbereitenden Aufgaben für das 
Modellprojekt gehört die Erarbeitung 
eines Qualifizierungskonzeptes.

3.2 Teilnahme am „Persönlichen Budget“

- Alle volljährigen Menschen mit 
Behinderungen im Sinne des § 39 
BSHG und § 2, SGB IX können, 
unabhängig davon, ob sie im pri-
vaten Haushalt oder einer vollsta-

tionären Einrichtung leben, ein 
„Persönliches Budget“ erhalten.

- Für das „Persönliche Budget“ gilt 
das Antragsprinzip. Die Teilnahme 
am Modellversuch ist freiwillig.

- Ein „Persönliches Budget“ ist 
möglich, wenn zuvor ein Gesamt-
plan nach § 46 BSHG aufgestellt 
und darin der Bedarf mit dem 
Hilfeempfänger gemeinsam fest-
gelegt wurde. Der Hilfeempfän-
ger kann hierzu auf Wunsch eine 
Vertrauensperson seiner Wahl hin-
zuziehen.

- Es gibt eine Rückkehrmöglichkeit 
zur vorherigen Form der Hilfeleis-
tung.

3.3 Gestaltung des Modellversuchs

- Der Modellversuch startet zum 
01.07.2003. Seine Praxisphase en-
det so rechtzeitig, dass die Ergeb-
nisse des Modellversuches spätes-
tens bis zum 30.06.2005 ausge-
wertet sind.

- Der Modellversuch wird in vier 
Landkreisen und zwei kreisfreien 
Städten des Landes Hessen einge-
richtet.

- Zur Auswertung des Modellversu-
ches ist eine wissenschaftliche Be-
gleitung notwendig. Ferner wird 
ein Modellbeirat unter Einbezie-
hung der Selbsthilfeverbände be-
hinderter Menschen eingerichtet, 
in dem auch Menschen mit Behin-
derung selbst mitarbeiten. Wesent-
licher Bestandteil der Evaluation 
ist die Befragung der Teilnehmer 
am Modellversuch.

- Die ausgewerteten Ergebnisse 
des Modellversuchs bilden die 
Grundlage für die Entscheidung 
über eine flächendeckende Ein-
führung des „Persönlichen Bud-
gets“ in Hessen.

4. Ziele und Begründungen 
4.1 Subjekt statt Objekt 

Viele Jahre lang wurden Menschen 
mit Behinderungen ausschließlich über 
ihre Behinderung definiert und wur-
den in die Rolle des „bemitleidenswer-
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ten armen Geschöpfes“ gedrängt, das 
auf die Fürsorge Anderer angewiesen 
ist. Die Selbsthilfeorganisationen haben 
lange Jahre für einen Paradigmenwechsel 
in der Behindertenhilfe gekämpft. Men-
schen mit Behinderungen wollen – trotz 
oder gerade auch wegen ihres Handicaps 
– selbst über ihr Leben bestimmen. Die-
se Selbstbestimmung ist ein wesentlicher 
Teil der Menschenwürde und zugleich 
Teil des im Grundgesetz verankerten all-
gemeinen Persönlichkeitsrechts (Artikel 
2 GG). Menschen mit Behinderungen 
wollen als gleichberechtigte Mitglieder 
der Gesellschaft mit ihren Bedürfnissen 
und Wünschen ernst genommen werden. 

„Ich weiß doch selbst, was ich will!“ 
– Menschen mit Behinderungen tre-
ten heute wesentlich selbstbewusster auf 
und formulieren ihre Wünsche an ihre 
persönliche Lebensgestaltung. Sie sind 
Experten in eigener Sache. Einrichtun-
gen und Dienste in der Behindertenhil-
fe müssen sich auf diese „neuen“ Men-
schen mit Behinderungen einstellen; sie 
müssen sie als „Kunden“, deren Zufrie-
denheit oberste Maxime des Handelns 
ist, wahrnehmen und entsprechend han-
deln. Kundenorientierung und eine Stär-
kung des Verbrauchers ist zudem poli-
tisch gewollt. 

Menschen mit Behinderungen sind be-
reit und – ggfs. mit Unterstützung und 
Beratung durch eine Person ihres Ver-
trauens (Budgetassistenz) - in der La-
ge, eigenverantwortlich für ihr Leben 
Entscheidungen zu treffen. Damit ge-

winnen sie Selbstständigkeit und Unab-
hängigkeit. Die Stärkung der Leistungs-
empfänger und ihre Befähigung, ihr Le-
ben selbst in die Hand zu nehmen, steht 
im Mittelpunkt des Modells „Persönli-
ches Budget“. 

Die seitherige starre Pflegesatz-/
Entgeltstruktur verhindert häufig, dass 
selbst kleinere individuelle Bedürfnis-
se behinderter Menschen erfüllt werden 
(können). Menschen mit Behinderungen 
werden vertröstet, wenn sie ganz beson-
dere Wünsche hegen. Doch auch oder 
gerade die Erfüllung kleiner „Alltagsfreu-
den“ ist Teil der Lebensqualität.

Mit einem „Persönlichen Budget“ 
werden Menschen mit Behinderung in 
die Lage versetzt, selbst zu bestimmen, 
wie sie ihren Alltag gestalten. Sie kön-
nen Art, Umfang und Zeitpunkt der Hil-
fe fest legen. Die rechtlichen Vorausset-
zungen sind bereits heute erfüllt z.B. § 
3 BSHG. Sie wurden durch das Sozial-
gesetzbuch IX § 9 (speziell § 17)  noch 
weiter gestärkt.

4.2 Autonomie und Eigenverantwortung

„Die Würde des Menschen ist unan-
tastbar“. Das Grundgesetz räumt al-
len Menschen - mit und ohne Behin-
derung – das Recht ein, sich ihr Leben 
selbst zu gestalten. Für Menschen oh-
ne Behinderung ist es selbstverständlich, 
dass sie autonom, selbst bestimmt, selbst-
ständig, unabhängig leben und eigenver-
antwortlich ihr Leben gestalten. Dieses 

Grundrecht muss auch für hilfebedürfti-
ge Menschen mit Behinderung erlebbar 
sein. Ein „Persönliches Budget“ trägt da-
zu wesentlich bei, da der Einzelne auch 
Schwerpunkte bei seinen Ausgaben set-
zen kann. 

Sozialhilfe wird nach den Besonderhei-
ten des Einzelfalls gewährt (§ 3 BSHG). 
Menschen mit Behinderungen wissen 
sehr genau, welche Art, Form und Maß 
der Hilfe sie benötigen. Sie wollen eine 
bedarfsgerechte Hilfe, die ihrer indivi-
duellen Lebenslage entspricht. Mit dem 
„Persönlichen Budget“ werden die (vor-
handenen) persönlichen Hilfen konse-
quent weiterentwickelt. Diese passen sich 
damit dem gesellschaftlichen Wertewan-
del an (hin zu „Selbst bestimmtem Le-
ben“).

Mit einem persönlichen Budget kön-
nen Menschen mit Behinderungen als 
Verbraucher agieren und sich den ent-
sprechend ihren Bedürfnissen passenden 
Anbieter von Hilfeleistungen auswählen. 
Einrichtungen und Dienste in der Be-
hindertenhilfe müssen sich auf das ver-
änderte Kundenverhalten einstellen und 
lernen, unterstützungsbedürftige Men-
schen mit Behinderungen als ihre Kun-
den wahrzunehmen.

Sicherlich kann eingewandt werden, 
dass aufgrund der Art und Schwere ihrer 
Behinderung zahlreiche Menschen mit 
Behinderung überfordert sind, ein „Per-
sönliches Budget“ zu verwalten. Des-
halb bedarf es als flankierender Maßnah-

Anzeige
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me geeigneter Unterstützungsstruktu-
ren (siehe Budgetassistenz 3.1e). Men-
schen mit Behinderungen und deren 
Angehörige (z.B. Eltern, Lebenspart-
ner) müssen in die neue Form der Hil-
feleistung eingeführt werden. Sie müssen 
befähigt werden, Zug um Zug mit Hil-
fe des „Persönlichen Budgets“ sich die 
notwendige bedarfsgerechte Hilfe „ein-
zukaufen“.

Menschen mit Behinderungen be-
greifen das Modell „Persönliches Bud-
get“ als Chance zur Selbstbestimmung. 
Sie nehmen freiwillig an diesem Modell 
teil. Sie haben die Möglichkeit, zur bis-
herigen Hilferegelung zurückzukehren, 
wenn sich zeigt, dass sie – auch mit Un-
terstützung – überfordert sind mit einem 
solchen Modell.

4.3 Kundenorientierung und 
Angebotsstruktur

Leistungsempfänger definieren die 
Qualität der Hilfeangebote und deren 
Struktur selbst nach individuellen Krite-
rien bzw. Vorlieben. Sie wählen sich aus 
den am Markt agierenden Einrichtungen 
und Diensten die Unterstützungsange-
bote aus, die ihren persönlichen Bedarf 
am besten abdecken. Entscheidend ist 
hier die subjektive Einschätzung. Quali-
tät bedeutet, dass der Anbieter einhält, 
was er mit dem Kunden vereinbart hat.

Zur Qualität eines Modells „Persönli-
ches Budget“ zählt unabdingbar die Ein-
richtung eines unabhängigen Verbrau-
cherschutzes, um die persönliche Bera-
tung und Information der Budgetneh-
mer zu sichern (vgl. „PerSaldo“ in den 
Niederlanden). Diese Aufgabe könnten 
die Behinderten-Selbsthilfeorganisatio-
nen übernehmen.

Die Erfahrungen in den europäischen 
Ländern, die das Modell „Persönliches 
Budget“ bereits praktizieren, zeigen, 
dass die Kundenzufriedenheit - als In-
dikator für die Qualität der Leistungen 
– gestiegen ist.

4.4 Wahlmöglichkeit
Menschen mit Behinderungen werden 

derzeit in ihrer Freizügigkeit stark einge-
schränkt – sei es bei der Wahl ihrer Un-
terstützungsangebote, bei der Wahl ihres 
Wohnortes oder ihres Arbeitsplatzes. Dies 
gilt sowohl aufgrund fehlender Wahlmög-
lichkeiten zwischen allgemeinen Angebo-

ten mit Assistenz oder Sondereinrichtun-
gen als auch für die Auswahl unter ein-
zelnen Sondereinrichtungen.

Mit der Einführung des „Persönli-
chen Budgets“ als neuem Instrument 
der Hilfeleistung wird die Angebotsland-
schaft vielfältiger und bunter. Menschen 
mit Behinderungen erhalten damit erst-
mals echte Wahlmöglichkeiten in Bezug 
auf Leistungsanbieter und Leistungsan-
gebote. 

Das Modell „Persönliches Budget“ 
muss allen Menschen mit Behinderun-
gen zugänglich sein - unabhängig von 
Art und Schwere ihrer Behinderung. 
Menschen mit höherem Hilfebedarf dür-
fen – schon nach dem Prinzip der Nicht-
diskriminierung (Artikel 21 der Charta 
der Grundrechte der Europäischen Uni-
on) – nicht von der Möglichkeit auf ein 
selbst bestimmtes Leben ausgeschlos-
sen werden. Deshalb ist nach unserem 
Selbstverständnis das Modell „Persönli-
ches Budget“ nicht nur im ambulanten 
Bereich möglich, sondern auch in stati-
onären Einrichtungen. So müssen z.B. 
auch Heimbewohnerinnen und –bewoh-
ner die Chance erhalten, selbst über die 
Art und den Umfang ihrer benötigen 
Unterstützung zu entscheiden – und 
zwar mittels des Instruments „Persönli-
ches Budget“.

4.5 Entbürokratisierung und Effektivität
Sich im Dschungel der Hilfeangebo-

te, der Dienste und Einrichtungen so-
wie deren Financiers zurecht zu finden, 
ist – nicht nur - für Menschen mit Be-
hinderungen immer schwieriger. Durch 
die Aufgabenfülle innerhalb der Sozial-
hilfeverwaltung ist in den letzten Jah-
ren kaum noch Zeit und Raum geblie-
ben, die persönliche Beratung der Hil-
fesuchenden (§ 8 Abs. 2 BSHG) zu si-
chern .

Schon seit langem fordert auch der 
Paritätische niederschwellige Ange-
bote, einfache Handhabungen und 
mehr Transparenz. Menschen mit Be-
hinderungen benötigen eine kompeten-
te Anlaufstelle für alle Fragen rund um 
die benötigten Hilfen („Clearingstel-
le“, „Bürgerbüro“). Schlagworte wie 
„Verwaltungsvereinfachung“ machen – 
nicht nur – in der Behindertenhilfe die 
Runde; auch die Politik fordert seit lan-
gem eine schlanke Verwaltung auf allen 
Ebenen. 

Das Modell „Persönliches Bud-
get“ liefert Voraussetzungen zur 
Verwaltungsvereinfachung in der Sozi-
alhilfe. Wir sind davon überzeugt, dass 
längerfristig eine Optimierung von 
Kosten und Nutzen erreicht wird. Ein-
sparungen im Verwaltungsbereich kön-
nen zur Schaffung neuer Beratungs- 
und Serviceangebote genutzt werden, 
die dann erforderlich werden. 

5. Grundsätze 
(Zusammenfassung)

Als wichtigste Grundsätze für das 
Modellprojekt „Persönliches Budget“ 
fassen wir zusammen:

1. Das „Persönliche Budget“ darf 
kein elitäres Modell für „fitte“ Men-
schen mit Behinderung sein. Vielmehr 
ist der Zugang zum „Persönlichen 
Budget“ unabhängig von der Art und 
Schwere der Behinderung zur Verfü-
gung zu stellen.

2. Demgegenüber sind alle For-
men der Deckelung und damit des Aus-
schlusses von Menschen mit schweren 
Behinderungen zu vermeiden.

3. Das „Persönliches Budget“ 
muss den individuellen Hilfebedarf des 
Einzelnen decken.

Tagungshinweis:

Alles unter einem Dach
Tagung für Fachkräfte aus Integrationsfachdiensten

17.-19.03.03 in Bad Boll 

Leitung: Gerlinde Barwig, Ulrike Leipersberger
Sekretariat: Susanne Buchwald, Tel. (07164) 79 211, Fax 79 5211

susanne.buchwald@ev-akademie-boll.de
Weitere Informationen auf Anfrage
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Modellprojekt „Unternehmensforum für 
schwerbehinderte Mitarbeiter und Kunden“ 

4. Menschen mit Behinderung 
muss es jederzeit möglich sein, zwischen 
Sachleistungen einerseits und Teilleis-
tungen des „Persönlichen Budgets“ 
bzw. dem Gesamtpaket wählen zu kön-
nen.

5. Für die Beratung und Beglei-
tung zum „Persönlichen Budget“ kann 
der Mensch mit Behinderung sich eine, 
für ihn kostenfreie, Budgetassistenz zu 
Hilfe nehmen.

6. Die Teilnahme am Modellver-
such ist freiwillig.

7. Die Gewährung des „Persönli-
chen Budget“ hat, wie im SGB IX fest-
geschrieben, zeitnah und mit einem ver-
einfachten Verwaltungsaufwand zu er-
folgen.

6. Appell
Um bis zum 1. Juli 2003 den Mo-

dellversuch „Persönliches Budget“ ein-
richten zu können, schlagen wir die 
schnellstmögliche Bildung einer Arbeits-
gruppe vor, welche die Modalitäten fest-
legt. Die Federführung für diese Arbeits-
gruppe sollte beim Sozialministerium 

oder beim Landeswohlfahrtsverband 
liegen. Der Paritätische, der diese Kon-
zeption erarbeitet hat, erwartet, dass er 
und alle oben genannten Gruppierun-
gen an der Arbeitsgruppe und am Mo-
dellversuch „Persönliches Budget“ be-
teiligt werden.

Kontakt
Der Paritätischen Wohlfahrtverband 
Landesverband Hessen e.V. 
Auf der Körnerwiese 5 
60322 Frankfurt 
Tel. 069/955262-35
Fax 069/955262-38

An dem von der Fraport AG (Flug-
hafen Frankfurt) initiierten Projekt 

„Unternehmensforum für schwerbehin-
derte Mitarbeiter und Kunden“ neh-
men zur Zeit neun weitere Unternehmen 
teil: Bahn AG, Deutsche Bank, Deutsche 
Lufthansa, Kraftwerke Mainz-Wiesbaden, 
Lintec IT, Mainova, Schott Glas, Verlags-
gruppe Rhein Main und ZDF. Nach und 
nach sollen weitere Unternehmen hinzu 
kommen. Beteiligte Partner sind ausser-
dem IBW (Interessengemeinschaft Be-
hindertenvertreter deutscher Wirtschafts-
unternehmen), RE-INTEGRA Mainz 
und die Bundesarbeitsgemeinschaft für 
Unterstützte Beschäftigung (BAG UB).

Im Rahmen der Vorbereitungen unter-
stützte Fraport die Initiative mit finan-
ziellen Vorleistungen, u.a. durch einen 
Vertrag mit Jörg Bungart von der BAG 
UB zur Entwicklung eines Rahmenkon-
zepts und der Aufstellung eines Kosten-
Nutzen-Plans. Weiterhin stellte sie die 
Räumlichkeiten und einen Koordinator 
für die Treffen der Projektgruppe zur 
Verfügung. Die übrigen Projektmitglie-
der engagierten sich finanziell durch Per-
sonalfreistellung.

Ziel des Projektes ist die Zugänge zu 
Arbeitsplätzen und Dienstleistungen für 
schwerbehinderte Menschen auf der Ba-
sis unternehmerischer Leitlinien aktiv 
und flexibel zu gestalten. Das Unterneh-
mensforum bereitet Modelle erfolgrei-
cher unternehmerischer Praxis zur (fach-
) öffentlichen Präsentation auf und för-
dert damit die Darstellung beispielhafter 
Aktivitäten („best practice“) von Unter-

nehmen im Umgang mit schwerbehin-
derten Arbeitnehmern und Kunden. Die 
Bundesvereinigung Deutscher Arbeitge-
berverbände (BDA) unterstützt diese In-
itiative nachdrücklich.

Die beteiligten Unternehmen gehen 
davon aus, dass eine konsequente Un-
ternehmenspolitik für schwerbehinder-
te Arbeitnehmer und Kunden sowohl 
wirtschaftlich und unternehmenspoli-
tisch sinnvoll ist als auch die soziale Di-
mension von Unternehmen berücksich-
tigt. Besonderes Augenmerk ist daher auf 
die Personalrekrutierung und –qualifizie-
rung im Hinblick auf die Beschäftigungs-
sicherheit schwerbehinderter Menschen 
zu legen.

Das Unternehmensforum unterstützt 
mit seinem Konzept die Arbeit aller am 
Integrationsprozess Beteiligten (SGB IX) 
wie zum Beispiel
• die Tätigkeit der Integrationsfach-

dienste,
• die Arbeit der Personal- und Betriebs-

räte sowie
• der Schwerbehindertenvertretungen

bei der Umsetzung der Integrations-
vereinbarung in den Unternehmen.

Zur Veranschaulichung des Konzepts 
„Unternehmensforum“ sei auf das „Em-
ployers‘ Forum on Disability“ in Groß-
britannien verwiesen: In dem Forum ha-
ben sich über 360 Unternehmen - z.B. 
IBM, IKEA und British Airways - zu-
sammengeschlossen, die aktiv die Situa-
tion von behinderten Kunden und Ar-
beitnehmern verbessern wollen. So führt 
die englische Supermarktkette Sainsbu-

ry Schulungen für alle neuen Mitarbeiter 
durch, wie sie behinderte Kunden zuvor-
kommend bedienen können; und gro-
ße Unternehmen berücksichtigen in ih-
ren Praktikumsprogrammen gezielt die 
Gruppe behinderter Schüler und Studen-
ten. Das Forum organisiert u.a. den Er-
fahrungsaustausch über solche Projek-
te, berät die Unternehmen bei der Um-
setzung eigener Ideen, erstellt Informa-
tionsmaterial für interessierte Betriebe 
und erarbeitet Agendas, in denen Leitli-
nien für eine „neue“ Unternehmenspoli-
tik festgelegt werden.

Das „Unternehmensforum“ wird als 
Modellprojekt seit dem Sommer 2002 zu 
70% aus Mitteln der Ausgleichsfonds ge-
fördert und zu 30% über Beiträge der be-
teiligten Unternehmen getragen. Ziel ist 
es, dass nach dem Ende der Modellphase 
ein Verein gegründet wird, der sich durch 
Beiträge der Mitgliedsunternehmen 
selbst finanziert. Die Trägerschaft für das 
„Unternehmensforum“ übernimmt in-
nerhalb der dreijährigen Modellphase die 
RE-INTEGRA GbR (Mainz).

Kontakt
Lothar Bertrand
Beiratsvorsitzender „Unternehmensforum“
Fraport AG, 60547 Frankfurt am Main
Fon: 069/690-669 39, Fax: -602 96
eMail: l.bertrand@frankfurt-airport.de

Hadumoth Levy
Geschäftsführerin „Unternehmensforum“
Hindenburgstr. 32, 55118 Mainz
Fon: 06131/275 62-20, Fax: -15
eMail: levy@reintegra.de
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Infos und Meinungen

Die Entwicklungspartnerschaft 
„OPEN DOORS“ will behinder-

ten Menschen neue Wege in das Arbeits-
leben aufzeigen. Im Mittelpunkt steht 
dabei der behinderte Mensch mit seinen 
Fähigkeiten und Ressourcen.

Das Lernen in Sonderschulen, das Ar-
beiten in Sonderwerkstätten, das Woh-
nen in Heimen hindert viele behinderte 
Menschen am Erwerb wichtiger Fähig-
keiten, die sie für ein selbstbestimmtes 
Leben benötigen.

Hier wird „OPEN DOORS“ Türen 
öffnen und Neues wagen - Entwicklung 
von Persönlichkeiten für eine dauerhaf-
te Berufstätigkeit. Entscheidend für die 
Verwirklichung von Chancengleichheit 
ist nicht nur das Vermitteln von Arbeits-
plätzen, sondern auch deren Erhaltung 
und die Weiterentwicklung der eigenen 
Persönlichkeit (Lebenslanges Lernen). 
Hier ist der ganzheitliche Ansatz des 
Peer Counseling besonders erfolgreich, 
weil behinderte MitarbeiterInnen am ei-
genen Beispiel zeigen, dass ein erfolgrei-
ches Berufsleben auch mit (schwerer) 
Behinderung möglich ist.

Die Entwicklungspartnerschaft 
„OPEN DOORS“ will  auch für Arbeit-
geber, Behördenvertreter, Politiker Tü-
ren öffnen. Sie sollen sensibilisiert und 
aktiviert werden, um behinderte Men-
schen zu beschäftigen, zu fördern und 
Behindertenpolitik zu gestalten.

Die zentralen Methoden der Entwick-
lungspartnerschaft „OPEN DOORS“ 
sind die „Persönliche Zukunftspla-
nung“, das Peer Counseling und beson-
ders hervorzuheben das „Ability Mean-
streaming“; dessen Weiterentwicklung 
steht im Mittelpunkt der Arbeit der Ent-
wicklungspartnerschaft und aller Teil-
projektpartner.

Die Entwicklungspartnerschaft be-
steht aus 9 Teilprojektpartnern. Diese 
Träger sind rechtlich selbstständig und 
tragen mit ihren Projektaufgaben zum 

integrierten Handlungsansatz der Ent-
wicklungspartnerschaft bei.

Hier seien sie kurz vorgestellt:

• Berliner Zentrum für selbstbestimm-
tes Leben e.V.: Förderung von 
SchülerInnen aus Integrations- 
und Förderschulen beim Über-
gang von der Schule in den Beruf 
durch mobilitätsfördernde Unter-
stützung bspw. im Umgang mit 
persönlicher Assistenz. Beratung 
und Unterstützung von behin-
derten SchülerInnen bei Antrag-
stellungen, Einzelberatung und 
Coaching unter dem Aspekt der 
Einbeziehung wichtiger außer-
schulischer Bezugspersonen.

• Jenaer Zentrum für selbstbestimm-
tes Leben e.V.: Nutzung der per-
sönlichen Ressourcen behinderte 
SchülerInnen, damit sie den Weg 
in ein „normales“ Berufsleben 
finden können. Hierbei sollen in 
Zusammenarbeit mit Trägern der 
beruflichen Bildung  besonders 
theoriereduzierte Berufsbildung 
für Menschen mit Lernschwierig-
keiten erprobt werden.

• Access gGmbH Erlangen: Schwer-
behinderte Moderatoren werben 
für die Beschäftigung Schwerbe-
hinderter und begleiten den Pro-
zess der Strukturverbesserung in 
Betrieben. Es werden regiona-
le Unterstützungsstrukturen für 
Arbeitgeber und Unternehmen 
zur Beschäftigung von Arbeit-
nehmern mit Behinderung aufge-
baut.

• Verein zur beruflichen Integration 
Behinderter VFbI, Berlin: Ent-
wicklung neuer Berufsbilder für 
behinderte Menschen aus dem 
Bereich des Peer Counseling. 
Hier ist die Behinderung nicht 
Hemmnis sondern Vorausset-
zung, wie z. B. Behördencoachs, 

Soziallotsen, alternativer Gesund-
heitsberater. Darüberhinaus sol-
len in Schulungen behinderte 
Menschen sollen befähigt wer-
den, einen Arbeitsplatz erfolg-
reich anzustreben und dann dau-
erhaft zu erhalten.

• Verein zur Förderung der Autono-
mie Behinderter, fab e.V.Kassel: 
Durchführung von  Schulungen 
von Menschen die persönliche 
Assistenz (auch Arbeitsassistenz) 
nutzen wollen und von Personen, 
die persönliche Assistenz leisten 
wollen (Assistenten). Die persön-
liche Assistenz soll als Rechtsan-
spruch gesetzlich verankert wer-
den. Beratung von behinderten 
AssistenznehmerInnen und Assis-
tentInnen soll zur Verbesserung 
der Qualifikation und Assistenz 
beitragen.

• Tauschsysteme, Kassel, Nutzung der 
Tauschsysteme als Erprobungs-
feld für die  Anbahnung von so-
zialversicherungspflichtigen Be-
schäftigungsverhältnissen für be-
hinderte Menschen, die lange 
arbeitslos gewesen sind. Modell-
hafte Kooperationen mit Tausch-
systemen in mehreren Städten.

• FEN e.V., Erlangen-Nürnberg: Auf-
bau eines Kompetenzzentrum für 
barrierefreies Internet im Groß-
raum Nürnberg, Aufbau und Be-
reitstellung von Beratungsstruk-
turen für lebenslanges Lernen 
behinderter Menschen und Ent-
wicklung integrativer Schulun-
gen. 

• Verbund behinderter Arbeitgeber 
VbA e.V. München: Konzipie-
rung und Durchführung von 
barrierefreien Bildungsreisen für 
mobilitätseingeschränkte Men-
schen. Die modellhafte Beschäf-
tigung behinderter Menschen 
im Reisedienst und in der As-

Entwicklungspartnerschaft „OPEN DOORS“
der Interessenvertretung „Selbstbestimmt Leben“ in Deutschland e.V.

Schlüsselqualifikationen und Chancengleichheit für behinderte Menschen
Von Hans-Reiner Bönning
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sistenzvermittlung. Die Ent-
wicklung und Einführung eines 
kommunalen internetbasierten 
Modells für die Vermittlung von 
kurz- und langfristigen Assis-
tenzdienstleistungen für behin-
derte Arbeitgeber.

• Integrative-kooperative Gesamtschu-
le Birkenwerder: Schwerbehinderte 
SchülerInnen, die sonst auf Grund 
fehlender Hilfen und Helfer nur 
eingeschränkt an Exkursionen, 

Arbeit ist mehr als acht Stunden am 
Tag in der Firma zu sein: sie be-

deutet wirtschaftliche Unabhängig-
keit und aktive Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben. Viele Menschen 
mit schweren Behinderungen aber sind 
davon ausgeschlossen. Ihre Arbeits-
losenquote liegt weit über dem Bun-
desdurchschnitt. Gegen diesen Miss-
stand will die Deutsche Behindertenhil-
fe -  Aktion Mensch etwas tun. Im Rah-
men ihrer Impulsförderung unterstützt 
sie Projekte freier gemeinnütziger Or-
ganisationen, die die Chancen für die 
Integration von Menschen mit Behin-
derung in den regulären Arbeitsmarkt 
verbessern. 

Die Impulsförderung gibt es seit 
rund zweieinhalb Jahren. Sie wur-
de möglich durch den überwältigen-
den Erfolg des Superloses. Das nämlich 
sorgte für zusätzliche Einnahmen der 
Aktion Mensch-Lotterie und eröffnete 
der Deutschen Behindertenhilfe so die 
Möglichkeit, ihr Förderspektrum  zu 
erweitern. Seit dem 1.1.2000 gibt es 
daher zwei Förderkomplexe: Die bis-
herige Basisförderung, durch die vor 
allem Projekte der klassischen Behin-
dertenhilfe, wie beispielsweise ambu-
lante und Familien entlastende Diens-
te, unterstützt werden, und die Impuls-
förderung. 

Ziel des neuen Förderinstrumentes 
ist es, innovative und aktionsbezoge-
ne Vorhaben der Behinderten- sowie 
der Kinder- und Jugendhilfe zu unter-

Praktika u.ä. teilnehmen können, 
werden durch ProjektmitarbeiterIn-
nen „fit“ gemacht zum eigenständi-
gen Mobilitäts- und Assistenztrai-
ning. Dazu werden in der Schu-
le und auf Schulfahrten praktische  
Erprobungsmöglichkeiten geschaf-
fen.

Kontakt:
EP-Koordination (national und gesamt) 
Barbara Vieweg, ISL e.V.
Hermann-Pistor-Straße 1, 07

745 Jena
Tel: 03641 234 795, 
Fax: 03641 396 252
eMail: bvieweg1@aol.com

Transnationale EP-Koordination: 
Hans-Reiner Bönning, BZSL e.V.
Prenzlauer Allee 36 (Gewerbehof)
10405 Berlin
Tel. 030 4405 4425
Fax: 0303 4405 4426
eMail:bzsl@aol.com

www.open-doors.de

Impulse für die Sozialpolitik
Förderung von Arbeit für Menschen mit Behinderung
Von Stefan Burkhardt

stützen, für die es sonst keine Finanzie-
rungsmöglichkeit gibt. Jährlich stehen 
dafür 12,8 Millionen Euro zur Verfü-
gung. Doch nicht jeder Antrag, der for-
mal den Förderrichtlinien entspricht, 
wird auch bewilligt. Entscheidend ist 
vielmehr, ob von einem Projekt tat-
sächlich neue sozialpolitische Impulse 
für einen der folgenden Bereiche zu er-
warten sind: 

- Förderung von sozial benachtei-
ligten Kindern und Jugendlichen

- Förderung zum Auf- und Ausbau 
von Basisstrukturen in Zentral-, 
Ost- und Südosteuropa

- Förderung von Arbeit für Men-
schen mit Behinderung.

Einen Großteil der Anträge und Be-
willigungen gab es bisher im letztge-
nannten Bereich. Diese positive Reak-
tion unterstreicht den hohen Stellen-
wert, den das Thema Arbeit für die In-
tegration hat. Denn der Ausschluss von 
der Erwerbsarbeit bedeutet für viele 
Menschen den Ausschluss von wesent-
lichen Teilen des gesellschaftlichen Le-
bens. Um so wichtiger ist es, neue We-
ge abseits ausgetretener Pfade auszu-
probieren, um Menschen in Arbeit zu 
bringen. Im Rahmen der Impulsförde-
rung unterstützt die Aktion Mensch 
deshalb

- Beschäftigungsprojekte und Inte-
grationsfirmen, also gemeinnüt-

zige Firmen, die mindestens 30 
Prozent Menschen mit Behinde-
rungen beschäftigen,

- Kooperationsvorhaben zwischen 
freien Trägern und Integrations-
fachdiensten mit dem Ziel, die 
Vermittlungschancen besonders 
benachteiligter Zielgruppen zu 
verbessern,

- Arbeitsplatzbezogene Aus- und 
Weiterbildungsangebote außer-
halb bestehender Ausbildungsbe-
rufe sowie die

- Entwicklung und Erprobung neu-
er Berufs- und Beschäftigungsfel-
der für Menschen mit Behinde-
rungen.

Etwa 100 Projekte mit einem Ge-
samtvolumen von 9,8 Euro wurden bis-
her gefördert. Allen gemeinsam ist, dass 
sie sehr praktische Maßnahmen anbie-
ten, die die Chancen der Teilnehmen-
den auf eine Eingliederung in den ers-
ten Arbeitsmarkt konkret verbessern.  
Der Kartoffelschälbetrieb Mainfranken-
hof beispielsweise, eine gemeinnützige 
Firma, bietet Menschen mit Behinde-
rung, die zuvor arbeitslos waren oder in 
Werkstätten für behinderte Menschen 
arbeiteten, einen regulären Arbeits-
platz. Im Projekt des Kasseler Bildungs- 
und Forschungsinstituts zum selbst be-
stimmten Leben Behinderter (bifos) 
werden Menschen mit unterschiedli-
chen Behinderungen zum Tourismus-
berater ausgebildet. Sie können später 
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Reiseveranstalter als Fachexperten für 
barrierefreien Tourismus beraten. Ein 
freier Träger aus dem süddeutschen 
Raum plant in Kooperation mit einem 
Integrationsfachdienst die psychische 
Stabilisierung von Personen, die zwar 
bereits einen regulären Arbeitsplatz in-
nehaben, dort aber sozial isoliert sind, 

da sie bislang in einer betreuten Ein-
richtung gelebt haben.

Die Förderhöchstdauer beträgt 36 
Monate. Eine Verlängerung ist nicht 
möglich, da die Impulsförderung selbst 
befristet ist. Sie läuft zum 31.12.2003 
aus. Dann werden Experten über die 
Erfahrungen aus dem vierjährigen Er-

probungszeitraum beraten und ent-
scheiden, ob und wie das Förderinstru-
mentarium optimiert werden muss, um 
das fest gesetzte Ziel zu erreichen: den 
betroffenen Menschen einen ungehin-
derten Zugang zum ersten Arbeitsmarkt 
sowie größtmögliche Selbstbestimmung 
und Selbständigkeit zu ermöglichen. 

Auf einen Blick: Förderung von Arbeit für Menschen mit Behinderung

Anschrift

Deutsche Behindertenhilfe Aktion Mensch e.V.

Abteilung Förderpolitik

Holbeinstraße 15

53175 Bonn

Fax und E-mail 0228/20 92 130; impulsfoerderung@aktion-mensch.de

Ansprechpartner Stefan Burkhardt, Referent Impulsförderung, 

Tel.: 0228/ 20 92 149, E-mail: stefan.burkhardt@aktion-mensch.de

Antragsfristen 31.03., 30.06., 30.09., 31.12. eines Jahres

Förderfähige Maß-

nahmen

Beschäftigungsprojekte, Integrationsfirmen als freie gemeinnützige Unternehmen 

und Sozialbetriebe (Zuschuss max. 130.000 Euro)

Förderung von Kooperationsvorhaben zur beruflichen Eingliederung besonders be-

nachteiligter Zielgruppen (Zuschuss max. 130.000 Euro)

Arbeitsplatzbezogene Aus- und Weiterbildungsangebote für Menschen mit Behinde-

rungen außerhalb bestehender Ausbildungsberufe (Zuschuss max. 110.000 Euro)

Entwicklung und Erprobung neuer Arbeitsmöglichkeiten sowie Erschließung neu-

er Berufs- und Beschäftigungsfelder für Menschen mit Behinderung (Zuschuss ma. 

110.000 Euro)

Für alle Projektbereiche gilt eine Zuschussobergrenze von 80% der anerkennungsfä-

higen Gesamtkosten, eine Projektdauer von max. 36 Monaten sowie eine Sachkosten-

pauschale von 10% des bewilligten Zuschusses.

Information

Informationen zur Impulsförderung geben die im Kuratorium der Aktion Mensch 

vertretenen Bundes- und Spitzenverbände. Träger, die keinem dieser Verbände ange-

hören, wenden sich bitte an die Geschäftsstelle der Aktion Mensch, Abteilung Förder-

politik (Adresse und Ansprechpartner siehe oben)

Wir empfehlen Ihnen auch die Homepage der Aktion Mensch. Unter www.aktion-
mensch.de erhalten Sie nicht nur Informationen und Unterlagen zur Förderung, 

sondern darüber hinaus zu unterschiedlichen geförderten Arbeits- und Qualifizie-

rungsprojekten.
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Die grundlegende Reform des Arbeits-
marktes verfolgt drei Ziele:

1. Neue Arbeitsplätze schaffen 
Über neue Ansätze sollen bisher un-

genutzte Bereiche für reguläre Beschäfti-
gung erschlossen werden.

PersonalServiceAgenturen (PSA) 
Eine PSA ist eine eigenständige Firma, 

deren Ziel es ist, Arbeitsuchende in Be-
triebe auf Zeit zu entleihen. Grundsätz-
lich können alle Arbeitslosen vom Ar-
beitsamt der PSA zur Einstellung vorge-
schlagen werden. Die Bezahlung und die 
Beschäftigung müssen in tarifliche Struk-
turen eingebunden sein. Die ersten Er-
fahrungen mit „vermittlungsorientierter 
Zeitarbeit“ (siehe unten) zeigen, dass vie-
le Leiharbeiter durch sie wieder eine Fes-
tanstellung finden können. Die Bundes-
anstalt für Arbeit hat sich zum Ziel ge-
setzt, bis Mitte 2003 in jedem Arbeits-
amtsbezirk eine PSA zu gründen. 

Beschäftigung in Privathaushalten
In etwa 3,3 Millionen Haushalten ar-

beiteten im Jahr 2000 bezahlte Hilfs-
kräfte - meist illegal. Um „hauswirt-
schaftliche Beschäftigungsverhältnisse“ 
für die legale Beschäftigung zu erschlie-
ßen, werden sie billiger und einfacher 
gemacht. Bis zu einem Einkommen von 
500 Euro müssen keine Steuern gezahlt 
werden. Der Haushalt muss seine Hil-
fe mit einem vereinfachten „Haushalts-
scheck“ anmelden, und pauschal 10% 
Sozialbeiträge abführen. Die Beschäf-
tigten bekommen ihren Lohn brutto für 
netto. Um den Preisvorteil der illega-
len Arbeitskräfte zu verringern, können 
Haushalte für regulär gezahlte Löhne ei-
nen Abzug von der Steuerschuld bis zu 
2000 Euro erhalten.

Ich-AG und Familien-AG 
Ein Großteil der Schwarzarbeit sind 

einfache Dienstleistungen wie Reparatu-
ren oder Gartenarbeit. Hier soll für Ar-
beitslose die Möglichkeit geschaffen wer-
den, sich sozial abgesichert selbstständig 
zu machen. Als Ich-AG zahlen sie nur 
10% Steuern auf ihre Einnahmen, wenn 
sie mit einfachen Service-Angeboten im 
Jahr nicht mehr als 25 000 Euro einneh-
men. Vom Arbeitsamt erhalten sie drei 
Jahre lang einen Zuschuss zur Sozialver-
sicherung. 

Regionale Kompetenzzentren
Die Landesarbeitsämter werden zu re-

gionalen Kompetenzzentren. Ihre Auf-
gabe ist es, Existenzgründer und Unter-
nehmen bei Beschäftigungsproblemen 
und Neuansiedlung zu unterstützen. Sie 
sind Ansprechpartner für die Landesre-
gierungen, wenn beschäftigungspoliti-
sche Maßnahmen in der Region umge-
setzt werden sollen. So können sie insbe-
sondere in den neuen Bundesländern zur 
wirkungsvollen Verzahnung von regiona-
ler Strukturpolitik und Arbeitsmarktpoli-
tik genutzt werden. 

JobFloater finanziert Arbeitsplätze
Kleine und mittlere Unternehmen sind 

Vorreiter bei der Schaffung von Arbeits-
plätzen. Aber gerade sie haben Schwie-
rigkeiten, Kapital für Investitionen zu be-
kommen. Beim JobFloater bringt jeder 
Arbeitslose, den das Unternehmen ein-
stellt, einen Gutschein für einen Kredit 
mit. Bis zu 100000 Euro kann das Un-
ternehmen damit zu günstigen Zinsen 
aufnehmen. Diesen Kredit können auch 
die Arbeitslosen selbst bekommen, wenn 
sie sich selbstständig machen. Die Kre-
ditanstalt für Wiederaufbau (KfW) legt 
zusätzlich ein Kreditprogramm von 10 

Milliarden Euro für mittelständische Un-
ternehmen auf und startet ein Infrastruk-
turprogramm mit günstigen Kommu-
naldarlehen. Hierdurch soll vor allem das 
Wachstum in den neuen Bundesländern 
gefördert werden.

Beschäftigungsbonus für Betriebe
Durch Zeitkonten oder Zeitwertpapie-

re können Betriebe „atmen“. Sie können 
die Beschäftigung der Auftragslage an-
passen, ohne Arbeitsplätze abzubauen. 
Bisher werden diese Möglichkeiten noch 
zu selten genutzt. Die JobCenter (s. un-
ten) sollen Unternehmen Beratung zum 
Erhalt von Arbeitsplätzen anbieten. Die 
Bundesanstalt für Arbeit wird einen Bo-
nus für Unternehmen einführen, die Be-
schäftigung ausbauen. Maßstab ist der 
Beitrag zur Arbeitslosenversicherung.

2. Arbeitslose und offene Stellen 
zusammenbringen

Eine Anlaufstelle für alle Arbeitsuchen-
den, weniger Verwaltung und mehr Kun-
denservice - so kann die Vermittlung be-
schleunigt werden.

JobCenter für bessere 
Dienstleistung

Die JobCenter lösen die doppelte Zu-
ständigkeiten von Arbeits- und Sozialamt 
auf. Alle Arbeitsuchenden - auch die er-
werbsfähigen Sozialhilfeempfänger - er-
halten hier persönlich zugeschnittene Be-
ratungs-, Unterstützungs- und Integrati-
onsleistungen. Auch für Arbeitgeber sind 
die JobCenter künftig die erste Anlauf-
stelle. Sie sollen von speziell geschulten 
Teams betreut werden, die über Bran-
chen-Know-how verfügen. Hierzu wer-
den verstärkt Fachleute von Außen ein-
gesetzt. 

Eckpunkte der Arbeitsmarktreform
Nur wenige Tage nach der Veröf-

fentlichung des Reformkonzeptes der 
Hartz-Kommission legte die Bundesre-
gierung ein Eckpunktepapier vor, das ei-
nen „Fahrplan“ für die Realisierung der 
Hartz-Vorschläge aufstellt. Drei Ziele 
werden in den Vordergrund gestellt:

1. Neue Arbeitsplätze schaffen
2. Arbeitslose und offene Stellen zu-

sammenbringen
3. Neue Strukturen für die Bundesan-

stalt für Arbeit schaffen

Angestrebt wird eine grundlegen-
de Reform des Arbeitsmarktes, wobei 
mit wohlklingenden Wortneuschöpfun-
gen wie immer nicht gespart wird. Die 
Bundesregierung verspricht sich von der 
Reform eine grundlegende und schnel-
le Verbesserung der Vermittlungserfol-
ge der Arbeitsämter, optimierten Kun-
denservice sowie die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze. Wie immer bleibt indes 
abzuwarten, wie die Resultate bei der 
praktischen Umsetzung solch umfang-
reicher Vorhaben aussehen werden.

Wir wollen an dieser Stelle eine kurze 
Zusammenfassung der wichtigsten Be-
griffe und Vorhaben geben, um unsere 
LeserInnen Schlagworte wie „Personal-
ServiceAgenturen“ oder „JobFloater“ 
etwas näher zu bringen.

Der Text kann auch unter http://
www.bma.bund.de/indexcfm?28913F
138AE2433DA39B5DC1EA3A8B0B 
nachgelesen werden. Auf den Internet-
seiten des BMA finden sich auch weite-
re Informationen zur geplanten Arbeits-
marktreform.
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Die Bundesanstalt für Arbeit plant, bis 
Mitte 2003 flächendeckend JobCenter 
einzurichten. Sie kann dabei auf die posi-
tiven Erfahrungen des Modellvorhabens 
zur Zusammenlegung von Arbeits- und 
Sozialämtern (MoZArT) zurückgreifen, 
das vom Bundesarbeitsministerium ge-
fördert wird.

Schneller zum neuem Job
Geht der Arbeitsplatz verloren, sind 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
künftig verpflichtet, sofort nach der 
Kündigung die Vermittlungsdienste des 
Arbeitsamtes in Anspruch zu nehmen. 
Die Arbeitgeber müssen sie während der 
Kündigungsfrist für die Job-Suche oder 
für Qualifizierungen bei vollem Lohn 
freistellen. 

Die Vermittlerinnen und Vermittler 
werden von Verwaltungsarbeit entlas-
tet, um ihre Kunden schneller in neue 
Arbeit bringen zu können. Die Daten, 
die zur Leistungsberechnung notwen-
dig sind (Beschäftigungszeiten, Höhe 
des Entgelts) können künftig mit ei-
ner Signaturkarte (JobCard) abgeru-
fen werden. 

Zumutbarkeit und Sanktionen
Wer eine zumutbare Stelle ablehnt, 

muss mit der Sperre der Leistungen 
rechnen. Das ist geltendes Recht. Was 
zumutbar ist, soll jetzt eindeutiger ge-
regelt werden. Dass etwa einem ledi-
gen Arbeitslosen eher zuzumuten ist, 
eine Arbeit in einer anderen Stadt an-
zunehmen als jemand mit Familie, ist 
klar. Klar sein muss auch, welche Sank-
tionen folgen, wenn eine Arbeit abge-
lehnt wird. Bisher sind die Strafen sehr 
hart, ihre praktische Anwendung daher 
schwierig. Künftig wird es für erste Ver-
stöße kürzere Sperrzeiten geben. Wenn 
Arbeitsuchende ein Angebot aus wich-
tigem Grund ablehnen, müssen sie den 

Grund nachweisen, der sie an der Arbeit 
hindert.

Jobs für Menschen mit Familie
Eine Vermittlung darf nicht an fehlen-

der Kinderbetreuung scheitern. Das Ar-
beitsamt hilft deshalb nicht mehr nur bei 
der Suche nach einem Job, sondern auch 
bei der Suche nach einem Kindergarten-
platz. Die Bundesregierung wird darü-
ber hinaus bis 2007 vier Milliarden Eu-
ro für etwa 10000 Ganztagsschulen be-
reitstellen.

Perspektiven für junge Menschen
Jeder Jugendliche soll ein Ausbildung-

sangebot erhalten. Dazu werden be-
stehende Angebote, wie die Beschäfti-
gungsbrücke Ost oder das Jugendsofort-
programm weitergeführt und um neue 
Elemente ergänzt. So wird ein System 
von Qualifikationsbausteinen entwickelt, 
die auf einen Ausbildungsplatz vorberei-
ten und später auf eine Ausbildung ange-
rechnet werden können. Außerdem sol-
len Stiftungen durch den Verkauf von 
„Ausbildungszeitwertpapieren“ helfen, 
Ausbildungsplätze zu finanzieren.

Brücke für ältere Beschäftigte
Wenn ältere Arbeitsuchende eine Stel-

le mit geringerem Verdienst annehmen, 
kann der Einkommensverlust durch ei-
ne „Lohnversicherung“ für eine Zeit ab-
gemildert werden. Arbeitgeber können 
Verträge mit Arbeitslosen ab dem 50. 
Lebensjahr unbegrenzt befristen. Der 
Arbeitgeberanteil zur Arbeitslosenversi-
cherung wird ihnen erlassen, wenn sie ei-
nen Arbeitslosen ab dem 55. Lebensjahr 
einstellen.

Solange der Arbeitsmarkt älteren Ar-
beitsuchenden aber kaum Chancen bie-
tet, sollen diejenigen, die sich nicht mehr 
vermitteln lassen wollen, statt des Ar-
beitslosengeldes eine kostenneutral er-

rechnete monatliche Leistung beziehen 
können.

3. Neue Strukturen für die 
Bundesanstalt für Arbeit

Die Bundesanstalt für Arbeit wird ein 
Dienstleister, der seine Leistungen so 
kundennah wie möglich ausrichtet.

Wettbewerb in der Weiterbildung
Die Arbeitslosen erhalten ein stärkeres 

Wahlrecht bei der beruflichen Weiterbil-
dung, um den Wettbewerb zwischen den 
Bildungsträgern zu verstärken. Mit den 
Trägern sollen künftig „Integrationsver-
träge“ abgeschlossen werden, bei denen 
ein Eingliederungsziel im Vordergrund 
steht.

Einheitliche Leistungen
Das Arbeitslosengeld bleibt unverän-

dert. Die Arbeitslosenhilfe und die So-
zialhilfe für Erwerbsfähige werden zum 
„Arbeitslosengeld II“ zusammengelegt. 
Es wird über dem Niveau der Sozialhil-
fe liegen. Wer die neue Leistung erhält, 
ist auch gesetzlich kranken- und pfle-
geversichert. In das Arbeitslosengeld II 
werden Anreize zur Aufnahme einer Ar-
beit eingebaut. Wer arbeitet, wird mehr 
Geld in der Tasche haben, als derjeni-
ge, der trotz Erwerbsfähigkeit nicht ar-
beitet. 

Neues Leitbild für die
 Bundesanstalt

Die Bundesanstalt für Arbeit soll die 
erste Adresse am Arbeitsmarkt werden. 
Dazu wird eine neue Personalstruktur 
mit besseren Leistungsanreizen geschaf-
fen. Auf Verbeamtungen wird weitge-
hend verzichtet. Quereinsteigern wird 
der Einstieg erleichtert. Ein transparen-
tes Controlling- und Steuerungssystem 
wird installiert.

impulse-AutorInnen gesucht
Die Redaktion der impulse hat ein Interesse daran, eine breite Vielfalt an qualifizierten Beiträgen zu präsentieren. Dafür bedarf es 

kompetenter AutorInnen aus den verschiedenen Bereichen der Behindertenarbeit und –politik, die Informationen gebündelt und pra-
xisnah darstellen können.

Wir suchen daher AutorInnen, die sachliche und kritische Berichte zu verschiedenen Themen im Rahmen des Themenkomplexes 
„Gesellschaftliche Teilhabe für Menschen mit Behinderungen“ mit Schwerpunkt berufliche für die impulse verfassen. Aktuell suchen 
wir insbesondere Beiträge zu den Themen Integrationsfachdienste, Servicestellen, Wohnen, neue Projekte sowie zu anderen Aspek-
ten des SGB IX.

Leider können keine Honorare gezahlt werden. Die Redaktion behält sich die Veröffentlichung eingesandter Beiträge vor. Die Bei-
träge müssen als Word-Vorlage per eMail oder auf Diskette zugeschickt werden. Fotos können nur verwendet werden, wenn sie als 
Originale oder auf Fotopapier gedruckt vorliegen.

Wir freuen uns auf Ihre Mitarbeit!
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Der gemeinnützige Behinderten-Rat-
geber e.V. ist vor 2 Jahren in Hamburg 
gegründet worden und verfügt mit-
tlerweile auch über Geschäftsstellen in 
Schleswig-Holstein und im Saarland. 
Das Zusammenführen behinderter so-
wie nicht-behinderter Menschen gehört 
zu den vorangingen Zielen der Vereins-
arbeit.

2 Jahre Behinderten-Ratgeber e.V.- ei-
ne kurze und gleichwie lange Zeit. Kurz, 
bezogen auf „nur“ zwei Jahre. Lang je-
doch in der Vielzahl der Aufgaben und 
Projekte, die seitdem geplant und umge-
setzt wurden.

Unsere verschiedenartigen Aktivitä-
ten, Projekte und Veranstaltungen sollen 
dazu beitragen, die Anliegen von Men-
schen mit Behinderungen ins öffentli-
che Bewusstsein zu rufen; sie mehr mit 
ins „Leben der Gesellschaft“ integriert 
werden zu lassen und dazu, dass behin-
derte und nicht-behinderte Menschen 
mehr zusammen agieren und zueinan-
der finden!

Somit ist es auch eines der Hauptziele 
unserer Vereinsarbeit, auf mehr Verständ-
nis und Solidarität zwischen den Men-
schen mit - und Menschen ohne Behin-
derungen hinzuwirken.

„Barrierefreiheit beginnt
in den Köpfen“

Der Behinderten-Ratgeber e.V. hat es 
sich zur Aufgabe gemacht, durch öffent-
liche Aktionen und Projekte neue Wege 
zu beschreiten, um behinderten Men-
schen zu mehr Aufmerksamkeit und Ak-
zeptanz zu verhelfen und sie dabei zu 
unterstützen, soziale Ausgrenzungen zu 
überwinden.

Dass in Deutschland mehr als 6,5 Mil-
lionen Menschen mit Behinderungen le-
ben, sollte erkennen lassen, wie sehr not-
wendig es ist, dass es Vereine gibt, die 
sich um die verschiedenartigen Behin-
derungsarten kümmern und nicht „nur“ 
um eine spezielle.

Projekte des Behinderten-
Ratgeber e.V. :

• 2001 wurde damit begonnen,  
www.behinderten-ratgeber.de - ein 
Internet-Portal für Menschen mit 
Handicap - zu erstellen, welches sich 

innerhalb von 2 Jahren zum größten 
seiner Art in Deutschland etabliert 
hat.

• 2001 wurden dafür vom Behinderten-
Ratgeber e.V. 3 öffentliche Aktionen 
/ Events für Menschen mit Handi-
cap veranstaltet (u.a. der 1. Behinder-
tentag im Tierpark Hagenbeck Ham-
burg).

• 2002 wurde am 17.August in Kalten-
kirchen /b. Hamburg die 1.Open-
Air- Veranstaltung „Kaltenkirchen ver-
bindet“ für Menschen mit und ohne 
Handicap ausgerichtet. 

• 2003 - dem „Europäischen Jahr der 
Behinderten“ werden bundesweit In-
tegrations- Veranstaltungen ausgerich-
tet, u.a. das „1.Europäische Konzert“ 
für Interpreten mit Handicap.

• 2003 wird die TV-Sendung „einander 
verstehen - miteinander leben“ pro-
duziert werden bzw. entsprechendes 
Filmmaterial für die Ausstrahlung im 
Fernsehen erstellt werden .

• 2003 werden durch die europaweite 
Hilfsaktion „Sierra Leone“ Rollstüh-
le, Prothesen und andere Hilfsgüter 
gesammelt und an bedürftige Behin-
derte in Osteuropa und Sierra Leone 
übergeben. 

• 2003 wird das erste europaweite In-
ternet-Netzwerk für Menschen mit 
Handicap erstellt werden.

Der Behinderten-Ratgeber e.V. hofft, 
mit diesen Projekten auch interessierten 
Unternehmen und Herstellern behinder-
ten-relevanten Equipments, Schirmher-
ren, Förderern, Projekt-Paten und Spon-
soren interessante Aspekte zu einem so-
zialen Engagement zu eröffnen und zu-
künftig dabei von selbigen - in welcher 
Form auch immer - aktive Unterstützung 
zu erhalten.

Mit all diesen Aktionen und Aktivi-
täten möchten wir - im Rahmen unse-
rer Möglichkeiten - unseren Anteil dazu 
beitragen, die Lebensqualität behinderter 
Menschen ein klein wenig zu verbessern.

Das sind wir ihnen einfach „schuldig“, 
denn

„Nicht behindert zu sein, ist kein Ver-
dienst, sondern ein Geschenk, das uns je-
derzeit genommen werden kann.“

„Nur wer abseits eingefahrener Wege geht, hinterlässt bleibende Spuren“
Ziele und Projekte des Behinderten-Ratgeber e.V.
Von Karl Grandt

www.behinderten-ratgeber.de 
Deutschlands größtes Internet-Portal 

für Menschen mit Handicap
Der Behinderten-Ratgeber e.V., möch-

te mit dem Projekt www.behinderten-
ratgeber.de erreichen, dass behinderte 
Menschen nicht noch mehr in die sozia-
le Isolation geraten.

Internet-Suchkataloge und Datenban-
ken relevanter Adressen für Menschen 
mit Handicap waren bislang nur sehr 
unvollständig im globalen Netz vor-
handen und ein Interessierter musste 
sich durch viele „kleine“ Angebote - die 
meistens nur eine Behinderungsart be-
handeln - durcharbeiten, um zu entspre-
chenden Infos sowie einem umfassenden 
und zufriedenstellenden Ergebnis zu ge-
langen. Hinzu kommt, dass die wenigs-
ten dieser Webseiten sehbehinderten- 
und blindengerecht programmiert sind.

Anfang 2000 wurde vom Team des Be-
hinderten-Ratgeber e.V. damit begonnen, 
eine entsprechende Plattform zu entwi-
ckeln, die allen diesen Anforderungen ge-
recht werden würde. Die Webseiten ent-
halten selbstverständlich auch eine Text-
Version für Sehbehinderte und Blinde.

Seit der online-Verfügbarkeit wurde der 
Ratgeber ständig weiter entwickelt und 
beinhaltet nach fast 3 jähriger Entwick-
lungszeit und ca. 25.000 Arbeitsstunden 
mittlerweile mehr 4.500 Webseiten, - wei-
tere 5.000 befinden sich in der Optimie-
rungsphase und werden mit freundlicher 
und ehrenamtlicher Unterstützung der 
Leipziger Behinderten-Werkstätten, wel-
che die umfangreichen Recherchen- und 
Eintragungsarbeiten weiterer ca. 12.000 
Auflistungen, Verlinkungen u.a.m. aus-
führen werden, in den kommenden Mo-
naten fertig erstellt. Anschließend wird 
www.behinderten-ratgeber.de das größte 
Internet-Portal für Menschen mit Behin-
derungen in ganz EUROPA sein!

Über 10.000 Zugriffe pro Monat 
(Stand 01.09.2002) belegen zweifelsfrei 
die hohe Nachfrage und den benötigten 
Informationsbedarf im behinderten-rele-
vanten Bereich.

Kontakt:
Karl Grandt 
redaktion@behinderten-ratgeber.de
Telefon: 04193 - 98 08 44
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Für eine Faire Assistenz
Wir streiten für eine „faire Assistenzsicherung“
Zur Kampagne des Forums selbstbestimmter Assistenz 
behinderter Menschen - ForseA e.V.

Während der letzten Jahre ist immer 
deutlicher geworden, dass die Si-

cherung der Assistenz/Pflege nach wie 
vor nicht gewährleistet ist und immer 
wieder eklatante Menschenrechtsverlet-
zungen stattfinden. Die Probleme mit 
der Pflegeversicherung sind offenkun-
dig und die Reform des § 3a des Bun-
dessozialhilfegesetzes hat darüber hinaus 
die Situation einer Reihe auf Assistenz 
Angewiesener noch verschärft. Sie sind 
nunmehr zunehmend - ausschließlich 
aus Kostengründen - von Heimeinwei-
sungen bedroht. Der Auszug aus Ein-
richtungen wurde durch diesen Paragra-
fen ebenfalls erheblich erschwert.

Im Rahmen der verschiedenen Geset-
zesinitiativen der Bundesregierung wäh-
rend der Legislaturperiode haben das Fo-
rum selbstbestimmter Assistenz behinder-
ter Menschen - ForseA e.V.- sowie andere 
Verbände immer wieder für adäquate Ver-
besserungen der Rah-menbedingungen 
für assistenznehmende Menschen gewor-
ben. Im Rahmen der Reform des Schwer-
behindertengesetzes und der Schaffung 
des Sozialgesetzbuches IX gelang es zwar, 
einen Einstieg in die Anerkennung und 
Förderung der Arbeitsassistenz durchzu-
setzen. Doch hinsichtlich der Rahmenbe-
dingungen für die allgemeine Assistenz 
wurden keinerlei Verbesserungen vorge-
nommen. Auch im Gleichstellungsgesetz 
konnte hier nichts erreicht werden.

Bei diversen Gesprächen und Anhö-
rungen wurde deutlich, über welch ober-
flächliche Wahrnehmung und Kenntnis 
der konkreten Situationen von Assistenz-
nehmerInnen und den Rahmenbedin-
gungen, in die sich diese einfügen müs-
sen, PolitikerInnen und Verwaltungsmit-
arbeiterInnen verfügen. So sind zum 
Beispiel die engen Grenzen, mit denen 
AssistenznehmerInnen durch Einkom-
mens- und Vermögensgrenzen regelrecht 
arm gehalten werden, genau so wenig be-
kannt wie die latente Bedrohung der Ein-
weisung in Einrichtungen aufgrund der 
Pflegekosten. Über die mit diesen Rege-
lungen verbundenen Gerichtsverfahren 

gibt es ebenfalls immer noch viel zu we-
nig öffentliche Aufmerksamkeit.

Andererseits zeigten die Diskussionen 
der letzten Monate, dass es seitens der 
Politik durchaus eine parteiübergreifen-
de Bereitschaft gibt, über ein Leistungs-
gesetz zu diskutieren und für entspre-
chende Regelungen einer Verbesserung 
der Assistenzsituation einzutreten.

Im Rahmen der von der Aktion Mensch 
unterstützten Aufklärungskampagne mit 
dem Slogan „Faire Assistenz“ wollen wir 
von ForseA zusammen mit über 40 Be-
hindertenorganisationen, die diese Kam-
pagne unterstützen, daher für Regelun-
gen werben, durch die eine echte und fai-
re Assistenzsicherung für Menschen mit 
Assistenzbedarf geschaffen und die ent-
sprechenden Gesetzesinitiativen anvisiert 
und vorbereitet werden.

Dabei gilt es nun, die im Koalitions-
vertrag der rot-grünen Bundesregierung 
formulierte Zielrichtung der Überprü-
fung der Fortentwicklung der Eingliede-
rungshilfe konkret voran zu treiben und 
für ein Assistenzsicherungsgesetz zu wer-
ben - packen wir´s an!

Unterstützen auch Sie unsere 
Forderungen und Aktivitäten 
und werben Sie mit uns für 

eine „Faire Assistenz“
Die überaus große Unterstützung und 

Befürwortung unserer Kampagne für ei-
ne „Faire Assistenz“ hat bewiesen, wie 
wichtig es ist, sich für entsprechende 
gesetzliche Regelungen zur Assistenz-
sicherung einzusetzen. Nach Schaffung 
des SGB IX und des Bundesgleichstel-
lungsgesetzes für behinderte Menschen 
ist es nun an der Zeit, diesen für die be-
troffenen Menschen so elementaren Le-
bensbereich zufriedenstellend und men-
schenwürdig zu sichern. Was nützt auf 
Assistenz angewiesenen Menschen die 
schönste Barrierefreiheit, was die besten 
Bildungsmöglichkeiten, wenn sie man-
gels personeller Hilfen zu Hause erst gar 
nicht aus dem Bett kommen!

Wir danken allen ideellen und finan-
ziellen Unterstützern dieser Kampagne 
und vertrauen auf eine künftige Zusam-
menarbeit mit dem Gesetzgeber, um das 
Ziel eines umfassenden Assistenzsiche-
rungsgesetzes in der kommenden Legis-
laturperiode zu erreichen. Nur so kann 
die gleichberechtigte Teilhabe assistenz-
nehmender Menschen am Leben in der 
Gemeinschaft gesichert werden.

Angesichts der enormen Benachteili-
gungen und nicht nur finanziellen Belas-
tungen von behinderten und chronisch 
kranken, auf Assistenz angewiesenen 
Menschen und deren Angehörigen, for-
dern wir die Verantwortlichen in Bund, 
Ländern und Gemeinden auf, folgende 
gesetzliche Regelung der Assistenz und 
Teilhabe behinderter Menschen zu schaf-
fen und zu gewährleisten:

Eckpunkte für gesetzliche 
Regelungen zur Sicherung 
der Assistenz und Teilhabe 

behinderter Menschen

1. Individuelle bedarfsgerechte Leis-
tungen unabhängig von Art und Ursache 
der Behinderung sowie des Alters

2. Umfassendes Wahlrecht bei der In-
anspruchnahme von Leistungen als Kos-
tenerstattung im Arbeitgebermodell, als 
Sachleistung und/oder als Persönliches 
Budget

3. Abschaffung der Einkommens- und 
Vermögensanrechnung bei den Leistun-
gen der Eingliederungshilfe, Blindenhilfe 
und Hilfe zur Pflege

4. Recht auf gleichgeschlechtliche As-
sistenz

5. Weitergewährung der Leistungen 
auch bei Unterbrechungen durch stationä-
re medizinische Versorgung, sowie bei me-
dizinischen und beruflichen Rehabilitati-
onsmaßnahmen

6. Kostenerstattung für Assistenzleis-
tungen und Persönliche Budgets auf der 
Basis tariflicher Entgeltzahlungen

Kontakt:
ForseA e.V. - Elke Bartz
Nelkenweg 5, D-74673 Mulfingen 
Tel.: 07938 / 515, Fax: 07938 / 8538 
eMail: info@forsea.de
Internet: www.forsea.de



impulse 24 November 200238

Infos und Meinungen

impulse 24 November 2002 39

Infos und Meinungen

Eine neue Mitarbeiterin bei der BAG UB
Die BAG UB hat seit dem 15.07.02 eine 

neue Mitarbeiterin, die sich hier kurz vor-
stellen möchte. 

Kirsten Hohn, 38 Jahre, Diplom-Sozio-
login; Studium der Soziologie in Hamburg; 
zuletzt Evaluation eines Projektes des Bre-
mer Frauengesundheitszentrums zur psy-
chosomatischen Rehabilitation; bei der BAG 
UB zuständig für die Evaluation und trans-
nationale Zusammenarbeit der Equal-Ent-
wicklungspartnerschaft „Keine Behinderun-
gen trotz Behinderung“.

Das Team der BAG UB besteht damit aus 
nunmehr sechs MitarbeiterInnen plus Jas-
min Hilpert und Manuela Fendt, unseren 
Hilfskräften.

Projekt: 
Als schwerbehinderter 
Arbeitnehmer Karriere 

machen 
Karriere zu machen ist eine große He-

rausforderung an einen Arbeitnehmer. 
Wenn er dann auch noch einer Schwer-
behinderung unterliegt, sind die Hür-
den doppelt hoch. Diese sind jedoch zu 
bewältigen.

Geplant wird ein Projekt, das berufs-
begleitend eine Gruppe von  schwer-
behinderten Arbeitnehmern aus 
Deutschland unterstützt, Karriere zu 
machen, Führungspositionen zu erlan-
gen bzw. auszubauen.

Dr. Jörg Kopp, der seit einigen Jah-
ren mit schwerbehinderten Führungs-
kräften zusammenarbeitet, hat ein Kon-
zept erstellt, das in den nächsten Wo-
chen Sponsoren, Fördermittelgebern 
und möglichen Partnern vorgestellt 
wird. Grundlage des Programms sind 
Einzel-Coachings, Coaching-Work-
shops, Zusammentreffen mit Topmana-
gern und mehr. 

Das Projekt wird berufsbegleitend 1-
2 Jahre laufen: Start 2003. Termine zu 
denen Anreisen notwendig sind werden 
an Wochenenden liegen. Das Programm 
soll kostenlos für die Teilnehmer sein.

Interessenten an dem Programm kön-
nen sich unverbindlich in eine Liste auf-
nehmen lassen. Sie werden dann zu ei-
nem Chat-Termin eingeladen, um fest-
zustellen, ob das Programm für sie in 
Frage kommt.

Kontakt: Dr. Jörg Kopp  
Am Pützberg 2, 51674 Wiehl
Tel. (0 22 62) 75 10 86
eMail: jk@jkc.de

www.karriere-mit-handicap.de
www.jkc.de/ehb.html
www.Dr-Kopp.com

www.stellenmarkt-sba.de
Hier entsteht ein Stellenmarkt für As-

sistenznehmerInnen und Assistenzgebe-
rInnen. Unter Assistenz versteht sich auf 
dieser Internetseite die Unterstützung, 
welche die AssistentIn der Assistenzneh-
merIn gibt, damit diese/r ihren Alltag 
selbstbestimmt gestalten kann. Selbst-
bestimmung bedeutet in diesem Zu-
sammenhang, dass die AssistentIn Ar-
beitnehmerIn und die Assistenznehme-
rIn ArbeitgeberIn ist. Bei diesem Stel-
lenmarkt können sowohl Menschen mit 
Assistenzbedarf als auch AssistentInnen 
Angebote suchen oder auch selbst An-
zeigen aufgeben.

www.vba-muenchen.de
Der VbA-Selbstbestimmt Leben (Ver-

bund behinderter ArbeitgeberInnen - 
Selbstbestimmt Leben e.V.) ist eine In-
itiative von Menschen mit Behinderun-
gen, die sich 1990 gegründet hat. Der 
Verbund ist dem Dachverband „Inter-
essenvertretung Selbstbestimmt Leben 
Deutschland e.V.“ angeschlossen. Für 
den Bereich München werden Beratung 
und Unterstützung bei allen Aspekten 
einer selbstbestimmten Lebensführung 
angeboten. Der Arbeitsschwerpunkt 
liegt in der Unterstützung derjenigen 

Internet-Tipps: 
Behinderung, Beruf und mehr

Menschen, die zur Durchführung ei-
nes selbstbestimmten Lebens praktische 
Hilfen benötigen und zu diesem Zweck 
selbst ausgewählte und ausgebildete As-
sistentInnen beschäftigen, d.h. Arbeit-
geberfunktionen ausüben („Arbeitge-
bermodell“).

www.rollstuhl-urlaub.de
Damit neben der Arbeit auch ande-

re Aspekte des Lebens nicht zu kurz 
kommen: Auf diesen Seiten finden Sie 
Adressen von rollstuhlgerechten Ur-
laubsquartieren in Deutschland, geord-
net nach Bundesländern.  Zur Zeit kön-
nen Sie aus über 220 rollstuhlgerechten 
oder behindertenfreundlichen Quartie-
ren Ihre Auswahl treffen. 

www.solicom.de
solicom ist eine Plattform für die Be-

kämpfung von sozialer Ausgrenzung. 
Hier können Sie Informationen finden 
und austauschen, an Diskussionen und 
Chats teilnehmen sowie Links zu ande-
ren interessanten Websites ausprobie-
ren. Alle Informationen sind auch in 
Englisch, Französisch, Italienisch und 
Dänisch verfügbar.

Foto: Kirsten Hohn
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Mitgliedsantrag

Antrag auf Mitgliedschaft
in der BAG UB

gültig seit: 1.1.2001

Mitgliedschaft als natürliche Person           
Ich möchte als Person Mitglied in der BAG UB werden:

r persönliches Mitglied      60 € 
r ermäßigt      30 € 
r Ja, ich möchte die BAG UB als Fördermitglied unterstützen:                      ab 250 €
 Mein Betrag ist ___________ €

Die BAG UB ist als gemeinnützig anerkannt. Mitgliedsbeiträge können wie Spenden von der Steuer abgesetzt werden.

Mitgliedschaft als juristische Person
Wir möchten als juristische Person Mitglied der BAG UB  werden:

r Wir sind eine juristische Person ohne eigenen Fachdienst
Wir fallen in folgende Kategorie ....
r Organisation groß (über 0,5 Mio. € Umsatz)  500 € 
r Organisation regulär  350 € 
r ermäßigt  150 € 

Die Ermäßigung ist notwendig, weil ___________________________________________________

r Wir sind eine juristische Person mit Fachdienst 
     Unser(e) (Integrations-) Fachdienst(e) hat/haben  ___ IntegrationsberaterInnenstellen (Vollzeitäquivalent)

r 1 IntegrationsberaterInstelle  250 € 
r 2-3 IntegrationsberaterInnenstellen    350 € 
r 4-5  IntegrationsberaterInnenstellen  500 € 
r 6-10  IntegrationsberaterInnenstellen  600 € 
r 11-15 IntegrationsberaterInnenstellen  700 € 
r 16- 20 IntegrationsberaterInnenstellen  800 € 
r 21- 25 IntegrationsberaterInnenstellen  900 € 
___ Stellen jede weitere 5 Stellen    100 € 
r Höchstbeitrag (über 50 Stellen)                          1500 € 

r  Wir möchten die BAG UB als Fördermitglied unterstützen                                  ab 1000 € 
 Unser Betrag ist _________ €

r Der Jahresbeitrag soll jetzt und zu Beginn jedes darauffolgenden Jahres von meinem/unserem Konto

Nr. __________________ bei der Bank _____________________________BLZ ______________________
von der BAG UB abgebucht werden.

Name, Vorname: _______________________________________________________ 

Organisation: __________________________________________________________ 

Straße: _____________________________________  __________

PLZ, Ort: _________   ___________________________________

Tel.: __________________ Fax: ___________________ eMail: _________________________________

Ich bin als neues Mitglied im Rahmen der 1+1=2 Aktion geworben worden von:

Name:   ______________________________________________________________________

Adresse:  ______________________________________________________________________

Ort, Datum ____________________________________ Unterschrift ______________________________

 

      - Adressaufkleber -
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